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Vorwort 

 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Regelkommissionen von DLV, FLA, ÖLV und SLV legt hiermit die Internationalen 
Wettkampfregeln 2010 vor, die alle Änderungen beinhalten, die beim 47. IAAF Kongress in Berlin im August 
2009 beschlossen wurden. Daneben wurden in den zugrundeliegenden IAAF Regeln weitere redaktionelle Än-
derungen sowie sprachliche Klarstellungen vorgenommen, die in der vorliegenden Ausgabe berücksichtigt 
sind. 
 
In den vergangenen Jahren haben sich daneben in die deutschsprachigen Internationalen Wettkampfregeln 
weitere Abweichungen oder sprachliche Unzulänglichkeiten eingeschlichen. Die Redakteure haben sich be-
müht, diese durch entsprechende Anpassungen zu korrigieren. Dadurch ergeben sich vielfältige Abweichun-
gen gegenüber der Ausgabe 2008. Mit einer entsprechenden seitlichen Markierung wurden jedoch nur die tat-
sächlichen Regeländerungen markiert.  
 
Im Zweifelsfall ï insbesondere in den Kapiteln 3 āAnti-Dopingó und 4 āStreitigkeitenó ï ist stets der englische 
Originaltext maßgeblich.  
 
Auch diese Ausgabe wird bedauerlicherweise nicht vollkommen fehlerfrei sein. Daher nimmt die Redaktion 
entsprechende Hinweise gerne entgegen. 
 
Ich danke allen Kollegen in der Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen Regelkommissionen, die sich um 
die Redaktion dieser Ausgabe verdient gemacht haben. 
 
 
 
Frank O. Hamm 

Vorsitzender der DLV-Regelkommission  
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Definitionen 

Athletenvertreter 

Jeder Coach, Trainer, Manager, vom Athleten bevollmächtigter Vertreter, Agent, Mannschaftsperso-

nal, Offizieller oder medizinisches Hilfspersonal, Elternteil oder jede andere Person, die mitarbeitet, 

einen Athleten behandelt oder unterstützt, der an einer Leichtathletik-Wettkampfveranstaltung teil-

nimmt oder sich darauf vorbereitet. 

Bestimmungen 

Bestimmungen der IAAF, die vom IAAF-Rat von Zeit zu Zeit angepasst werden können. 

CAS 

Sportschiedsgerichtshof in Lausanne. 

Gebiet 

Das geografische Gebiet, das alle Länder und Territorien umfasst, die von einem der sechs Gebiets-

verbände aufgenommen sind. 

Gebietsverband 

Ein Gebietsverband der IAAF, der für die Pflege der Leichtathletik in einem der sechs Gebiete zu-

ständig ist, in die die Mitgliedsverbände laut Satzung eingeteilt sind. 

IAAF 

Internationale Vereinigung von Leichtathletikverbänden. 

IAAF-Rat (Council) 

Der IAAF-Rat (Satzungsorgan der IAAF) 

Internationales Einladungssportfest 

Leichtathletikveranstaltung, an der Athleten auf Einladung des Meeting-Veranstalters teilnehmen, die 

zwei oder mehren Mitgliedsverbänden angehören. 

Internationaler Spitzenathlet 

Ein Athlet, der in der festgelegten Kontrollgruppe ist (wie in Kapitel 3 definiert) oder der an einer in-

ternationalen Wettkampfveranstaltung gemäß Regel 35.7 teilnimmt. 

Internationale Wettkampfveranstaltung 

Jede in Regel 1.1 aufgeführte Internationale Wettkampfveranstaltung. 

IOC 

Internationales Olympisches Komitee. 

Kommission 

Eine Kommission der IAAF, die der IAAF-Rat gemäß den Satzungsbestimmungen berufen hat. 

Land 

Ein autonomes geografisches Gebiet in der Welt, das durch internationales Recht als unabhängiger 

Staat anerkannt ist und internationale Regierungsvertretungen hat. 

Leichtathletik 

Leichtathletik mit allen Lauf- und Technischen Wettbewerben, Straßenläufen, Gehwettbewerben, 

Cross- und Bergläufen. 

Mitgliedsverband 

Ein von der IAAF aufgenommener nationaler Leichtathletik-Verband. 

Mitgliedschaft 

Mitgliedschaft in der IAAF. 

Nationaler Verband 

Ein Mitgliedsverband der IAAF, das einen Athleten, Athletenvertreter oder andere Person gemäß 

diesen Regeln aufgenommen hat. 

Regeln 

Die Wettkampfregeln der IAAF, wie sie in diesem Handbuch der Wettkampfregeln dargelegt sind. 

Satzung 

Die IAAF-Satzung. 

Staatsangehöriger 

Eine Person, die die gesetzliche Staatsbürgerschaft eines Landes hat oder im Fall eines Territori-

ums, die die gesetzliche Staatsbürgerschaft vom Stammland des Territoriums hat, unter Beachtung 

der Rechtsgültigkeit der entsprechenden Gesetze des Territoriums. 

Staatsangehörigkeit 

Gesetzliche Staatsangehörigkeit von einem Land oder im Fall eines Territoriums, die gesetzliche 

Staatsangehörigkeit des Stammlandes dieses Territoriums, unter Beachtung der Rechtsgültigkeit der 

entsprechenden Gesetze des Territoriums. 
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Territorium 

Ein geografisches Gebiet oder Region, die kein Land sind, aber eine bestimmte Selbstverwaltung 

und die weitgehende autonome Kontrolle über den Sport haben, und demzufolge von der IAAF als 

solche anerkannt sind. 

Verein 

Ein Verein oder eine Vereinigung von Athleten, die ein Mitgliedsverband in Übereinstimmung mit sei-

nen Regeln aufgenommen hat. 

Welt-Gehveranstaltungen 

Eine jährliche Serie von Gehveranstaltungen, an denen in Übereinstimmung mit den von IAAF-Rat 

erlassenen Bestimmungen Geher teilnehmen und mit Punkten bewertet werden können. Diese Se-

rien werden von der IAAF organisiert. 

Welt-Leichtathletik-Serien 

Namhafte internationale Wettkampfveranstaltungen im offiziellen Vierjahresprogramm der IAAF. 

Welt-Leichtathletik-Tour 

Eine jährliche Serie von internationalen Einladungssportfesten, an denen in Übereinstimmung mit 

den vom IAAF-Rat erlassenen Bestimmungen Athleten teilnehmen und mit Punkten bewertet werden 

können. Diese Serien werden von der IAAF organisiert. 

Welt-Mehrkampf-Veranstaltungen 

Eine jährliche Serie von Mehrkampfveranstaltungen, an denen in Übereinstimmung mit den vom 

IAAF-Rat genehmigten Bestimmungen Athleten teilnehmen und mit Punkten bewertet werden kön-

nen. Diese Serien werden von der IAAF organisiert. 

Anmerkung 1: Die vorgenannten Definitionen treffen auf alle Regeln zu, ausgenommen, wo diesel-

ben Bezeichnungen auch in Kapitel 3 (Anti-Doping) definiert sind, z.B. Internationale Wettkampfver-

anstaltung, in solchem Fall gelten die oben genannten Definitionen für alle Regeln, ausgenommen 

Kapitel 3. Die in Kapitel 3 genannten Definitionen gelten nur für die Anti-Doping-Regeln. 

Anmerkung 2: Jede Erwähnung in den Regeln zum männlichen Geschlecht beinhaltet auch die Er-

wähnung zum weiblichen Geschlecht und jede Erwähnung zur Einzahl beinhaltet auch die zur Mehr-

zahl. 

Anmerkung 3: Änderungen (andere als die redaktionellen) die mit den Regeln in den IAAF Wett-

kampfregeln 2009 korrespondieren und die der Kongress 2009 beschloss, sind am Rand mit einer 

Linie markiert. 
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Kapitel 1 Internationale Wettkampfveranstaltungen 

Regel 1 Internationale Wettkampfveranstaltungen 

1. Internationale Wettkampfveranstaltungen sind Folgende: 

a i Wettkampfveranstaltungen, die in den Welt-Leichtathletik-Serien aufgenommen sind, 

ii die Leichtathletik-Programme der Olympischen Spiele. 

b Leichtathletik-Programme der Gebiets-, Regional- oder Gruppen-Spiele, über die die IAAF nicht die 

ausschließliche Kontrolle hat. 

c Regional- oder Gruppen-Leichtathletik-Meisterschaften, bei denen die Teilnahme nicht auf ein ein-

zelnes Gebiet beschränkt ist. 

d Wettkämpfe zwischen Mannschaften verschiedener Gebietsverbände, vertreten durch Mitglieds- 

oder Gebietsverbände oder einer Kombination von beiden. 

e i Internationale Einladungssportfeste, die von der IAAF als Teil der Gesamtstruktur klassifiziert und 

vom IAAF-Rat genehmigt sind, 

ii Wettkämpfe, die in den Gehveranstaltungen (Challenge), Welt-Mehrkampfveranstaltungen (Chal-

lenge) aufgenommen sind, und alle ähnlichen Programme, die der IAAF-Rat beschlossen hat. 

f Gebietsmeisterschaften und andere innerhalb dieser Gebietsmeisterschaften von dem Gebietsver-

band organisierte Wettkampfveranstaltungen. 

g Regional- oder Gruppen-Leichtathletik-Meisterschaften beschränkt auf Teilnehmer aus einem einzel-

nen Gebiet. 

h Wettkämpfe zwischen Mannschaften, die innerhalb desselben Gebietsverbandes zwei oder mehrere 

Mitgliedsverbände oder Kombinationen davon repräsentieren, mit Ausnahme der Jugend und Junio-

ren klassifizierten Wettkampfveranstaltungen. 

i Internationale Einladungssportfeste und Wettkampfveranstaltungen, andere als die vorstehend in Nr. 

1.e beschriebenen, bei denen öffentliche Vergütungen, Preisgelder für jeden Einzelwettbewerb ge-

zahlt werden, und/oder bei denen der Gegenwert von nicht Preisgeldern, den von der IAAF-Rat fest-

gelegten Wert, nicht übersteigt. 

j Gebietsprogramme, ähnlich wie vorstehend in Nr. 1e beschrieben. 

2. Die Regeln finden wie folgt Anwendung: 

a Bei allen internationalen Wettkampfveranstaltungen werden die Regeln zur Teilnahmeberechtigung 

(Kapitel 2), zu den Streitigkeiten (Kapitel 4) und die Technischen Regeln (Kapitel 5) angewandt. An-

dere von der IAAF anerkannte internationale Organisationen können für Wettkampfveranstaltungen, 

die ihrer Zuständigkeit unterliegen, weitere Einschränkungen zur Teilnahmeberechtigung erlassen 

und in Kraft setzen.  

b Bei allen internationalen Wettkampfveranstaltungen gelten die Anti-Doping-Regeln (Kapitel 2), aus-

genommen solche, für die das IOC oder andere von der IAAF anerkannte internationale Organisatio-

nen, eigene Regeln zum Zweck der Durchführung von Doping-Kontrollen außerhalb einer Wett-

kampfveranstaltung getroffen haben, z.B. bzgl. den Olympischen Spielen. Diese Regeln gelten dann 

in vollem Umfang. 

c Bei allen internationalen Wettkampfveranstaltungen gemäß Nr. 1a(i), c, d und e gilt die Regel zur 

Werbung (Regel 8). Gebietsverbände können für die in Nr. 1f, g, h, und i aufgeführten internationalen 

Wettkampfveranstaltungen eigene Regelungen veröffentlichen, sofern die IAAF solche nicht schon 

erlassen hat. 

d Bei allen internationalen Wettkampfveranstaltungen gelten die Regeln 2 - 7 und 9, es sei denn, deren 

Anwendbarkeit ist in einer Regel ausdrücklich eingeschränkt. 

Regel 2 Berechtigung zur Durchführung von Wettkampfveranstaltungen 

1. Die IAAF ist im Einvernehmen mit den Gebietsverbänden für das Überwachen der gesamten Wett-

kampfveranstaltungen verantwortlich. Sie koordiniert ihren Wettkampfkalender und die der jeweiligen 

Gebietsverbände, um Konflikte zu vermeiden oder zu mindern. Alle internationalen Wettkampfveranstal-

tungen müssen von der IAAF oder einem Gebietsverband in Übereinstimmung mit dieser Regel 2 ge-

nehmigt werden. Jede Kombination oder Eingliederung von internationalen Meetings in eine Serie/Tour 

oder Liga benötigt eine Genehmigung der IAAF oder des betreffenden Gebietsverbandes, einschließlich 

der notwendigen Durchführungsbestimmung oder vertraglichen Bedingung für solch eine Maßnahme. 

Dies kann auf eine dritte Partei übertragen werden. Hat ein Gebietsverband es versäumt, eine internati-

onale Wettkampfveranstaltung in Übereinstimmung mit dieser Regel ordnungsgemäß zu genehmigen 

und zu überwachen, muss die IAAF einschreiten und Schritte unternehmen, die sie für notwendig erach-

tet. 

2. Die IAAF alleine hat das Recht, die in den Olympischen Spielen und in den Welt-Leichtathletik-Serien 

aufgenommenen leichtathletischen Wettkämpfe zu organisieren. 

3. Die IAAF organisiert eine Weltmeisterschaft in den Jahren mit ungerader Jahreszahl. 

4. Gebietsverbände haben das Recht, Gebietsmeisterschaften zu organisieren, und sie können solch an-

dere Wettkampfveranstaltungen innerhalb ihres Gebiets durchführen, wie sie es für erforderlich halten. 
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Wettkampfveranstaltungen, die eine Genehmigung der IAAF erfordern 

5. a Alle internationalen Wettkampfveranstaltungen, die in Regel 1.1b, c, d und e genannt sind, erfordern 

eine Genehmigung der IAAF. 

b Ein Antrag auf Genehmigung muss von dem Mitgliedsverband gestellt werden, in dessen Land oder 

Territorium die internationale Wettkampfveranstaltung stattfinden soll. Er ist nicht später als 12 Mo-

nate vor der Veranstaltung zu stellen oder in einer anderen Frist, die die IAAF festlegen kann. 

Wettkampfveranstaltungen, die eine Genehmigung eines Gebietsverbandes erfordern 

6. a Eine Genehmigung eines Gebietsverbandes ist für alle internationalen Wettkampfveranstaltungen 

erforderlich, die in Regel 1.1g, h, i und j genannt sind. Diese Genehmigungen für internationale Ein-

ladungssportfeste oder Wettkampfveranstaltungen, bei denen Antrittsgelder, Preisgelder und/oder 

Sachpreise gezahlt bzw. gewährt werden, die den vom IAAF-Rat festgelegten Gesamtbetrag oder 

den für einen Einzelwettbewerb festgelegten Betrag nicht übersteigen, dürfen nicht früher erteilt wer-

den, bis mit der IAAF bezüglich des Termins Rücksprache genommen wurde. 

b Ein Antrag auf Genehmigung muss von dem Mitgliedsverband, in dessen Land oder Territorium die 

internationale Wettkampfveranstaltung stattfindet, bei dem betreffenden Gebietsverband gestellt 

werden. Er ist nicht später als 12 Monate vor der Veranstaltung zu stellen oder in einer anderen Frist, 

die der Gebietsverband festlegen kann. 

Wettkampfveranstaltungen, die ein Mitgliedsverband genehmigt 

7. Mitgliedsverbände können nationale Wettkampfveranstaltungen genehmigen, an denen ausländische 

Athleten gemäß Regel 4.2 und 4.3 teilnehmen. Nehmen solche daran teil, dürfen Antrittsgelder, Preis-

gelder und/oder Sachpreise den Gesamtwert oder den Betrag für jeden Einzelwettbewerb, den der 

IAAF-Rat festgelegt hat, nicht übersteigen. An solch einer Wettkampfveranstaltung darf kein Athlet teil-

nehmen, wenn er nach den Regeln der IAAF, des ausrichtenden Mitgliedsverbandes oder des nationa-

len Verbandes, in dem er als Mitglied aufgenommen ist, mit einem Teilnahmeverbot in der Leichtathletik 

belegt ist. 

Regel 3 Maßgebende Bestimmungen zur Durchführung internationaler Wettkampfveranstaltun-
gen. 

1. Der IAAF-Rat kann zur Durchführung von Wettkampfveranstaltungen, die nach diesen Regeln stattfin-

den, verbindliche Bestimmungen erlassen, die die Beziehungen zwischen Athleten, Athletenvertretern, 

Veranstaltern und Mitgliedsverbänden regeln. Er kann diese ändern oder ergänzen, wenn er dies für er-

forderlich hält. 

2. Die IAAF und die Gebietsverbände können einen oder mehrere Repräsentanten benennen, die jede in-

ternationale Wettkampfveranstaltung besuchen, die eine Genehmigung der IAAF oder des Gebietsver-

bandes erfordern, um sicherzustellen, dass die anzuwendenden Regeln und Bestimmungen vollständig 

eingehalten werden. Diese Repräsentanten erstatten auf Bitten der IAAF oder des jeweiligen Gebiets-

verbandes innerhalb von 30 Tagen nach dem Ende der in Frage kommenden Wettkampfveranstaltung 

einen vollständigen Bericht. 

Regel 4 Voraussetzungen zur Teilnahme an internationalen Wettkampfveranstaltungen 

1. Ein Athlet darf an einer internationalen Wettkampfveranstaltung teilnehmen, wenn er 

a Mitglied in einem Verein ist, den der Mitgliedsverband aufgenommenen hat, oder 

b selbst von einem Mitgliedsverband aufgenommen ist, oder 

c anderweitig zugestimmt hat, sich an die Regeln des Mitgliedsverbandes zu halten, und 

d zur Teilnahme an internationalen Wettkampfveranstaltungen, bei denen die IAAF für die Dopingkon-

trollen verantwortlich ist (siehe Regel 35.7), eine Vereinbarung in einem Dokument unterschrieben 

hat, in dem er zustimmt, sich an die Regeln und Bestimmungen (in der jeweils gültigen Fassung) zu 

halten, sowie alle Streitfälle zwischen ihm und der IAAF oder zwischen ihm und dem Mitgliedsver-

band nur gemäß diesen Regeln entscheiden zu lassen und diese Streitfälle nicht irgendeinem ande-

ren Gericht, als dem in diesen Regeln dafür vorgesehenen, zu übergeben. 

2. Mitgliedsverbände können verlangen, dass ein Athlet oder ein Verein ohne schriftliche Genehmigung 

des Nationalen Verbandes, in dem der Athlet oder der Verein aufgenommen ist, nicht an einer Leicht-

athletik-Wettkampfveranstaltung in einem ausländischen Staat oder Territorium teilnehmen kann. In ei-

nem solchen Fall darf ein gastgebender Mitgliedsverband einem ausländischen Athleten oder Verein 

nicht erlauben, an der in Frage kommenden Wettkampfveranstaltung teilzunehmen, wenn dies nicht in 

einem Nachweis bescheinigt ist, dass sie teilnahmeberechtigt sind und ihnen damit erlaubt ist, in dem 

betreffenden Land oder Territorium an der Wettkampfveranstaltung teilzunehmen. Die Mitgliedsverbän-

de informieren die IAAF über all diese auszustellenden Bescheinigungen. Die IAAF unterhält auf ihrer 

Webseite zur Unterstützung dieser Regel, eine Liste der Mitgliedsverbände solcher Bescheinigungen, 

um dieser Regel nachzukommen. 

3. Ein Athlet darf nicht ohne vorherige Genehmigung seines Nationalen Verbandes als Mitglied im Ausland 

aufgenommen werden, wenn die Regeln dieses Verbandes es so vorsehen. Ebenso darf der Nationale 

Verband des Landes oder des Territoriums, in dem der Athlet wohnt, ihn nicht ohne vorherige Genehmi-

gung seines nationalen Heimatverbandes für Wettkämpfe in einem anderen Land oder Territorium mel-
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den. In allen Fällen nach dieser Regel richtet der nationale Verband des Landes oder des Territoriums, 

in dem der Athleten wohnt, eine entsprechende schriftliche Bitte an den nationalen Heimatverband des 

Athleten. Dieser wiederum übersendet innerhalb von 30 Tagen eine schriftliche Rückantwort. Beide, Bit-

te und Rückantwort, sind jeweils nach Eingang zu bestätigen. Zu diesem Zweck ist der jeweilige Ein-

gang per E-Mail ausreichend. Geht eine Antwort von dem Heimatverband des Athleten nicht innerhalb 

der Frist von 30 Tagen ein, wird das Einverständnis unterstellt. 

Im Fall einer negativen Antwort auf die entsprechende Bitte ist diese zu begründen. Der Athlet oder der 

Nationale Verband des Landes oder des Territoriums, in dem der Athlet wohnt, kann gegen eine solche 

negative Antwort Beschwerde bei der IAAF einlegen. Die IAAF veröffentlicht Richtlinien für die Einle-

gung der Beschwerde gemäß dieser Regel, die auf ihrer Webseite abrufbar sind. Die IAAF veröffentlicht 

auf ihrer Webseite eine Liste der Mitgliedsverbände, die solchen Anforderungen nachgekommen sind, 

um die Befolgung zu erleichtern. 

Anmerkung: Regel 4.3 betrifft Athleten, die bis zum 31. Dezember des in Frage kommenden Jahres 

18 Jahre oder älter sind. Sie ist nicht auf Athleten anzuwenden, die keine Staatsbürger eines Landes 

oder Territoriums oder politische Flüchtlinge sind. 

Regel 5 Staatsbürgerschaft und deren Änderungen 

1. Bei internationalen Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b und f dürfen Mitgliedsverbände nur 

von Staatsbürgern des Landes oder des Territoriums vertreten werden, die von ihm aufgenommen sind 

und ihn somit repräsentieren. 

2. Hat Athlet einmal einen Mitgliedsverband bei einer internationalen Wettkampfveranstaltung gemäß Re-

gel 1.1a, b oder f repräsentiert, darf er bei diesen internationalen Wettkampfveranstaltungen keinen an-

deren Mitgliedsverband mehr vertreten, ausgenommen bei folgenden Sachverhalten: 

a Im Fall der Eingliederung eines Landes oder Territoriums ist in ein anderes. 

b Im Fall der Bildung eines neuen Landes, ratifiziert durch Staatsvertrag oder anderweitig nach aner-

kanntem internationalem Recht, 

c Bei Erwerb einer neuen Staatsbürgerschaft. In diesem Fall darf der Athlet seinen neuen Mitglieds-

verband bei internationalen Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b oder f für einen Zeit-

raum von drei Jahren, die auf den Erwerb der neuen Staatsbürgerschaft folgen, nicht vertreten. Die-

ser Zeitraum kann aus den nachstehenden Gründen verkürzt oder aufgehoben werden: 

i durch Vereinbarung der beteiligten Mitgliedsverbände auf 12 Monate. Damit dies wirksam wird, ist 

dem IAAF-Büro die von beiden Parteien unterzeichnete Vereinbarung schriftlich mitzuteilen, 

ii durch den IAAF-Rat in wirklich außergewöhnlichen Fällen. Ein solcher Fall sollte dem IAAF-Rat 

mindestens 30 Tage vor der betreffenden internationalen Veranstaltung mit der beabsichtigten 

Änderung übermittelt werden. 

d Im Fall einer doppelter Staatsbürgerschaft: In diesem Fall kann ein Athlet, der die Staatsbürgerschaft 

von zwei oder mehreren Ländern oder Territorien besitzt, beide Mitgliedsverbände (oder mehr), nach 

seiner Wahl vertreten. Hat er einen Mitgliedsverband bei internationalen Wettkampfveranstaltungen 

gemäß Regel 1.1a, b oder f vertreten, darf er innerhalb eines Zeitraumes von drei  

Jahren keinen anderen Mitgliedsverband, für den er auch die Staatsbürgerschaft besitzt, mehr bei 

diesen Veranstaltungen vertreten. Dieser Zeitraum kann aus den nachstehenden Gründen verkürzt 

oder aufgehoben werden: 

i durch Vereinbarung der beteiligten Mitgliedsverbände auf 12 Monate. Damit dies wirksam wird, ist 

dem IAAF-Büro die von beiden Parteien unterzeichnete Vereinbarung schriftlich mitzuteilen, 

ii in wirklich außergewöhnlichen Fällen mit Zustimmung des IAAF-Rates. Ein solcher Fall sollte dem 

IAAF-Rat mindestens 30 Tage vor der betreffenden internationalen Wettkampfveranstaltung mit 

der beabsichtigten Änderung übermittelt werden. 

3. a Will ein Athlet eines von der IAAF suspendierten Mitgliedsverbandes die Staatsbürgerschaft eines 

Landes oder eines Territoriums erwerben, dessen Mitgliedsverband nicht suspendiert ist, kann er an 

dessen nationalen Wettkampfveranstaltungen unter folgenden Bedingungen teilnehmen: 

i Er verzichtet in dem Verfahren der Staatsbürgerschaft gegenüber dem Land oder dem Territori-

um, das nicht suspendiert ist, auf seine bisherige Nationalität und erklärt dies öffentlich den bei-

den Mitgliedsverbänden gegenüber, 

ii er hat seinen Wohnsitz seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in dem neuen Land oder Ter-

ritorium. 

b Ein Athlet, der die Anforderungen in Nr. 3a erfüllt, kann an internationalen Wettkampfveranstaltungen 

gemäß Regel 1.1i und j nur teilnehmen, wenn er seinen Wohnsitz ununterbrochen zwei Jahre in dem 

neuen Land oder Territorium hat. 

c Ein Athlet, der die Anforderungen in Nr. 3a erfüllt, kann seinen neuen nationalen Verband bei inter-

nationalen Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b, c, d, e und f nur vertreten, wenn er sei-

nen Wohnsitz ununterbrochen drei Jahre in dem neuen Land oder Territorium hat und dessen 

Staatsbürgerschaft besitzt. 
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d Die ununterbrochene Dauer des Wohnsitzes ist auf der Basis eines Jahres mit 365 Tagen zu be-

rechnen, beginnend vom Tag der Ankunft des Athleten in dem Land oder Territorium, dessen neue 

Staatsbürgerschaft er erwerben will. 

e In dem ununterbrochenen Zeitraum von 365 Tagen darf ein Athlet an nicht mehr als insgesamt 

90 Tagen in einem fremden Land oder Territorium des suspendierten Mitgliedsverbandes verbringen. 

f Ein Athlet, der um Befreiung von dieser Regel nachsucht, muss alle leichtathletischen Aktivitäten wie 

Schaurennen, Training, Betreuung, Ämter, Vorträge, Interviews und öffentliche Interviews mit Reprä-

sentanten eines suspendierten Mitgliedsverbandes unterlassen. 

4. Mitgliedsverbände und deren Offiziellen, Trainer und Athleten dürfen mit Repräsentanten eines suspen-

dierten Mitgliedsverbandes, dessen Offiziellen, Trainern, Kampfrichtern, Athleten usw. keine Aktivitäten, 

wie sie in Nr. 3f aufgeführt sind, betreiben oder sich anderweitig mit diesen zusammenschließen. Im Fall 

einer Verletzung dieser Regel, werden die in der Satzung zu Suspendierungen und Sanktionen vorge-

sehenen Vorschriften angewandt. 

Regel 6 Zahlungen an Athleten  

Leichtathletik ist eine offene Sportart die Regeln und Vorschriften unterliegt. Athleten dürfen deshalb 

für ihr Auftreten, ihre Beteiligung oder Vorführung bei irgendwelchen Leichtathletik-Wettkämpfen 

oder für ihr Engagement bei anderen kommerziellen Tätigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Teil-

nahme in der Leichtathletik leistungsbezogen in Bargeld oder mit Sachleistungen jedweder Art ent-

lohnt werden. 

Regel 7 Athletenvertreter 

1. Athleten können Dienstleistungen eines bevollmächtigten Athletenvertreters in Anspruch nehmen, der 

sie in Zusammenarbeit mit dem Mitgliedsverband, in dem die Athleten aufgenommen sind, bei der Pla-

nung, Gestaltung und Verhandlung bezüglich ihrer Leichtathletik-Programme und in Bezug auf 

Sponsorverträge unterstützt. Athleten können aber auch sich selbst vertreten oder diese Aufgabe an 

nahe Verwandte ohne vertragliche Bindung delegieren. 

2. Athleten, die am Ende eines Kalenderjahres in einem Standardwettbewerb unter den Top-30 der IAAF-

Liste stehen, sollen in dem Folgejahr nicht ein Abkommen abschließen oder aufheben, um eine gleiche 

oder bessere Leistung von einem nicht autorisierten Athletenvertreter zu erhalten. 

3. Mitgliedsverbände sind für die Bevollmächtigung von Athletenvertretern zuständig und müssen dabei 

vertrauensvoll handeln. Innerhalb seines Landes oder Territoriums ist jeder Mitgliedsverband für deren 

Tätigkeit und deren Handeln im Namen ihrer Athleten zuständig. 

4. Zur Unterstützung bei dieser Maßnahme kann der IAAF-Rat Richtlinien veröffentlichen, die für die 

Athletenvertreter maßgebend sind. Diese Richtlinien können vorgeschriebene Bedingungen vorsehen, 

die in den Richtlinien der Mitgliedsverbände bezüglich der Athletenvertreter vorzusehen sind, einschließ-

lich: 
- dem Standardvordruck für Vereinbarungen mit Athletenvertreter, 
- dem Antrag zur Registrierung als ein autorisierter Athletenvertreter des IAAF-Mitgliedsverbandes. 

5. Bedingung für die Mitgliedschaft ist es, dass jeder Mitgliedsverband in seiner Satzung eine Bestimmung 

aufnimmt, dass alle Vereinbarungen zwischen einem Athleten und dem Athletenvertreter den Regeln 

und den maßgebenden Richtlinien der IAAF für die Athletenvertreter entsprechen. 

6. Der Athletenvertreter soll rechtschaffen sein und einen guten Ruf haben. Er soll eine ausreichende Aus-

bildung und Kenntnisse für seine Tätigkeit als Athletenvertreter nachweisen durch erfolgreiche Teilnah-

me an der Prüfung für Athletenvertreter die von der IAAF in Übereinstimmung mit den Richtlinien festge-

legt und organisiert wird. 

7. Es ist Bedingung für die Mitgliedschaft, dass jeder Mitgliedsverband in seiner Satzung Bestimmungen 

aufnimmt, die sicherstellen, dass kein Athlet einen Athletenvertreter benutzt und keinen solchen bevoll-

mächtigt, wenn nicht ein schriftliches Abkommen zwischen dem Athleten und dem Athletenvertreter be-

steht, das vollständig mit den IAAF-Richtlinien betreffend Athletenvertreter übereinstimmt. Persönlich-

keitsrecht und Daten müssen in Übereinstimmung mit den zutreffenden Gesetzen des Mitgliedsverban-

des geschützt sein. 

8. Jeder Mitgliedsverband übermittelt jährlich der IAAF eine Liste von allen Athletenvertretern, die bevoll-

mächtigt worden sind. Die IAAF veröffentlicht jährlich eine offizielle Liste von den Athletenvertretern. 

9. Jeder Athlet oder Athletenvertreter, die gegen die IAAF-Regeln und Richtlinien verstoßen, können mit 

Sanktionen gemäß diesen Regeln und Bestimmungen belegt werden. 

Regel 8 Werbung und Präsentation während internationaler Wettkampfveranstaltungen 

1. Werbung und Unterstützer-Präsentationen sind bei allen internationalen Wettkampfveranstaltungen ge-

mäß Regel 1.2c erlaubt, sofern sie mit dieser Regel und mit den dazu erlassenen Ausführungsbestim-

mungen übereinstimmen. 

2. Der IAAF-Rat kann für internationale Wettkampfveranstaltungen Ausführungsbestimmungen zu dieser 

Regel erlassen, die detaillierte Angaben zur Form der Werbung, zur Art der Präsentation und zu Werbe- 
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oder anderem Material enthalten. Diese Ausführungsbestimmungen enthalten mindestens die folgenden 

Grundsätze: 

a Werbung gemäß diesen Regeln ist nur bzgl. kommerzieller oder gemeinnütziger Art erlaubt. Nicht er-

laubt ist Werbung mit dem Ziel der Förderung politischer Anliegen oder der Unterstützung nationaler 

oder internationaler Interessensgruppen.  

b Nicht erscheinen darf Werbung, die nach Meinung der IAAF geschmacklos, ablenkend, anstößig, dif-

famierend oder unter Berücksichtigung der Art der Wettkampfveranstaltung unangemessen ist. Wer-

bung darf die Sicht der Fernsehkameras auf den Wettkampf nicht behindern und muss den gelten-

den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. 

c Werbung für Tabakprodukte ist verboten. Die Werbung für Alkoholprodukte ist ebenfalls verboten, es 

sei denn, der IAAF-Rat hat sie ausdrücklich erlaubt. 

3. Die Ausführungsbestimmungen gemäß dieser Regel können vom IAAF-Rat jederzeit geändert werden. 

Nationale Bestimmung DLV 

Die Werbung auf der gesamten Wettkampfkleidung unterliegt bei nationalen Wettkampfveranstaltun-

gen bzgl. der Anzahl und der Größe keiner Beschränkung. 

Regel 9 Wetten 

Innerhalb der IAAF darf keine Person mit seinem Vermögen an einer Wette, Glückspiel- oder ähnli-

chen Veranstaltung oder an einem damit in Verbindung stehenden Geschäft teilnehmen oder versu-

chen teilzunehmen, weder direkt noch indirekt, die im Zusammenhang mit Wettkampfveranstaltun-

gen in der Leichtathletik nach den Regeln der IAAF, seiner Gebiete oder seiner Mitgliedsverbände 

stehen. 
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Kapitel 2 Teilnahmeberechtigung 

Regel 20 Definition des teilnahmeberechtigten Athleten 

Ein Athlet ist teilnahmeberechtigt, wenn er zustimmt, sich an diese Regeln zu halten und keinem 

Teilnahmeverbot unterliegt. 

Regel 21 Beschränkung der Wettkämpfe auf teilnahmeberechtigte Athleten 

1. Eine Wettkampfveranstaltung gemäß diesen Regeln ist auf Athleten beschränkt, die der Zuständigkeit 

eines Mitgliedsverbandes unterliegen, und die gemäß diesen Regeln teilnahmeberechtigt sind. 

2. Der Mitgliedsverband, dem der Athlet angehört, hat ihm die Teilnahmeberechtigung für jede Wettkampf-

veranstaltung gemäß diesen Regeln zu garantieren. 

3. Die Regeln der Mitgliedsverbände zur Teilnahmeberechtigung müssen mit denen der IAAF genau über-

einstimmen. Ein Mitgliedsverband darf in seiner Satzung oder in seinen Bestimmungen zur Teilnahme-

berechtigung nichts aufnehmen oder beibehalten, was in direktem Widerspruch zu einer IAAF-Regel 

steht. Besteht ein solcher Widerspruch, haben die Regeln der IAAF Vorrang. 

Regel 22 Teilnahmeverbot an internationalen und nationalen Wettkampfveranstaltungen 

1. Die folgenden Personen sind an Wettkampfveranstaltungen, die nach diesen Regeln oder denen eines 

Gebiets- oder Mitgliedsverbandes durchgeführt werden, nicht teilnahmeberechtigt. 

Jeder Athlet, Athletenvertreter oder andere Person, 

a deren Nationaler Verband gegenwärtig von der IAAF suspendiert ist. Das gilt nicht bzgl. der Teil-

nahme an nationalen Wettkampfveranstaltungen, die der suspendierte Mitgliedsverband für die Bür-

ger seines Landes oder seines Territoriums organisiert, 

b die an einer Leichtathletikveranstaltung teilgenommen hat, an der nach deren Kenntnis suspendierte 

oder gemäß diesen Regeln mit einem Teilnahmeverbot belegte Athleten teilnahmen, oder die 

Leichtathletikveranstaltung im Land oder im Territorium eines suspendierten Mitgliedsverbandes 

stattfand, 

c gegen die gegenwärtig ein einstweiliges und zeitliches Teilnahmeverbot nach diesen Regeln ver-

hängt ist, 

d gegen die bis zum Ergebnis eines Anti-Doping Regelverstoßes (Kap. 3) mit einem Teilnahmeverbot 

belegt sind, 

e gegen die bis zum Ergebnis eines Verstoßes gegen irgendeine andere Regel oder Bestimmung in 

Regel 60.4 mit einem Teilnahmeverbot belegt sind. 

f die gegen die Regel 9 (Wetten) verstoßen und die für nicht teilnahmeberechtigt erklärt worden sind 

aufgrund eines Verstoßes gegen eine Bestimmung, die nach diesen Regeln beschlossen ist. 

2. Jeder Athlet (oder Athletenvertreter oder eine andere teilnehmende Person) gegen die nach den Anti-

Doping Regeln ein Teilnahmeverbot verhängt ist (Kap. 3), und die an einer Veranstaltung teilnehmen, 

unabhängig, ob nach diesen Regeln oder denen eines Gebiets- oder Mitgliedsverbandes, sind die in 

Regel 40.11 aufgezeigten Konsequenzen anzuwenden.  

3. Nimmt ein Athlet (oder Athletenvertreter oder andere teilnehmende Personen) während des Zeitraums 

des Teilnahmeverbots an einer Veranstaltung teil, unabhängig, ob nach diesen Regeln oder denen ei-

nes Gebiets- oder Mitgliedsverbandes, beginnt der Zeitraum seines Teilnahmeverbots von dem Zeit-

punkt seiner letzten Teilnahme an erneut so, als ob noch keine Zeit des Teilnahmeverbots verbüßt sei. 
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Kapitel 3 Anti-Doping 

Begriffsbestimmungen 

ADAMS 

Das »Anti-Doping Administration und Management System« ist ein webbasiertes Datenmanagement-System für Dateneingabe, Da-

tenspeicherung, Datenaustausch und Berichterstattung, das WADA und sonstige Berechtigte bei ihren Anti Doping-Maßnahmen unter 

Einhaltung des Datenschutzrechts unterstützen soll. 

Annullierung 
Siehe: Konsequenzen von Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln. 

Anti-Doping-Regeln 
Die Anti-Doping-Regeln der IAAF, die von Zeit zu Zeit vom IAAF-Kongress oder vom IAAF-RAT verabschiedet werden können. 

Anti-Doping-Organisation 
Ein Unterzeichner des Codes, der für die Annahme von Regeln zur Einleitung, Umsetzung oder Durchführung des Dopingkontrollver-
fahrens zuständig ist. Dazu zählen insbesondere das Internationale Olympische Komitee, sowie Veranstalter großer Sportwettkämpfe, 
die bei ihren Wettkampfveranstaltungen Dopingkontrollen durchführen, die WADA und Nationale Anti-Doping-Organisationen. 

Anti-Doping-Vorschriften 
Die Anti-Doping-Vorschriften der IAAF, die von Zeit zu Zeit vom IAAF-RAT verabschiedet werden können 

Athlet 
Eine Person, die in der IAAF, die in ihrem Mitglieds- und Gebietsverband durch ihre Zustimmung, Mitgliedschaft, Zugehörigkeit, Ge-
nehmigung, Zulassung oder Teilnahme an deren Aktivitäten oder Wettkämpfen teilnimmt, sowie jeder andere Wettkampfteilnehmer in 
der Leichtathletik, der der Zuständigkeit eines Unterzeichners oder einer anderen Sportorganisation unterliegt, die den Code ange-
nommen hat. 

Athletenbetreuer 
Trainer, sportliche Betreuer, Manager, Athletenvertreter, Mannschaftsmitglieder, Funktionäre medizinisches Personal, medizinisches 
Hilfspersonal, Eltern oder andere Personen, die mit Athleten zusammen arbeiten, sie unterstützen oder behandeln, damit diese an 
Leichtathletikwettkämpfen teilnehmen oder sich auf diese vorbereiten können. 

Atypisches Analyseergebnis: 
Ein Bericht eines Labors oder einer anderen von der WADA anerkannten Einrichtung, aufgrund dessen weitere Untersuchungen ge-
mäß dem internationalen Standard für Labors und dazugehörige technische Unterlagen erforderlich sind, bevor ein von der Norm ab-
weichendes Analyseergebnis festgestellt wird. 

Außerhalb des Wettkampfs 
Zeitraum, der nicht innerhalb des Zeitraums liegt, der für einen Wettkampf festgelegt ist. 

Besitz 
Der tatsächliche, unmittelbare Besitz oder der mittelbare Besitz eine verbotene Substanz/verbotene Methode (der nur dann vorliegt, 
wenn die Person die ausschließliche Verfügungsgewalt über die verbotene Substanz/verbotene Methode oder die Räumlichkeiten, in 
denen vorhanden ist, inne hat), vorausgesetzt jedoch, dass, wenn die Person nicht die ausschließliche Verfügungsgewalt über die 
verbotene Substanz/verbotene Methode oder die Räumlichkeit, in der eine verbotene Substanz/verbotene Methode vorhanden ist, 
besitzt, mittelbarer Besitz nur dann vorliegt, wenn die Person vom Vorhandensein der verbotenen Substanz/verbotenen Methode in 
den Räumlichkeiten  
wusste und beabsichtigte, Verfügungsgewalt über diese auszuüben. Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln kann nicht alleine auf den 
Besitz gestützt werden, sofern die Person eine konkrete Handlung ausgeführt hat, durch welche die Person zeigt, dass sie nie beab-
sichtigte, Verfügungsgewalt auszuüben und auf ihre bisherige Verfügungsgewalt verzichtet, indem sie dies der IAAF, einem Mitglieds-
verband oder einer Anti-Doping-Organisation ausdrücklich mitteilt. Ungeachtet anders lautender Aussagen in dieser Definition gilt der 
Kauf (auch auf elektronischem und anderem Wege) einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode als Besitz durch die 
Person, die den Kauf tätigt. 

Code 
Der Welt-Anti-Doping-Code. 

Dopingkontrolle 
Die Teile des Dopingkontrollverfahrens, welche die Verteilung der Kontrollen, die Probenahme und den weiteren Umgang mit den 
Proben sowie deren Transport zum Labor umfassen. 

Dopingkontrollverfahren 
Alle Schritte und Verfahren von der Kontrollplanung bis hin zum Rechtsmittelverfahren sowie alle Schritte und Verfahren dazwischen, 
z. B. Meldepflichten, Entnahme von und weiterer Umgang mit Proben, Laboranalyse, Medizinische Ausnahmegenehmigungen, Ergeb-
nismanagement und Verhandlungen. 

Gebrauch 
Die Verwendung, Verabreichung, Injektion oder Einnahme auf jedwede Art und Weise einer verbotenen Substanz oder einer verbote-
nen Methode. 

Innerhalb des Wettkampfs 
Bezeichnet den Zeitraum, der zwölf Stunden vor Beginn eines Wettkampfs beginnt, an dem der Athlet teilnehmen soll und mit dem 
Ende dieses Wettkampfes und des Probenahmeprozesses in Verbindung mit diesem Wettkampf schließt. 

Internationale Wettkampfveranstaltung 
Für die Zwecke dieser Anti-Doping-Regeln die internationalen Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 35.7, die jährlich auf der 
IAAF-Webseite veröffentlicht werden. 

Internationaler Standard 
Ein von der WADA verabschiedeter Standard zur Unterstützung des Codes. Für die Einhaltung der Regeln eines internationalen 
Standards (im Gegensatz zu anderen praktischen und technischen Guidelines) ist es im Ergebnis ausreichend, dass die in internatio-
nalen Standards geregelten Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Die internationalen Standards umfassen alle techni-
schen Unterlagen, die in Übereinstimmung mit den internationalen Standards veröffentlicht werden. 

Inverkehrbringen 
Verkauf, Abgabe, Beförderung, Versendung, Lieferung oder Vertrieb einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode (ent-
weder physisch oder auf elektronischem oder anderem Wege) durch einen Athleten, Athletenbetreuer oder eine andere Person, die in 
den  
Zuständigkeitsbereich einer Anti-Doping-Organisation fällt, an eine dritte Person, diese Definition trifft jedoch nicht auf Handlungen 
von gutgläubigem medizinischen Personal zu, das verbotene Substanzen für tatsächliche und rechtmäßige therapeutische Zwecke 
oder aus anderen vertretbaren Gründen anwendet, und auch nicht auf verbotene Substanzen, die im Rahmen von Trainingskontrollen 
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nicht verboten sind, es sei denn, aus den Gesamtumständen geht hervor, dass diese verbotenen Substanzen nicht für tatsächliche 
und rechtmäßige Zwecke eingesetzt werden. 

Kein signifikantes Verschulden 
Die überzeugende Darlegung durch den Athleten, dass sein Verschulden unter Berücksichtigung der Gesamtumstände, insbesondere 
der Kriterien für kein Verschulden, im Verhältnis zu dem Verstoß gegen die Anti-Doping-Regel nicht wesentlich war. 

Kein Verschulden 
Die überzeugende Darlegung durch den Athleten, dass er weder wusste noch vermutete noch unter Anwendung der äußersten Sorg-
falt hätte wissen oder vermuten müssen, dass er eine verbotene Substanz eingenommen oder eine verbotene Methode angewendet 
hat oder dass hm eine verbotene Substanz verabreicht oder bei ihm eine verbotene Methode angewendet wurde. 

Konsequenzen von Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln 
Der Verstoß eines Athleten oder einer anderen Person gegen Anti-Doping-Regeln kann folgende Maßnahmen nach sich ziehen:  
a Annullierung bedeutet, dass die Ergebnisse eines Athleten bei einem bestimmten Einzelwettkampf oder einer bestimmten Wett-

kampfveranstaltung für ungültig erklärt werden, mit allen daraus entstehenden Konsequenzen, einschließlich der Aberkennung al-
ler Titel, Medaillen, Punkte, Preis- und Antrittsgelder, und  

b Sperre bedeutet, dass der Athlet oder eine andere Person für einen bestimmten Zeitraum von jeglicher Teilnahme an Wettkämp-
fen oder sonstigen Aktivitäten oder finanzieller Unterstützung gemäß Regel 40 ausgeschlossen wird. 

Medizinische Ausnahmegenehmigung 
Eine vom Komitee für Medizinische Ausnahmegenehmigungen auf der Grundlage einer dokumentierten Krankenakte vor der Anwen-
dung einer Substanz im Sport bewilligte Erlaubnis. 

Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse: 
Ein Meldepflichtversäumnis oder Kontrollversäumnis. 

Meldepflichten 
Informationen zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit während des folgenden Quartals, die von einem Athleten des Registered Testing 
Pool (oder in seinem Namen) anzugeben sind. 

Meldepflichtversäumnis 
Das Versäumnis eines Athleten, die gemäß den Anti-Doping-Vorschriften oder gemäß den Regeln und Vorschriften eines Mitglieds-
verbandes oder einer Anti-Doping-Organisation mit Kontrollbefugnis bei dem Athleten, unter Einhaltung des internationalen Standards 
für Dopingkontrollen, geforderten Angaben über Aufenthaltsort und Erreichbarkeit zu melden. 

Minderjähriger 
Eine natürliche Person, die nach den anwendbaren Gesetzen des Landes, in dem sie ihren Wohnsitz hat, die Volljährigkeit noch nicht  
erreicht hat. 

Nationale Anti-Doping-Organisation 
Die von einem Land oder Gebiet eingesetzte Einrichtung, welche die primäre Verantwortung und Zuständigkeit für die Einführung 
und Umsetzung von Anti-Doping-Regeln, die Steuerung der Entnahme von Proben, das Management der Kontrollergebnisse und die 
Durchführung von Verfahren auf nationaler Ebene besitzt. Dazu zählt auch eine Einrichtung, die von mehreren Ländern eingesetzt 
wurde, um als regionale Anti-Doping-Organisation für diese Länder oder Gebiete zu dienen. Wenn die zuständige(n) Behörde(n) keine 
solche Einrichtung einsetzt/einsetzen, fungiert das Nationale Olympische Komitee oder eine von diesem eingesetzte Einrichtung als 
Nationale Anti-Doping-Organisation. 

Nationales Olympisches Komitee 
Die vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Organisation. Der Begriff Nationales Olympisches Komitee umfasst in den-
jenigen Ländern, in denen der nationale Sportfachverband typische Aufgaben des Nationalen Olympischen Komitees in der Doping-
bekämpfung wahrnimmt, auch den nationalen Sportfachverband. 

Person 
Eine natürliche Person (einschließlich Athleten oder Athletenbetreuer), eine Organisation oder eine andere Einrichtung. 

Probe 
Biologisches Material, das zum Zweck des Dopingkontrollverfahrens entnommen wurde. 

Registered Testing Pool 
Der von der IAAF eingerichtete Testpool von Athleten, die sowohl Wettkampf- als auch Trainingskontrollen im Rahmen des Doping-
kontrollprogramms der IAAF unterliegen. Die IAAF veröffentlicht eine Liste der Athleten, die zu ihrem Registered Testing Pool gehö-
ren. 

Sperre 
Siehe Konsequenzen von Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln oben. 

Wesentliche Hilfe 
Um im Sinne von Regel 40.5(c) wesentliche Hilfe zu leisten, muss eine Person (1) in einer schriftlichen Erklärung alle Informationen 
offen legen, die sie über Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln besitzt, und (2) die Untersuchung und Entscheidungsfindung in Fällen, 
die mit diesen Informationen in Verbindung stehen, in vollem Umfang unterstützen, beispielsweise indem sie auf Ersuchen einer Anti-
Doping-Organisation oder eines Disziplinarorgans bei einer Verhandlung als Zeuge aussagt. Darüber hinaus müssen die zur Verfü-
gung gestellten Informationen glaubhaft sein und einen wesentlichen Teil des eingeleiteten Verfahrens ausmachen oder, wenn kein 
Verfahren eingeleitet wird, eine ausreichende Grundlage dafür geboten haben, dass ein Fall hätte verhandelt werden können. 

Teilnehmer 
Jeder Athlet oder Athletenbetreuer. 

Unangekündigte Kontrolle 
Eine Dopingkontrolle, die ohne vorherige Warnung des Athleten durchgeführt wird und bei der der Athlet vom Zeitpunkt der Aufforde-
rung bis zur Abgabe der Probe ununterbrochen beaufsichtigt wird. 
Unterzeichner 
Diejenigen Einrichtungen, die den Code unterzeichnen und sich zu dessen Einhaltung verpflichten, insbesondere das Internationale 
Olympische Komitee, die Internationalen Sportfachverbände, die Nationalen Olympischen Komitees, Veranstalter großer Sportwett-
kämpfe,  
Nationale Anti-Doping-Organisationen und die WADA. 

Unzulässige Einflussnahme 
Veränderung zu einem unzulässigen Zweck oder auf unzulässige Weise, unzulässige Beeinflussung, unzulässiger Eingriff, Verschleie-
rung, Täuschung oder Beteiligung an betrügerischen Handlungen, um Ergebnisse zu verändern oder die Einleitung der üblichen Ver-
fahren zu verhindern, oder Weitergabe falscher Informationen. 

Veranstalter großer Sportwettkämpfe 
Die Gebietsvereinigungen der Nationalen Olympischen Komitees und anderer internationaler Multi-Sport-Organisationen, die als Ver-
anstalter einer Gebiets-, regionalen oder anderen internationalen Wettkampfveranstaltung fungieren. 
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verbotene Methode 
Jede Methode, die in der Verbotsliste als solche beschrieben wird. 

verbotene Substanz 
Jede Substanz, der in der Verbotsliste als solche beschrieben wird. 

Verbotsliste 
Die Liste der WADA, in der die verbotenen Substanzen und verbotenen Methoden als solche aufgeführt werden. 

Versäumte Kontrollen 
Versäumnis des Athleten, gemäß den Anti-Doping-Vorschriften oder gemäß den Regeln und Vorschriften eines Mitgliedverbandes 
oder einer Anti-Doping-Organisation mit Kontrollbefugnis bei dem Athleten, unter Einhaltung des internationalen Standards für Do-
pingkontrollen, an dem Ort und während des 60-minütigen Zeitfensters, das er für diesen Tag angegeben hat, für eine Dopingkontrolle 
zur Verfügung zu stehen. 

Versuch 
Vorsätzliches Verhalten, das einen wesentlichen Schritt im geplanten Verlauf einer Handlung darstellt, die darauf abzielt, in einem 
Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln zu enden. Dies vorausgesetzt, stellt der alleinige Versuch, einen Verstoß zu begehen, noch keinen 
Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln dar, wenn die Person den Versuch aufgibt, bevor Dritte, die nicht an dem Versuch beteiligt sind, 
davon erfahren. 

Von der Norm abweichendes Analyseergebnis 
Bericht eines Labors oder einer anderen von der WADA anerkannten Einrichtung, das/die im Einklang mit dem internationalen Stan-
dard für Labors und mit diesem zusammenhängenden technischen Unterlagen, in einer Körpergewebs- oder Körperflüssigkeitsprobe 
das Vorhandensein eine verbotenen Substanz, seiner Metaboliten oder Marker (einschließlich erhöhter Werte endogener Substanzen) 
oder die  
Anwendung einer verbotenen Methode feststellt. 

Vorläufige Suspendierung 
Der Athlet oder eine andere Person wird von der Teilnahme an Wettkämpfen vorübergehend ausgeschlossen, bis eine endgültige 
Entscheidung nach einem gemäß diesen Regeln durchzuführenden Verfahren gefällt wird. 

WADA 
Die Welt-Anti-Doping-Agentur (www.wada-ama.org). 

Wettkampf 
Ein einzelnes Rennen oder ein einzelner sportlicher Wettbewerb bei einer Wettkampfveranstaltung (zum Beispiel ein 100-Meter-Lauf 
oder Speerwerfen). 

Wettkampfveranstaltung 
Ein Wettkampf oder eine Reihe einzelner Wettkämpfe, die an einem oder mehreren Tagen durchgeführt werden (beispielsweise Welt-
meisterschaften, das Weltfinale der Leichtathletik oder ein einzelnes Golden League-Meeting). 

Zielkontrolle 

Auswahl von Athleten zu Dopingkontrollen, wobei bestimmte Athleten oder Gruppen von Athleten für 

bestimmte Kontrollen zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgewählt werden. 

Regel 30 Geltungsbereich der Anti-Doping-Regeln 

1. Diese Anti-Doping-Regeln gelten für die IAAF, ihre Mitglieds- und Gebietsverbände und für Athleten, 

Athletenbetreuer und andere Personen, die in der IAAF, deren Mitglieds- und Gebietsverbänden auf-

grund ihrer Zustimmung, Mitgliedschaft, Zugehörigkeit, Genehmigung, Zulassung oder Beteiligung an ih-

ren Aktivitäten oder Wettkämpfen zusammengeschlossen sind. 

2. Alle Mitglieds- und Gebietsverbände müssen die Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften einhalten. Die 

Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften werden entweder direkt oder durch Bezugnahme in die Regelwer-

ke der einzelnen Mitglieds- und Gebietsverbände aufgenommen, und jeder Mitglieds- und jeder Ge-

bietsverband nimmt in seine Regelwerke die Verfahrensvorschriften auf, die notwendig sind, um die An-

ti-Doping-Regeln und -Vorschriften (und alle Änderungen, die an diesen vorgenommen werden) wirk-

sam umzusetzen. Die Regelwerke der einzelnen Mitglieds- und Gebietsverbände stellen insbesondere 

sicher, dass alle Athleten, Athletenbetreuer und andere Personen im rechtlichen Zuständigkeitsbereich 

des Mitglieds- oder des Gebietsverbandes an diese Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften gebunden 

sind. 

3. Athleten (und sofern zutreffend) Athletenbetreuer und andere Personen müssen, im Voraus eine schrift-

liche Annahmeerklärung dieser Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften in einer vom IAAF-Rat zu be-

schließenden Form unterzeichnet haben um für die Teilnahme an einer internationalen Wettkampfver-

anstaltung startberechtigt zu sein oder anderweitig zugelassen zu werden. Mit der Gewährleistung der 

Startberechtigung ihrer Athleten für internationale Wettkämpfe (siehe Regel 21.2) garantieren die Mit-

gliedsverbände, dass die Athleten im Voraus eine schriftliche Annahmeerklärung in der erforderlichen 

Form unterzeichnet haben, und dass dem IAAF-Büro eine Kopie der unterzeichneten Annahmeerklä-

rung zugestellt worden ist. 

4. Die Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften gelten für alle Dopingkontrollverfahren, die in den rechtlichen 

Zuständigkeitsbereich der IAAF und ihrer Mitglieds- bzw. Gebietsverbände fallen. 

5. Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedsverbände, zu gewährleisten, dass alle Wettkampf- 

und Trainingskontrollen bei ihren Athleten auf nationaler Ebene und das Ergebnismanagement solcher 

Kontrollen den Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften entsprechen. Es wird anerkannt, dass in einigen 

Ländern oder Gebieten der Mitgliedsverband die Kontrollen und das Ergebnismanagement-Verfahren 

selbst durchführt, während in anderen Ländern oder Gebieten manche oder alle Pflichten des Mitglieds-

verbandes (entweder durch diesen selbst oder gemäß den anwendbaren nationalen Gesetzen oder 

Verordnungen) an eine nationale Anti-Doping-Organisation oder andere Dritte delegiert oder übertragen 

werden dürfen. In Bezug auf diese Länder oder Gebiete ist der Verweis in diesen Anti-Doping-Regeln 

http://www.wada-ama.org/
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auf den Mitglieds- oder den nationalen Sportfachverband (oder seine entsprechenden Vertreter), sofern  

zutreffend, als Verweis auf die nationale Anti-Doping-Organisation oder andere Dritte (oder ihre ent-

sprechenden Vertreter) anzusehen. 

6. Die IAAF überwacht die Anti-Doping-Aktivitäten ihrer Mitgliedsverbände nach diesen Anti-Doping-

Regeln, darunter z.B. auch die auf nationaler Ebene von jedem Mitgliedsverband (und/oder von der zu-

ständigen Nationalen Anti-Doping-Organisation oder Dritten gemäß Regel 30.5) durchgeführten Wett-

kampf- und Trainingskontrollen. Ist die IAAF der Ansicht, dass die von einem Mitgliedsverband auf  

nationaler Ebene durchgeführten Wettkampf- und/oder Trainingskontrollen oder andere Anti-Doping-

Aktivitäten unzureichend oder unangemessen sind, sei es in Bezug auf den Erfolg der Athleten, des 

Mitgliedsverbandes bei internationalen Wettkampfveranstaltungen oder aus einem anderen Grund, kann 

der IAAF-Rat von dem Mitgliedsverband verlangen, Maßnahmen zu ergreifen, die er als notwendig er-

achtet, um ein zufrieden stellendes Niveau bei den Anti-Doping-Aktivitäten in dem betreffenden Land 

oder Gebiet sicherzustellen. Unterlässt es der Mitgliedsverband, die Entscheidung des IAAF-Rates um-

zusetzen, riskiert es die Verhängung von Sanktionen gemäß Regel 44. 

7. Mitteilungen gemäß diesen Anti-Doping-Regeln an einen Athleten oder andere Personen, die in den 

rechtlichen Zuständigkeitsbereich eines Mitgliedsverbandes fallen, können durch Übergabe der Mittei-

lung an den betreffenden Mitgliedsverband erfolgen. Der Mitgliedsverband ist verantwortlich für die so-

fortige Kontaktaufnahme mit dem Athleten oder der anderen Person, für welche die Mitteilung  

bestimmt ist. 

Regel 31 Die Anti-Doping-Organisation der IAAF 

1. Die IAAF handelt gemäß diesen Anti-Doping-Regeln hauptsächlich durch die folgende(n) Person(en) 

oder Organe: 

a den IAAF-Rat (Council), 

b die Medizinische- und Anti-Doping-Kommission (Medical and Anti-Doping Commission), 

c das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen (Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen), und 

d den Anti-Doping-Beauftragten der IAAF (IAAF Anti-Doping Administrator). 

Der IAAF-Rat 

2. Der IAAF-Rat hat die Pflicht gegenüber dem IAAF-Kongress, die Aktivitäten der IAAF in Übereinstim-

mung mit ihren Zielen zu beaufsichtigen und zu überwachen (siehe Artikel 6.12a der Satzung). Eines 

dieser Ziele ist die Fºrderung des ĂFair Playñ im Sport, insbesondere, eine f¿hrende Rolle im Kampf ge-

gen Doping einzunehmen, sowohl innerhalb der Leichtathletik als auch extern in der umfassenderen 

Sportlergemeinschaft, sowie Programme zur Ermittlung, Abschreckung und Aufklärung zu entwickeln 

und aufrecht zu erhalten, die zum Ziel haben, das Übel des Dopings im Sport zu beseitigen (siehe Arti-

kel 3.8 der Satzung). 

3. Der IAAF-Rat besitzt gemäß der Satzung die folgenden Befugnisse beim Beaufsichtigen und Überwa-

chen der Aktivitäten der IAAF: 

a die Einsetzung einer Kommission oder Unterkommission, sei es als zeitlich befristete oder ständige 

Einrichtung, die er für das ordnungsgemäße Funktionieren der IAAF als notwendig erachtet (siehe 

Artikel 6.11j der Satzung), 

b Aufnahme vorläufiger Ergänzungen zu den Regeln, die er zwischen den Kongressen als notwendig 

erachtet, und Festlegung eines Termins, ab dem diese Ergänzungen in Kraft treten. Die vorläufigen 

Ergänzungen werden dem nächsten Kongress vorgelegt, der darüber entscheidet, ob sie dauerhaft 

gelten sollen (siehe Artikel 6.11c der Satzung), 

c die Genehmigung, Ablehnung oder Ergänzung der Anti-Doping-Vorschriften (siehe Artikel 6.11i der 

Satzung), und  

d die Suspendierung eines Mitgliedsverbandes oder Auferlegung anderer Sanktionen wegen Verstoß 

gegen die Regeln des Artikels 14.7 (siehe Artikel 6.11b der Satzung). 

Die Medizinische und Anti-Doping-Kommission 

4. Die Medizinische und Anti-Doping-Kommission wird als Kommission des IAAF-Rates gemäß Artikel 

6.11j der Satzung ernannt, um die IAAF in allen Anti-Doping-Angelegenheiten und damit zusammen-

hängenden Angelegenheiten allgemein zu beraten, auch in Bezug auf diese Anti-Doping-Regeln und -

Vorschriften. 

5. Die Medizinische und Anti-Doping-Kommission besteht aus bis zu 15 Mitgliedern, die mindestens einmal 

pro Jahr, normalerweise am Ende eines jeden Kalenderjahres, zusammentreten, um die Anti-Doping-

Aktivitäten der IAAF in den vergangenen 12 Monaten zu überprüfen und um das Anti-Doping-Programm 

der IAAF für das kommende Jahr aufzustellen, das vom IAAF-Rat zu genehmigen ist. Die Medizinische 

und Anti-Doping-Kommission übt ihre Beratungstätigkeit auch regelmäßig während des laufenden Jah-

res aus, sofern dies notwendig sein sollte. 

6. Die Medizinische und Anti-Doping-Kommission trägt die Verantwortung für die folgenden weiteren spe-

ziellen Aufgaben gemäß diesen Anti-Doping-Regeln: 
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a Veröffentlichung der Anti-Doping-Vorschriften und Ergänzungen dazu, so oft es erforderlich sein soll-

te. Die Anti-Doping-Vorschriften umfassen entweder direkt oder durch Verweis die folgenden von der 

WADA herausgegebenen Dokumente: 

i die Verbotsliste (Liste verbotener Substanzen und verbotener Methoden), 

ii den internationalen Standard für Dopingkontrollen, 

iii den internationalen Standard für Labors,  

iv den internationalen Standard für medizinische Ausnahmegenehmigungen (TUE), und 

v den internationalen Standard zum Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten,  

zusammen mit allen Zusätzen oder Änderungen zu diesen Dokumenten oder internationalen Stan-

dards, oder weiteren Verfahren oder Richtlinien, die als notwendig angesehen werden, um diese An-

ti-Doping-Regeln zu erfüllen oder das Anti-Doping-Programm der IAAF anderweitig zu unterstützen. 

Die Anti-Doping-Vorschriften und alle hierzu vorgeschlagenen Ergänzungen müssen, sofern nicht 

anderweitig in diesen Anti-Doping-Regeln festgelegt, vom IAAF-Rat genehmigt werden. Bei Erteilung 

der Genehmigung legt der IAAF-Rat einen Termin fest, an dem die Anti-Doping-Vorschriften oder 

eventuell vorgeschlagene Ergänzungen zu diesen in Kraft treten. Das IAAF-Büro teilt den Mitglieds-

verbänden diesen Termin mit und veröffentlicht die Anti-Doping-Vorschriften und alle hierzu vorge-

schlagenen Ergänzungen auf der IAAF-Webseite. 

b Beratung des IAAF-Rates über Ergänzungen zu diesen Anti-Doping-Regeln bei Bedarf . Alle vorge-

schlagenen Ergänzungen, die zwischen zwei Kongressen an den Anti-Doping-Regeln vorgenommen 

werden, müssen gemäß Artikel 6.11c der Satzung vom IAAF-Rat genehmigt und den Mitgliedsver-

bänden mitgeteilt werden. 

c Planung, Umsetzung und Überwachung von Informations- und Aufklärungsprogrammen über Anti-

Doping. Diese Programme sollten aktuelle und korrekte Informationen zu mindestens den folgenden 

Themen bieten: 

i verbotene Substanzen und verbotene Methoden in der Liste der verbotenen Substanzen und ver-

botenen Methoden, 

ii Gesundheitliche Konsequenzen des Dopings, 

iii Dopingkontrollverfahren, und 

iv Rechte und Pflichten der Athleten. 

d Bewilligung von Medizinischen Ausnahmegenehmigungen gemäß Regel 34.9a, 

e Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die Aufnahme von Athleten in den Registered Testing Pool. 

Bei Bedarf kann die Medizinische und Anti-Doping-Kommission bei der Ausübung der oben genannten 

Aufgaben Experten, um weitergehende spezielle medizinische oder wissenschaftliche Beratung bitten. 

7. Die Medizinische und Anti-Doping-Kommission berichtet dem IAAF-Rat vor den einzelnen Ratssitzun-

gen über ihre Aktivitäten. Sie kommuniziert mit dem IAAF-Büro über alle Anti-Doping-Angelegenheiten 

und damit zusammenhängenden Angelegenheiten über die Medizinische und Anti-Doping-Abteilung der 

IAAF. 

Das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen 

8. Das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen wird als Unterkommission des IAAF-Rates gemäß Arti-

kel 6.11j der Satzung mit mindestens den folgenden speziellen Aufgaben berufen: 

a Entscheidung, ob Fälle gemäß Regel 38.9 zur Schlichtung an den CAS verwiesen werden, wenn der 

jeweilige Mitgliedsverband es unterlassen hat, für den Athleten oder die andere Person innerhalb des 

festgelegten Zeitraums von drei Monaten eine Anhörung abzuhalten, 

b Entscheidung im Namen des IAAF-Rates, ob in Fällen, auf die in Regel 38.16 Bezug genommen 

wird, besondere/außergewöhnliche Umstände (nach Regel 40.4 bzw. 40.5) vorliegen,  

c Entscheidung, ob gemäß Regel 42.15 Fälle zur Schlichtung an den CAS verwiesen werden sollten, 

und ob in solchen Fällen erneut die Suspendierung des Athleten aufzuerlegen ist, bis der CAS eine 

Entscheidung getroffen hat, 

d Entscheidung, ob die IAAF an Fällen vor dem CAS teilnimmt, in denen sie keine ursprüngliche Partei 

gemäß Regel 42.19 ist, und ob in solchen Fällen erneut die Suspendierung des Athleten aufzuerle-

gen ist, bis der CAS eine Entscheidung getroffen hat, 

e in jedem Fall über eine Fristverlängerung für die IAAF zu entscheiden, um eine Beschwerdebegrün-

dung beim CAS gemäß Regel 42.13 einzureichen, und 

f in Fällen, die gemäß Regel 45.4 an das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen verwiesen wer-

den, zu entscheiden, ob die Dopingkontrollen, die von einer Organisation, die kein Unterzeichner des 

Code ist, gemäß Regeln und Verfahrensvorschriften, die von diesen Anti-Doping-Regeln abweichen, 

durchgeführt wurden, von der IAAF anerkannt werden sollten. 

Das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen kann sich bei der Ausübung aller oben genannten Auf-

gaben an die Medizinische und Anti-Doping-Kommission oder an den IAAF-Rat wenden, um eine Mei-

nung oder Stellungnahme in Bezug auf einen besonderen Fall einzuholen oder, wenn es um Angele-

genheiten der allgemeinen Politik geht, die möglicherweise aufgetreten sind. 
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9. Das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen besteht aus drei Personen, von denen eine ein Jurist 

sein muss. Der Vorsitzende besitzt die Befugnis, jederzeit eine oder mehrere weitere Personen für eine 

zeitlich befristete Dauer in das Gremium zu berufen, sofern dies erforderlich ist.  

10. Das Gremium berichtet dem IAAF-Rat vor jeder Ratssitzung über seine Aktivitäten. 

Der Anti-Doping-Beauftragte 

11. Der Anti-Doping-Beauftragte ist der Leiter der Medizinischen und Anti-Doping-Abteilung der IAAF. Er hat 

die Verantwortung für die Umsetzung des Anti-Doping-Programms, das von der Medizinischen und Anti-

Doping-Kommission gemäß Nr. 5 aufgestellt wurde. Er berichtet an die Medizinische und Anti-Doping-

Kommission in dieser Hinsicht mindestens einmal pro Jahr und, falls er dazu aufgefordert wird, in kürze-

ren Abständen. 

12. Der Anti-Doping-Beauftragte hat die Verantwortung für die tägliche Bearbeitung von Dopingfällen, die 

gemäß diesen Anti-Doping-Regeln auftreten. Insbesondere ist der Anti-Doping-Beauftragte die verant-

wortliche Person, sofern zutreffend, für die Durchführung des Ergebnismanagement-Verfahrens im Fall 

von internationalen Spitzenathleten gemäß Regel 37 und für die Entscheidung darüber, ob internationa-

le Spitzenathleten gemäß Regel 38 vorläufig suspendiert werden, sowie für die Durchführung der admi-

nistrativen Überprüfung von Meldepflichtversäumnissen/Versäumten Kontrollen, die von internationalen 

Spitzenathleten gemäß den in den Anti-Doping-Vorschriften dargelegten Verfahren begangen wurden. 

13. Der Anti-Doping-Beauftragte kann während der Ausübung seiner Tätigkeit jederzeit den Vorsitzenden 

der Medizinischen und Anti-Doping-Kommission, das Gremium oder andere Personen, die er dafür ge-

eignet hält, um eine beratende Stellungnahme bitten. 

Regel 32 Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln 

1. Doping wird definiert als das Vorliegen eines oder mehrerer der nachfolgend in Regel 32.2 festgelegten 

Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln  

2. Athleten oder andere Personen sind selbst dafür verantwortlich, davon Kenntnis zu haben, was einen 

Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel darstellt und welche Substanzen und Methoden in der Verbots-

liste aufgenommen worden sind. Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln sind:  

a Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der Probe eines 

Athleten. 

i Es ist die persönliche Pflicht eines jeden Athleten, dafür zu sorgen, dass keine verbotene Sub-

stanz in seinen Körper gelangt. Athleten sind für jede verbotene Substanz oder deren Metaboliten 

oder Marker verantwortlich, die in ihrer Probe gefunden werden. Demzufolge ist es nicht erforder-

lich, dass Vorsatz, Verschulden, Fahrlässigkeit oder bewusster Gebrauch auf Seiten des Athleten 

nachgewiesen wird, um einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln gemäß Nr. 2a zu begründen. 

ii In den beiden nachfolgenden Fällen ist ein ausreichender Nachweis eines Verstoßes gegen Anti-

Doping-Regeln gemäß Regel 32.2a gegeben: das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, 

einschließlich deren Metaboliten oder Marker in der A-Probe eines Athleten, wenn der Athlet auf 

die Analyse der B-Probe verzichtet und die B-Probe nicht analysiert wird, oder, wenn die B-Probe 

des Athleten analysiert wird und das Analyseergebnis das Vorhandensein der verbotenen Sub-

stanz oder deren Metaboliten oder Marker in der A-Probe des Athleten bestätigt. 

iii Mit Ausnahme derjenigen Substanzen, für die in der Verbotsliste spezifische Grenzwerte festge-

legt sind, begründet das Vorhandensein einer beliebigen Menge einer verbotenen Substanz, de-

ren Metaboliten oder Marker in der Probe eines Athleten einen Verstoß gegen Anti-Doping-

Regeln. 

iv Abweichend von der allgemeinen Regelung der Nr. 2a können in der Verbotsliste oder den inter-

nationalen Standards spezielle Kriterien zur Bewertung verbotener Substanzen, die auch endo-

gen produziert werden können, festgelegt werden. 

b Der Gebrauch oder der Versuch des Gebrauchs einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen 

Methode durch einen Athleten. 

i Es ist die persönliche Pflicht eines jeden Athleten, dafür zu sorgen, dass keine verbotene Sub-

stanz in seinen Körper gelangt. Demzufolge ist es nicht erforderlich, dass ein vorsätzlicher, 

schuldhafter, fahrlässiger oder bewusster Gebrauch des Athleten nachgewiesen wird, um einen 

Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln wegen des Gebrauchs einer verbotenen Substanz oder einer 

verbotenen Methode zu begründen.  

ii Der Erfolg oder der Misserfolg des Gebrauchs einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen 

Methode ist nicht maßgeblich. Es ist ausreichend, dass die verbotene Substanz oder die verbote-

ne Methode gebraucht oder ihr Gebrauch versucht wurde, um einen Verstoß gegen Anti-Doping-

Regeln zu begehen. 

c Die Weigerung oder das Unterlassen ohne zwingenden Grund, sich nach entsprechender Aufforde-

rung einer Probenahme zu unterziehen, die gemäß anwendbaren Anti-Doping-Regeln zulässig ist, 

oder ein anderweitiger Versuch, sich der Probenahme zu entziehen. 

d Der Verstoß gegen anwendbare Vorschriften zur Verfügbarkeit des Athleten für Trainingskontrollen, 

einschließlich Meldepflichtversäumnisse und Versäumte Kontrollen, die auf der Grundlage von Re-
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geln festgestellt wurden, die dem internationalen Standard für Dopingkontrollen entsprechen. Eine 

beliebige Kombination von drei Versäumten Kontrollen und/oder Meldepflichtversäumnissen inner-

halb eines Zeitraumes von 18 Monaten, die von der IAAF oder anderen für den Athleten zuständigen 

Anti-Doping-Organisationen festgestellt wurden, stellt einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln dar. 

Anmerkung: Wurde von der IAAF bei einem Athleten eine versäumte Kontrolle und/oder ein Melde-

pflichtversäumnis vor dem 1. Januar 2009 festgestellt, ist deren Kombination mit versäumten Kontrol-

len und/oder Meldepflichtversäumnissen, die nach dem 1. Januar 2009 festgestellt werden, im Sinne 

eines Verstoßes gegen Regel 32.2d möglich, vorausgesetzt, dass alle drei versäumte Kontrollen und 

Meldepflichtversäumnisse, die Gegenstand dieses Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln sind, sich 

innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ereignet haben. 

e Die unzulässige Einflussnahme oder der Versuch der unzulässigen Einflussnahme auf irgendeinen 

Teil des Dopingkontrollverfahrens.  

f Der Besitz verbotener Substanzen oder verbotener Methoden  

i Der Besitz von verbotenen Methoden oder verbotenen Substanzen durch einen Athleten während 

eines Wettkampfs oder der Besitz von Methoden oder Substanzen durch einen Athleten außer-

halb des Wettkampfs, die außerhalb des Wettkampfs verboten sind. Dies gilt nicht, wenn der Ath-

let den Nachweis erbringt, dass der Besitz auf Grund einer medizinischen Ausnahmegenehmi-

gung, die im Einklang mit Regel 34.9 (Medizinische Ausnahmegenehmigung) erteilt wurde, oder 

auf Grund einer anderen annehmbaren Begründung gerechtfertigt ist. 

ii Der Besitz von verbotenen Methoden oder verbotenen Substanzen durch einen Athletenbetreuer 

während des Wettkampfs oder der Besitz von verbotenen Methoden oder Substanzen durch ei-

nen Athletenbetreuer außerhalb des Wettkampfs, die außerhalb des Wettkampfs verboten sind, 

sofern der Besitz in Verbindung mit einem Athleten, einem Wettkampf oder einem Training steht. 

Dies gilt nicht, wenn der Athletenbetreuer den Nachweis erbringt, dass der Besitz auf Grund einer 

medizinischen Ausnahmegenehmigung, die dem Athleten im Einklang mit Regel 34.9 erteilt wor-

den ist, oder auf Grund einer anderen annehmbaren Begründung gerechtfertigt ist. 

g Das Inverkehrbringen oder der Versuch des Inverkehrbringens von einer verbotenen Substanz oder 

einer verbotenen Methode. 

h Das Verabreichen oder der Versuch des Verabreichens von verbotenen Methoden oder verbotenen 

Substanzen an Athleten innerhalb des Wettkampfs, oder das Verabreichen oder der Versuch des 

Verabreichen von Methoden oder Substanzen an Athleten außerhalb des Wettkampfs, die außerhalb 

des Wettkampfs verboten sind, sowie jegliche Unterstützung, Aufforderung, Hilfe, Mithilfe, Verschlei-

erung oder sonstige Beteiligung an einem Verstoß oder einem Versuch eines Verstoßes gegen Anti-

Doping-Regeln. 
Regel 33 Nachweis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln 

Beweislast und Beweismaß 

1. Die IAAF, der Mitgliedsverband oder eine andere Strafverfolgungsbehörde trägt die Beweislast für das 

Vorliegen eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln. Das Beweismaß besteht darin, dass die IAAF, 

der Mitgliedsverband oder die andere Strafverfolgungsbehörde gegenüber dem Disziplinarorgan über-

zeugend darlegen kann, dass ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorliegt, wobei die Schwere des 

Vorwurfs zu berücksichtigen ist. Die Anforderungen an das Beweismaß sind in jedem Fall höher als die 

bloße Wahrscheinlichkeit, jedoch geringer als ein Beweis, der jeden berechtigten Zweifel ausschließt. 

2. Liegt die Beweislast zur Widerlegung einer Vermutung oder zum Nachweis außergewöhnlicher Tatsa-

chen oder Umstände gemäß diesen Anti-Doping-Regeln bei dem Athleten oder einer anderen Person, 

dem/der ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorgeworfen wird, so liegen die Anforderungen an das 

Beweismaß in der bloßen Wahrscheinlichkeit. Dies gilt nicht in den Fällen von Regel 40.4 (verbotene 

Substanzen) und Regel 40.6 (erschwerende Umstände), in denen der Athlet eine höhere Beweislast 

tragen muss.  

Verfahren zur Feststellung von Tatsachen und Vermutungen 

3. Tatsachen im Zusammenhang mit Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln können durch zuverlässige 

Methoden, einschließlich Geständnis, Aussagen Dritter, Zeugenaussagen, Gutachten, Beweismaterial 

und Schlussfolgerungen aufgrund von Längsprofilen und anderen Analyseinformationen, bewiesen wer-

den.  

Die folgenden Beweisregeln gelten in Dopingfällen: 

a Bei von der WADA akkreditierten Labors wird widerlegbar vermutet, dass diese die Analysen der 

Proben gemäß dem internationalen Standard für Labors durchgeführt haben und mit den Proben 

entsprechend verfahren wurde. Der Athlet oder die andere Person kann diese Vermutung widerle-

gen, indem er/sie eine Abweichung vom internationalen Standard für Labors nachweist, die nach 

vernünftigem Ermessen das Von der Norm abweichende Analyseergebnis verursacht haben könnte. 

Widerlegt der Athlet oder die andere Person die vorhergehende Vermutung, indem er/sie nachweist, 

dass eine Abweichung vom internationalen Standard für Labors vorlag, die nach vernünftigem Er-

messen das Von der Norm abweichende Analyseergebnis verursacht haben könnte, so obliegt es 
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der IAAF, dem Mitgliedsverband oder der anderen Strafverfolgungsbehörde, nachzuweisen, dass die 

Abweichung das Von der Norm abweichende Analyseergebnis nicht verursacht hat. 

b Abweichungen von einem anderen internationalen Standard oder von einer anderen Anti-Doping-

Regel oder Ausführungsbestimmung, die nicht die Ursache für ein Von der Norm abweichendes Ana-

lyseergebnis oder für einen anderen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln waren, bewirken nicht die 

Ungültigkeit der entsprechenden Ergebnisse. Erbringt der Athlet oder die andere Person den Nach-

weis, dass eine solche Abweichung vorliegt, die nach vernünftigem Ermessen das von der Norm ab-

weichende Analyseergebnis oder einen anderen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln verursacht ha-

ben könnte, so obliegt es der IAAF, dem Mitgliedsverband oder der anderen Strafverfolgungsbehör-

de, nachzuweisen, dass die Abweichung das von der Norm abweichende Analyseergebnis oder die 

dem Verstoß zugrunde gelegten Tatsachen für den Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln nicht verur-

sacht hat 

c Sachverhalte, die durch die Entscheidung eines Gerichts oder eines zuständigen Berufsdisziplinar-

gerichts, welche nicht Gegenstand eines laufenden Rechtsmittelverfahrens ist, festgestellt wurden, 

gelten als unwiderlegbarer Beweis gegen den Athleten oder die andere Person, der/die von der Ent-

scheidung betroffen ist. Dies gilt nicht, wenn der Athlet oder die andere Person nachweisen kann, 

dass die Entscheidung gegen den deutschen ordre public verstoßen hat. 

d Das Disziplinarorgan kann in einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln 

negative Rückschlüsse aus der Tatsache ziehen, dass der Athlet oder die andere Person, dem/der 

ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorgeworfen wird, sich nach einer mit angemessener Vor-

laufzeit ergangenen Aufforderung weigert, an der Anhörung (gemäß den Anweisungen des Diszipli-

narorgans entweder persönlich oder telefonisch) teilzunehmen und Fragen des Disziplinarorgans 

oder der IAAF, des Mitgliedsverbandes oder der anderen Strafverfolgungsbehörde zu beantworten, 

die ihm/ihr den Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorwirft. 

Regel 34 Die Verbotsliste 

1. Diese Anti-Doping- Regeln beinhalten die Verbotsliste, die von der WADA veröffentlicht und von Zeit zu 

Zeit aktualisiert wird. 

Veröffentlichung und Aktualisierung der Verbotsliste 

2. Die Verbotsliste wird von der IAAF zu Verfügung gestellt und auf der Webseite der IAAF zugänglich ge-

macht. Die Mitgliedsverbände sorgen dafür, dass die aktuelle Liste (entweder auf seiner Webseite oder 

auf andere Art) allen Athleten, Athletenbetreuern und anderen Personen in ihrem rechtlichen Zuständig-

keitsbereich zur Verfügung gestellt wird. 

3. Sofern nicht anderweitig in der Verbotsliste und/oder in den Aktualisierungen der Verbotsliste festgelegt, 

tritt die Verbotsliste mit ihren Aktualisierungen gemäß diesen Anti-Doping-Regeln drei (3) Monate nach 

Veröffentlichung der Verbotsliste durch die WADA in Kraft, ohne dass es hierzu weiterer Handlungen 

durch die IAAF bedarf. 

In der Verbotsliste aufgeführte verbotene Substanzen und verbotene Methoden 

4. Verbotene Substanzen und verbotene Methoden: Die Verbotsliste führt diejenigen verbotenen Substan-

zen und verbotenen Methoden auf, die wegen ihres Potenzials zur Leistungssteigerung oder ihres Mas-

kierungspotenzials zu jeder Zeit (außerhalb und innerhalb des Wettkampfs) als Dopingmittel Verboten 

sind, sowie jene Substanzen und Methoden, die nur innerhalb des Wettkampfs verboten sind. verbotene 

Substanzen und verbotene Methoden können als allgemeine Kategorie (z. B. Anabolika) oder mit spezi-

ellem Verweis auf eine bestimmte Substanz oder eine bestimmte Methode in die Verbotsliste aufge-

nommen werden. 

5. Spezifische Substanzen: Für die Anwendung der Regel 40 (Sanktionen gegen Einzelpersonen) gelten 

alle verbotenen Substanzen als Spezifische Substanzen, ausgenommen der in den Substanzklassen 

ĂAnabole Substanzenñ und ĂHormoneñ sowie solche Stimulanzien, Hormonantagonisten und Modulato-

ren, die in der Verbotsliste nicht als Spezifische Substanzen aufgeführt sind. Verbotene Methoden gel-

ten nicht als Spezifische Substanzen. 

6. Neue Klassen verbotener Substanzen: Falls die WADA die Verbotsliste erweitert und eine neue Klasse 

verbotener Substanzen aufnimmt, entscheidet das Exekutivkomitee der WADA darüber, ob einige oder 

alle verbotenen Substanzen in der neuen Klasse verbotener Substanzen als Spezifische Substanzen 

nach Regel 34.5 angesehen werden. 

7. Die Festlegung der WADA, welche verbotenen Substanzen und verbotenen Methoden in die Verbotslis-

te aufgenommen werden, und die Einordnung der Substanzen in bestimmte Kategorien ist verbindlich 

und kann weder von Athleten noch von anderen Personen mit der Begründung angegriffen werden, 

dass die Substanz oder Methode kein Maskierungsmittel ist, nicht das Potenzial hat, die Leistung zu 

steigern, kein Gesundheitsrisiko darstellt oder nicht gegen den Sportsgeist verstößt. 

Medizinische Ausnahmegenehmigungen 

8. Die WADA hat für das Verfahren bei Medizinischen Ausnahmegenehmigungen einen internationalen 

Standard verabschiedet. 
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9. Athleten mit einer nachgewiesenen Krankheit, die den Gebrauch einer verbotenen Substanz oder ver-

botenen Methode erfordert, müssen eine Medizinische Ausnahmegenehmigung beantragen. Medizini-

sche Ausnahmegenehmigungen werden nur in Fällen eindeutiger und zwingender klinischer Notwen-

digkeit erteilt, sofern der Athlet dadurch keinen Wettbewerbsvorteil erzielen kann. 

a Internationale Spitzenathleten müssen vor der Teilnahme an einer internationalen Wettkampfveran-

staltung eine Medizinische Ausnahmegenehmigung bei der IAAF beantragen (unabhängig davon, ob 

der internationale Spitzenathlet bereits eine Medizinische Ausnahmegenehmigung auf nationaler 

Ebene erhalten hat oder nicht). Die IAAF veröffentlicht eine Liste der internationalen Wettkampfver-

anstaltungen, für die eine Medizinische Ausnahmegenehmigung von der IAAF verlangt wird. Interna-

tionale Spitzenathleten, die eine Medizinische Ausnahmegenehmigung beantragen, müssen bei der 

Medizinischen und Anti- Doping-Kommission einen Antrag stellen. Einzelheiten zum Antragsverfah-

ren finden sich in den Anti-Doping-Vorschriften. Medizinische Ausnahmegenehmigung, die von der 

IAAF nach dieser Regel bewilligt wurden, sind dem nationalen Sportfachverband des Athleten und 

der WADA (über ADAMS oder anderweitig) zu melden. 

b Athleten, die keine internationalen Spitzenathleten sind, müssen Medizinische Ausnahmegenehmi-

gung bei dem nationalen Sportfachverband oder bei dem Organ einreichen, das von dem nationalen 

Sportfachverband zur Erteilung von Anträgen auf Medizinische Ausnahmegenehmigungen ernannt 

wurde oder das die entsprechende Befugnis hat, Anträge auf Medizinische Ausnahme-

genehmigungen in dem Land oder Gebiet des nationalen Sportfachverbands zu genehmigen. Die 

nationalen Sportfachverbände sind in allen Fällen dafür verantwortlich, der IAAF und der WADA um-

gehend die Bewilligung einer Medizinischen Ausnahmegenehmigung nach dieser Regel zu melden 

(über ADAMS oder anderweitig). 

c Die WADA kann auf eigene Initiative jederzeit die Erteilung einer Medizinischen Ausnahmegenehmi-

gung an internationale Spitzenathleten oder Athleten überprüfen, die keine internationalen Spitzen-

athleten sind, jedoch zu dem nationalen Registered Testing Pool gehören. Weiterhin kann die WADA 

auf Verlangen eines Athleten, dem eine Medizinische Ausnahmegenehmigung verweigert wurde, 

diese Ablehnung überprüfen. Wenn die WADA entscheidet, dass eine derartige Bewilligung oder Ab-

lehnung einer Medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht dem internationalen Standard für Medizi-

nische Ausnahmegenehmigungen entsprach, kann die WADA diese Entscheidung aufheben. 

d Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz oder ihrer Metaboliten oder Marker (Regel 32.2a), 

der Gebrauch oder Versuch des Gebrauchs einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Me-

thode (Regel 32.2b), der Besitz einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode (Regel 

32.2f) oder die Verabreichung einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode (Regel 

32.2h) entsprechend den Vorschriften einer gültigen Medizinischen Ausnahmegenehmigung, die 

gemäß dem internationalen Standard für Medizinische Ausnahmegenehmigungen ausgestellt wurde, 

gilt nicht als Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln. 

Regel 35 Kontrollen 

1. Gemäß diesen Anti-Doping-Regeln unterliegt jeder Athlet Wettkampfkontrollen bei den Wettkämpfen, an 

denen er teilnimmt, und jederzeit Trainingskontrollen an einem beliebigen Ort. Athleten haben sich der 

Dopingkontrolle zu unterziehen, wenn sie dazu von einem zuständigen Funktionär aufgefordert werden. 

2. Es ist eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der IAAF, dass jeder Mitgliedsverband (und entspre-

chend der Gebietsverband) in seine Satzung folgende Regeln aufnimmt:  

a eine Vorschrift, die dem Mitgliedsverband (und entsprechend dem Gebietsverband) die Befugnis er-

teilt, Wettkampf- und Trainings kontrollen durchzuführen, über die, im Fall des Mitgliedsverbandes, 

der IAAF jährlich ein Bericht vorgelegt werden muss (siehe Regel 43.4), 

b eine Vorschrift, die der IAAF die Befugnis erteilt, bei den Nationalmeisterschaften des Mitgliedsver-

bandes (und entsprechend bei den Gebietsmeisterschaften des Gebietsverbandes) Dopingkontrollen 

durchzuführen, 

c eine Vorschrift, die der IAAF die Befugnis erteilt, unangekündigte Trainingskontrollen bei den Athle-

ten des Mitgliedsverbandes durchzuführen, und 

d eine Vorschrift, wonach es eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft in dem nationalen Sportfach-

verband oder für die Zugehörigkeit zu diesem Verband ist, und eine Bedingung für die Teilnahme an 

Wettkämpfen, die durch den Mitgliedsverband genehmigt oder organisiert werden, dass seine Athle-

ten sich damit einverstanden erklären, sich Wettkampf- und Trainingskontrollen zu unterziehen, die 

vom Mitgliedsverband, der IAAF und anderen zur Kontrolle befugten Organen gemäß diesen Anti-

Doping-Regeln durchgeführt werden. 

3. Die IAAF und ihre Mitgliedsverbände können Dopingkontrollen gemäß dieser Regel an ein beliebiges 

Mitglied oder ein anderen Mitgliedsverband, die WADA, staatliche Stellen, eine nationale Anti-Doping-

Organisation oder andere Dritte, die sie für den Zweck als hinreichend qualifiziert erachten, delegieren. 

4. Zusätzlich zu den Dopingkontrollen durch die IAAF und ihre Mitgliedsverbände (und durch Institutionen, 

an welche die IAAF und ihre Mitgliedsverbände ihre Verpflichtung zu Dopingkontrollen gemäß Nr. 3 de-

legiert haben können), unterliegen Athleten folgenden Kontrollen: 
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a Wettkampfkontrollen durch eine andere Organisation oder ein zur Kontrolle befugtes Organ bei den 

Wettkämpfen, an denen sie teilnehmen, und  

b Trainingskontrollen durch (i) die WADA, (ii) die nationale Anti-Doping-Organisation des Landes oder 

Gebietes, in dem sie sich aufhalten, oder (iii) durch das IOC oder im Namen des IOC im Zusammen-

hang mit den Olympischen Spielen. 

Dennoch ist nur eine einzelne Organisation für die Veranlassung und Durchführung von Kontrollen wäh-

rend einer Wettkampfveranstaltung verantwortlich. Bei internationalen Wettkampfveranstaltungen wird 

die Entnahme von Proben durch die IAAF veranlasst und durchgeführt (siehe Nr. 7), oder durch eine 

andere internationale Sportorganisation mit Entscheidungsbefugnis im Falle einer internationalen Wett-

kampfveranstaltung, über die die IAAF keine ausschließliche Verfügungsgewalt besitzt (z.B. das IOC bei 

den Olympischen Spielen oder die Commonwealth Games Federation bei den Commonwealth Games). 

Wenn die IAAF oder eine dieser anderen internationalen Sportorganisationen mit Entscheidungsbefug-

nis entscheidet, bei einer internationalen Wettkampfveranstaltung keine Dopingkontrollen durchzufüh-

ren, kann die nationale Anti-Doping-Organisation in dem Land oder Gebiet, in dem die internationale 

Wettkampfveranstaltung stattfinden soll, mit Genehmigung der IAAF und WADA solche Dopingkontrol-

len veranlassen und durchführen. 

5. Die IAAF und ihre Mitgliedsverbände melden unverzüglich alle abgeschlossenen Wettkampfkontrollen 

an die WADA-Schiedsstelle (wenn die Meldung durch ein Mitgliedsverband erfolgt, ist eine Kopie dieses 

Berichts gleichzeitig an die IAAF zu senden), um eine unnötige doppelte Durchführung von Dopingkon-

trollen zu vermeiden. 

6. Dopingkontrollen, die von der IAAF und ihren Mitgliedsverbänden gemäß dieser Regel durchgeführt 

werden, müssen im Wesentlichen den Anti-Doping-Vorschriften entsprechen, die zum Zeitpunkt der Do-

pingkontrollen in Kraft sind. 

Wettkampfkontrollen 

7. Die IAAF hat die Verantwortung für die Veranlassung und Durchführung von Wettkampfkontrollen bei 

den folgenden internationalen Wettkämpfen: 

a Weltmeisterschaften, 

b Wettkampfveranstaltungen der Welt-Leichtathletik-Serien, 

c Wettkampfveranstaltungen der Welt-Leichtathletik-Tour(Diamond League, Super Grand Prix, Grand 

Prix Meetings): 

d IAAF Einladungs-Meetings,  

e IAAF Straßenläufe (einschließlich IAAF-Marathonläufe), und 

f anderen internationalen Wettkampfveranstaltungen, die der IAAF-Rat auf Empfehlung der Medizini-

schen und Anti-Doping-Kommission festlegen kann. Die vollständige Liste der internationalen Wett-

kampfveranstaltungen gemäß dieser Regel wird jährlich auf der IAAF-Webseite veröffentlicht. 

8. Der IAAF-Rat legt die voraussichtliche Anzahl von Athleten fest, die bei den oben genannten internatio-

nalen Wettkämpfen nach Empfehlung der Medizinischen und Anti-Doping-Kommission kontrolliert wer-

den sollen. Zu kontrollierende Athleten werden wie folgt ausgewählt: 

a auf Grundlage der Endplatzierung und/oder nach dem Zufallsprinzip, 

b nach Ermessen der IAAF (die durch ihren zuständigen Funktionär oder das zuständige Organ han-

delt), auf der Basis einer beliebigen, von ihr gewählten Methode, einschließlich Zielkontrollen, 

c Athleten, die einen Gebiets- und/oder Weltrekord gebrochen oder einen solchen eingestellt haben. 

9. Wenn die IAAF Dopingkontrollen gemäß Nr. 3 delegiert hat, kann sie einen Vertreter ernennen, der bei 

der betreffenden internationalen Wettkampfveranstaltung anwesend ist, um sicher zu stellen, dass diese 

Anti-Doping- Regeln und die Anti-Doping-Vorschriften ordnungsgemäß angewendet werden. 

10. In Absprache mit dem jeweiligen Mitgliedsverband (bzw. mit dem jeweiligen Gebietsverband), kann die 

IAAF bei Nationalmeisterschaften des Mitgliedsverbandes oder Gebietsmeisterschaften des Gebiets-

verbandes Dopingkontrollen durchführen oder bei deren Durchführung mitwirken. 

11. In allen anderen Fällen (außer wenn Dopingkontrollen gemäß den Regeln einer anderen internationalen 

Sportorganisation mit Entscheidungsbefugnis, zum Beispiel durch das IOC bei den Olympischen Spie-

len, durchgeführt werden), ist der Mitgliedsverband, das die Kontrollen durchführt oder in dessen Land 

oder Gebiet eine Wettkampfveranstaltung stattfindet, für die Veranlassung und Durchführung von Wett-

kampfkontrollen verantwortlich. Wenn der Mitgliedsverband Dopingkontrollen gemäß Nr. 3 delegiert hat, 

muss der Mitgliedsverband dafür Sorge tragen, dass solche in seinem Land oder Gebiet durchgeführten 

Dopingkontrollen diese Anti-Doping-Regeln und die Anti-Doping-Vorschriften erfüllen. 

Trainingskontrollen 

12. Die IAAF konzentriert sich bei ihren Trainingskontrollen vorrangig auf internationale Spitzenathleten. 

Dennoch kann sie nach ihrem Ermessen jederzeit Trainingskontrollen bei beliebigen anderen Athleten 

durchführen. Mit Ausnahme von außergewöhnlichen Umständen werden Trainingskontrollen ohne vor-

herige Benachrichtigung des Athleten, seines Athletenbetreuers oder des nationalen Sportfachverban-

des durchgeführt. Athleten, die zum Registered Testing Pool gehören, unterliegen den Meldepflichten 

gemäß Regel 35.17. 
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13. Es ist die Pflicht eines jeden Mitgliedsverbandes, eines Vertreters eines Mitgliedsverbandes und anderer 

Personen im rechtlichen Zuständigkeitsbereich eines Mitgliedsverbandes, die IAAF und, falls zutreffend, 

ein anderer Mitgliedsverband, die WADA oder ein anderes zur Kontrolle befugtes Organ) bei der Durch-

führung der Trainingskontrollen gemäß dieser Regel zu unterstützen. Mitgliedsverbände, Vertreter eines 

Mitgliedsverbandes oder andere Personen im rechtlichen Zuständigkeitsbereich eines Mitgliedsverban-

des, welche die Durchführung einer solchen Kontrolle verhindern, behindern, verzögern oder in anderer 

Weise unzulässig beeinflussen, riskieren die Auferlegung von Sanktionen gemäß diesen Anti-Doping-

Regeln. 

14. Trainingskontrollen werden gemäß diesen Anti-Doping-Regeln durchgeführt, um die verbotenen Sub-

stanzen und verbotenen Methoden festzustellen, die gemäß der Verbotsliste jederzeit (im Wettkampf 

und außerhalb von Wettkämpfen) verboten sind. 

15. Statistiken über die Trainingskontrollen werden einmal pro Jahr nach Athlet im Registered Testing Pool 

und nach Mitgliedsportfachverband veröffentlicht. 

Informationen über Aufenthaltsort und Erreichbarkeit 

16. Die IAAF richtet einen Registered Testing Pool von Athleten ein, der den in diesen Regeln und in den 

Anti-Doping-Vorschriften dargelegten Meldepflichten unterliegt. Der Registered Testing Pool wird auf der 

IAAF-Webseite veröffentlicht und bei Bedarf regelmäßig überarbeitet bzw. aktualisiert. 

17. Alle Athleten im Registered Testing Pool müssen ihren Aufenthaltsort und die Erreichbarkeit gemäß den 

Anti-Doping-Vorschriften mitteilen. Jeder Athlet ist letztendlich für die Meldung korrekter und vollständi-

ger Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit selbst verantwortlich. Die Mitgliedsverbände bemühen 

sich jedoch auf Verlangen der IAAF oder einem anderen zuständigen Kontrollorgan nach besten Kräften 

den Athleten bei der Erfassung der aktuellen und korrekten Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbar-

keit zu unterstützen und nehmen zu diesem Zweck spezielle Vorschriften in ihre Regelwerke auf. Die 

gemäß dieser Regel von einem Athleten gemeldeten Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit 

werden der WADA und anderen Institutionen mitgeteilt, die befugt sind, bei dem Athleten Dopingkontrol-

len gemäß den Anti-Doping-Vorschriften durchzuführen, wobei die strenge Vorschrift gilt, dass diese nur 

zum Zwecke der Dopingkontrolle verwendet werden. 

18. Versäumt ein Athlet aus dem Registered Testing Pool es, die IAAF über Aufenthaltsort und Erreichbar-

keit zu unterrichten, gilt dies als Meldepflichtversäumnis im Sinne von Regel 32.2d, sofern die entspre-

chenden Bedingungen der Anti- Doping-Vorschriften erfüllt sind. Versäumt ein Athlet aus dem Registe-

red Testing Pool es, an dem angegebenen Ort für eine Dopingkontrolle zur Verfügung zu stehen, gilt 

dies als Versäumte Kontrolle im Sinne von Regel 32.2d, sofern die entsprechenden Bedingungen der 

Anti-Doping-Vorschriften  

erfüllt sind. Es wird angenommen, dass ein Athlet einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln nach Regel 

32.2d begangen hat, wenn er in einem Zeitraum von 18 Monaten insgesamt drei Meldepflicht- und Kont-

rollversäumnisse (dies können beliebige Kombinationen von Meldepflichtversäumnissen und/oder Ver-

säumten Kontrollen sein, die sich auf insgesamt drei summieren) begeht. Die IAAF kann sich im Zu-

sammenhang mit Regel 32.2d auf Meldepflicht- und/oder Kontrollversäumnisse berufen, die von ande-

ren Anti-Doping Organisationen mit Kontrollbefugnis über den Athleten festgestellt wurden, vorausge-

setzt, sie wurden aufgrund von Regeln festgestellt, die mit dem internationalen Standard für Dopingkon-

trollen übereinstimmen. 

19. Macht ein Athlet, der dem Registered Testing Pool angehört oder ein Mitgliedsverband oder ein 

Athletenbetreuer oder eine andere Person in der Meldung zum Aufenthaltsort und zur Erreichbarkeit 

bewusst falsche oder irreführende Angaben, wird dies als eine Weigerung betrachtet, sich der Proben-

ahme zu unterziehen, d.h. als Verstoß gegen Regel 32.2c und/oder als unzulässige Einflussnahme oder 

Versuch der unzulässigen Einflussnahme auf das Dopingkontrollverfahren, d.h. als Verstoß gegen Re-

gel 32.2e angesehen. Ist ein Mitgliedsverband, der von der IAAF um Unterstützung bei der Erfassung 

von Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit gemäß Regel 35.17 gebeten wurde, oder hat dieser 

anderweitig zugestimmt, Angaben zum Aufenthaltsort und zur Erreichbarkeit im Namen seiner Athleten 

mitzuteilen und versäumt er es, zu überprüfen, ob die übermittelten Informationen aktuell und korrekt 

sind, wird dies als Verstoß gegen Regel 44.2e betrachtet. 

Rückkehr zu Wettkämpfen nach Beendigung der aktiven Laufbahn oder anderen Zeiten ohne 

Wettkampfteilnahme 

20. Wünscht ein Athlet nicht mehr länger den Trainingskontrollen zu unterliegen, weil er die aktive Laufbahn 

beendet oder sich aus einem anderen Grund entschieden hat, nicht mehr an Wettkämpfen teilzuneh-

men, ist er verpflichtet, dies der IAAF in der vorgeschriebenen Form mitzuteilen. Dieser Athlet darf erst 

dann wieder an Wettkämpfen teilnehmen, wenn er die IAAF 12 Monate vorher über seine Absicht zu 

Wettkämpfen zurückzukehren in der vorgeschriebenen Form informiert, und sich in diesem Zeitraum 

durch Angabe von Aufenthaltsort und Erreichbarkeit an die IAAF gemäß Regel 35.17 wieder für Trai-

ningskontrollen durch die IAAF bereit hält. Ein Athlet, der sich weigert oder es unterlässt, sich der Do-

pingkontrolle aufgrund der Tatsache zu unterziehen, dass er die aktive Laufbahn beendet hat oder sich 

aus einem anderen Grund entschieden hat, nicht mehr an Wettkämpfen teilzunehmen, aber der IAAF 
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gemäß dieser Regel keine Mitteilung darüber gemacht hat, hat gemäß Regel 32.2c einen Verstoß ge-

gen Anti-Doping-Regeln begangen. 

Regel 36 Analyse der Proben 

1. Alle gemäß diesen Anti-Doping-Regeln entnommenen Proben werden gemäß den folgenden allgemei-

nen Grundsätzen analysiert: 

Beauftragung von anerkannten Labors 

a Im Sinne von Regel 32.2a (Vorhandensein einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode) 

werden Proben nur in von der WADA akkreditierten Labors oder anderweitig von der WADA aner-

kannten Labors analysiert. Bei Kontrollen durch die IAAF gemäß Regel 35.7 werden die Proben nur 

an von der WADA akkreditierte Labors eingesandt (oder, sofern zutreffend, an Blutunter-

suchungslabors oder mobile Kontrollstellen), die von der IAAF anerkannt sind. 

Zweck der Probenahme und Probenanalyse 

b Die Proben werden analysiert, um die in der Verbotsliste aufgeführten verbotenen Substanzen und 

verbotene Methoden oder andere Substanzen nachzuweisen, die die WADA gemäß ihrem Überwa-

chungsprogramm (Monitoring Programme) angibt, und/oder die zum Zwecke der Dopingbekämpfung 

helfen, ein Profil relevanter Parameter im Urin, Blut oder einer anderen Matrix eines Athleten zu er-

stellen. Darunter fällt auch die DNS- oder Genomprofilerstellung. Die jeweiligen Profilinformationen 

können verwendet werden, um Zielkontrollen anzuordnen oder um einen Verstoß gegen Anti-

Doping-Regeln gemäß Regel 32.2 zu unterstützen oder für beide Fälle. 

Verwendung von Proben zu Forschungszwecken 

c Proben dürfen ohne schriftliche Einwilligung des Athleten nicht für andere als die in Nr.1b beschrie-

benen Zwecke verwendet werden. Bei Proben, die (mit Zustimmung des Athleten) für andere als die 

in Nr.1b beschriebenen Zwecke verwendet werden, sind sämtliche Identifikationsmittel zu entfernen, 

so dass kein Rückschluss auf den jeweiligen Athleten möglich ist 

Standards für die Probenanalyse und Berichterstattung 

d Die Labors analysieren die Proben und berichten über die Ergebnisse in Übereinstimmung mit dem 

internationalen Standard für Labors. Die Einhaltung dieses Standards (im Gegensatz zu anderen al-

ternativen Standards, Praktiken oder Verfahren) gilt als ausreichend für die Schlussfolgerung, dass 

die vom internationalen Standard für Labors vorgeschriebenen Verfahren ordnungsgemäß durchge-

führt wurden. Der internationale Standard für Labors umfasst alle technischen Dokumente, die ge-

mäß dem internationalen Standard für Labors ausgestellt worden sind.  

2. Alle Proben von Athleten, die bei Dopingkontrollen unter der Verantwortung der IAAF im Rahmen von 

internationalen Wettkampfveranstaltungen abgegeben worden sind, werden unverzüglich Eigentum der 

IAAF. 

3. Tritt zu irgendeinem Zeitpunkt eine Frage oder Problem betreffend die Analyse oder Interpretation des 

Ergebnisses einer Probe auf, kann die bei dem Labor für die Analyse zuständige Person (oder das Blu-

tuntersuchungslabor oder die mobile Kontrollstelle) den Anti-Doping-Beauftragten der IAAF um Rat er-

suchen. 

4. Tritt zu irgendeinem Zeitpunkt eine Frage oder ein Problem im Zusammenhang mit einer Probe auf, 

kann das Labor (oder die mobile Kontrollstelle) weitere oder andere notwendige Kontrollen durchführen, 

um die aufgetretene Frage oder das Problem zu klären. Die IAAF kann sich bei ihrer Entscheidung auf 

diese Kontrollen, ob eine Probe ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis oder einen anderen 

Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln darstellt, berufen. 

5. Proben, die gemäß Nr. 2 genommen wurden, können für den Zweck von Nr.1b jederzeit ausschließlich 

auf Anweisung der IAAF oder der WADA (mit Genehmigung der IAAF) erneut analysiert werden. Alle 

anderen Proben, die in der Leichtathletik genommen worden sind, können ausschließlich auf Anweisung 

der Kontrollinstitution oder der IAAF (mit Zustimmung der Kontrollinstitution) oder der WADA erneut ana-

lysiert werden. Die Umstände und Voraussetzungen für die erneute Analyse von Proben haben den An-

forderungen des internationalen Standards für Labors zu entsprechen. 

6. Ergibt eine Analyse, dass eine verbotene Substanz oder die Anwendung einer verbotenen Substanz 

oder einer verbotenen Methode vorliegt, bestätigt das durch die WADA akkreditierte Labor das von der 

Norm abweichende Analyseergebnis oder das atypische Analyseergebnis unverzüglich in verschlüssel-

ter Form in einem Bericht. Dieser ist von einem Bevollmächtigten des Labors zu unterzeichnen und ent-

weder der IAAF - im Fall von Kontrollen durch die IAAF - oder dem betreffenden Mitgliedsverband - im 

Fall von nationalen Kontrollen - (mit einer Kopie an die IAAF) zuzusenden. Im Falle einer nationalen 

Kontrolle informiert der Mitgliedsverbsand nach Erhalt der Information von dem durch die WADA akkre-

ditierten Labor, sofort die IAAF über das von der Norm abweichende Analyseergebnis oder das atypi-

sche Analyseergebnis oder den Gebrauch und den Namen des Athleten, unter allen Umständen jedoch 

innerhalb von zwei Wochen nach dem Erhalt der Information. 
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Regel 37 Ergebnismanagement 

1. Nach erfolgter Mitteilung über ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis oder ein Atypisches 

Analyseergebnis oder bei Nachweis eines anderen Verstoßes gegen eine Anti-Doping-Regel gemäß 

diesen Anti-Doping-Regeln unterliegt die Angelegenheit dem unten beschriebenen Ergebnismanage-

ment-Verfahren. 

2. Im Falle eines internationalen Spitzenathleten wird das Ergebnismanagement-Verfahren von dem Anti-

Doping-Beauftragten der IAAF und in allen anderen Fällen von der zuständigen Person oder dem Organ 

des nationalen Sportfachverbands des Athleten oder der anderen Person durchgeführt. Die jeweilige 

Person oder das jeweilige Organ, das für den Athleten zuständig ist, oder der nationale Sportfachver-

band der anderen Person halten den Anti-Doping-Beauftragten über den Prozess jederzeit auf dem 

Laufenden. Anträge auf Unterstützung oder Informationen bei der Durchführung des Ergebnismanage-

ment-Verfahrens können jederzeit beim IAAF Anti-Doping-Beauftragten eingereicht werden. 

Für die Zwecke dieser Regel und der Regel 38 gelten Verweise auf den IAAF Anti-Doping-Beauftragten, 

sofern zutreffend, als Verweise auf die zuständige Person oder das zuständige Organ des Mitgliedsver-

bandes (oder auf das Organ, an das der Mitgliedsverband die Verantwortung für das Ergebnismanage-

ment delegiert hat) und die Verweise auf einen Athleten sind, sofern zutreffend, als Verweise auf einen 

beliebigen Athletenbetreuer oder auf andere Personen. 

3. Bei Meldung eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses führt der Anti-Doping-Beauftragte 

eine Überprüfung durch, um festzustellen, ob: 

a das von der Norm abweichende Analyseergebnis sich aus einer gültigen medizinischen Ausnahme-

genehmigung ergibt, oder 

b augenscheinliche Abweichungen von den Anti-Doping-Vorschriften oder dem internationalen Stan-

dard für Labors vorliegen, die das von der Norm abweichende Analyseergebnis möglicherweise ver-

ursacht haben könnten. 

4. Ergibt die anfängliche Überprüfung eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses gemäß Nr. 

3, dass keine gültige medizinische Ausnahmegenehmigung oder keine Abweichungen von den Anti-

Doping-Vorschriften oder von dem internationalen Standard für Labors vorliegen, die das von der Norm 

abweichende Analyseergebnis verursacht haben, teilt der Anti-Doping-Beauftragte den Athleten unver-

züglich Folgendes mit: 

a das von der Norm abweichende Analyseergebnis, 

b die Anti-Doping-Regel, gegen die verstoßen wurde, 

c die Frist, innerhalb der er der IAAF, entweder direkt oder durch seinen nationalen Sportfachverband, 

eine Erklärung für das von der Norm abweichende Analyseergebnis abzugeben hat, 

d sein Recht, unverzüglich die Analyse der B-Probe zu verlangen. Dabei wird der Athlet darauf hinge-

wiesen, dass ein nicht erfolgter Antrag auf Analyse der B-Probe als Verzicht auf die Analyse der B-

Probe gewertet wird. Der Athlet wird gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass bei einem Antrag 

auf Analyse der B-Probe alle damit verbundenen Laborkosten von dem Athleten zu tragen sind, es 

sei denn, die B-Probe widerlegt die A-Probe. In diesem Fall werden die Kosten von der für die Veran-

lassung der Kontrolle verantwortlichen Organisation getragen, 

e den für die Analyse der B-Probe festgelegten Termin und Ort, wenn diese von der IAAF oder dem 

Athleten beantragt wurde, diese sollte normalerweise nicht später als 7 (sieben) Tage nach der Be-

nachrichtigung über das von der Norm abweichende Analyseergebnis an den Athleten stattfinden. 

Kann das jeweilige Labor daraufhin die Analyse der B-Probe nicht an dem festgelegten Termin 

durchführen, findet die Analyse an dem für das Labor frühestmöglichen Termin danach statt. Für die 

Verschiebung des Termins für die Analyse der B-Probe werden keine anderen Gründe akzeptiert, 

f sein Recht und/oder das seines Vertreters, bei dem Öffnungsverfahren und der Analyse der B-Probe 

am festgelegten Termin und Ort zugegen zu sein, falls eine solche Analyse beantragt wurde, und 

g sein Recht, Kopien der Labordokumentation (documentation Package) zu den A- und B-Proben an-

zufordern, welche die vom internationalen Standard für Labors geforderten Informationen enthält. 

Der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF sendet dem betroffenen Mitgliedsverband und der WADA eine 

Kopie der obigen Benachrichtigung an den Athleten. Beschließt der Anti-Doping-Beauftragte, das von 

der Norm abweichende Analyseergebnis nicht als Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel zu verfolgen, 

benachrichtigt er den Athleten, den Mitgliedsverband und die WADA entsprechend. 

5. Wie in den internationalen Standards vorgeschrieben, können Labors unter gewissen Umständen an-

gewiesen werden, das Vorhandensein von verbotenen Substanzen, die auch endogen produziert wer-

den können, als atypische Analyseergebnisse für weitergehende Untersuchungen zu melden. Bei Erhalt 

eines atypischen Analyseergebnisses für die A-Probe führt der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF eine 

erste Überprüfung durch, um festzustellen, ob (a) das atypische Analyseergebnis sich aus einer gültigen 

medizinischen Ausnahmegenehmigung ergibt, die gemäß den Vorschriften des internationalen Stan-

dards für medizinische Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, oder (b) ob eine offensichtliche Abwei-

chung von den Anti-Doping-Vorschriften oder dem internationalen Standard für Labors vorliegt, welche 

das atypische Analyseergebnis verursacht haben. Hat diese erste Überprüfung ergeben, dass weder ei-
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ne gültige medizinische Ausnahmegenehmigung, noch eine Abweichung von den Anti-Doping-

Vorschriften oder dem internationalen Standard für Labors vorliegt, die das atypische Analyseergebnis 

verursachte, so veranlasst der IAAF Anti-Doping-Beauftragte die gemäß den internationalen Standards 

erforderlichen weiteren Untersuchungen. Nach Abschluss der Untersuchungen ist die WADA zu infor-

mieren, ob das atypische Analyseergebnis als ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis zu ver-

folgen ist oder nicht. Ist das atypische Analyseergebnis als ein von der Norm abweichendes Analyseer-

gebnis zu verfolgen, wird der Athlet gemäß Nr. 4 benachrichtigt. Der IAAF Anti-Doping-Beauftragte mel-

det ein atypisches Analyseergebnis grundsätzlich nicht vor Abschluss seiner Untersuchungen und vor 

der Entscheidung, ob die IAAF das atypische Analyseergebnis als ein von der Norm abweichendes Ana-

lyseergebnis verfolgen wird, sofern nicht einer der folgenden Umstände vorliegt: 

a Stellt der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF fest, dass die B-Probe vor Abschluss seiner weiteren Un-

tersuchungen nach Regel 37.5 analysiert werden sollte, kann die IAAF nach Benachrichtigung des 

Athleten die Analyse der B-Probe durchführen, wobei diese Benachrichtigung das atypische Analy-

seergebnis und die in Regel 37.4b - g beschriebenen Informationen enthalten muss. 

b Wird der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF entweder von einem Veranstalter großer Wettkampfver-

anstaltungen kurz vor dessen internationalen Wettkampfveranstaltungen oder von einem Sportorgan, 

die eine bevorstehende Frist für die Auswahl von Mannschaftsmitgliedern für eine internationale 

Wettkampfveranstaltung einhalten müssen, zur Bekanntgabe darüber aufgefordert, ob bei einem 

Athleten, der auf der von ihnen vorgelegten Liste aufgeführt ist, ein atypisches Analyseverfahren an-

hängig ist, nennt der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF diesen Athleten erst, nachdem er den Athle-

ten über das atypische Analyseergebnis benachrichtigt hat. 

6. Ein Athlet kann das von der Norm abweichende Analyseergebnis der A-Probe akzeptieren, indem er auf 

sein Recht auf die Analyse der B-Probe verzichtet. Die IAAF kann jedoch die Analyse einer B-Probe je-

derzeit verlangen, wenn sie davon überzeugt ist, dass eine solche Analyse für die Beurteilung des Fal-

les des Athleten relevant ist. 

7. Dem Athleten und/oder seinem Vertreter ist es gestattet, bei der Analyse der B-Probe und während der 

Durchführung der Analyse zugegen zu sein. Ein Vertreter des nationalen Sportfachverbandes des Athle-

ten kann ebenfalls anwesend sein, ebenso wie ein Vertreter der IAAF. Ein Athlet bleibt vorläufig sus-

pendiert (siehe Regel 38.2), auch wenn er die Analyse der B-Probe beantragt hat. 

8. Sobald die Analyse der B-Probe abgeschlossen ist, ist auf Verlangen ein vollständiger Laborbericht an 

den Anti-Doping-Beauftragten zu senden, zusammen mit einer Kopie aller relevanten Daten, die vom in-

ternationalen Standard für Labors gefordert werden. Eine Kopie dieses Berichts und aller relevanten Da-

ten ist an den Athleten weiterzuleiten, falls dies beantragt wurde. 

9. Bei Erhalt des Laborberichts über die B-Probe führt der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF alle Nachfol-

geuntersuchungen durch, die von der Verbotsliste gefordert werden. Nach Abschluss der Nachfolgeun-

tersuchung teilt der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF und dem Athleten unverzüglich die Ergebnisse 

der Nachfolgeuntersuchung mit und informiert ihn, ob die IAAF behauptet oder weiterhin behauptet oder 

nicht behauptet, dass ein Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel vorliegt. 

10. Im Falle eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln, bei dem kein von der Norm abweichendes Analy-

seergebnis oder atypisches Analyseergebnis vorliegt, führt der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF alle 

weiteren Untersuchungen durch, die aufgrund des angenommenen Codes von den jeweiligen Anti-

Doping-Regeln und -Richtlinien gefordert werden, oder die er anderweitig als notwendig erachtet und 

benachrichtigt bei Abschluss einer solchen Untersuchung unverzüglich den betreffenden Athleten darü-

ber, ob behauptet wird, dass ein Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel begangen worden ist. Ist dies 

der Fall, wird dem betreffenden Athleten die Gelegenheit eingeräumt, entweder direkt oder durch seinen 

nationalen Sportfachverband innerhalb einer vom Anti-Doping-Beauftragte der IAAF festgesetzten Frist 

eine Erklärung als Antwort auf den angeblichen Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel abzugeben. 

11. Die an dem Dopingkontrollverfahren beteiligten Personen unternehmen alle erforderlichen Schritte, um 

in einem Fall Vertraulichkeit zu wahren, bis die Analyse der B-Probe abgeschlossen ist (oder bis alle 

Nachfolgeuntersuchungen im Zusammenhang mit der Analyse der B-Probe, soweit von der Verbotsliste 

gemäß Nr. 9 gefordert, abgeschlossen sind) oder bis der Athlet auf die Analyse der B-Probe verzichtet. 

Die Identität von Athleten oder anderen Personen, denen vorgeworfen wird, einen Verstoß gegen Anti-

Doping-Regeln  

begangen zu haben, darf erst in der Öffentlichkeit genannt werden, nachdem der Athlet oder die andere 

Person gemäß Nr. 4 oder Nr. 10 benachrichtigt wurde und, unter normalen Umständen, nicht vor der 

Verhängung einer vorläufigen Suspendierung gemäß Regel 38.2 oder Regel 38.3. 

12. Der Anti-Doping-Beauftragte der IAAF kann jederzeit von einem Mitgliedsverband verlangen, mögliche 

Verstöße gegen diese Anti-Doping-Regeln durch einen oder mehrere Athleten oder andere Personen in 

der rechtlichen Zuständigkeit des Mitgliedsverbandes zu untersuchen (sofern zutreffend, gemeinsam 

mit der nationalen Anti-Doping-Organisation in dem Land oder Gebiet des betreffenden Mitgliedsver-

bandes und/oder anderen zuständigen nationalen Behörden oder Organen). Das Versäumnis oder die 

Weigerung des Mitgliedsverbandes, eine solche Untersuchung auf Verlangen der IAAF durchzuführen 
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oder innerhalb eines Zeitraums, der vom Anti-Doping-Beauftragten der IAAF festgelegt wird, einen 

schriftlichen Bericht über eine solche Untersuchung zu erstellen, kann die Verhängung von Sanktionen 

gegenüber dem Mitgliedsverband gemäß Regel 44 zur Folge haben. 

13. Das Ergebnismanagement im Hinblick auf eine offensichtliche versäumte Kontrolle oder ein Versäumnis 

der Meldepflicht durch einen Athleten, der zum Registered Testing Pool gehört, wird von der IAAF ge-

mäß den in den Anti-Doping-Vorschriften dargelegten Verfahren durchgeführt. Das Ergebnismanage-

ment im Hinblick auf eine solche Pflichtverletzung durch einen Athleten, der einem nationalen Registe-

red Testing Pool angehört, durch die bei dem Athleten durch oder im Namen der IAAF eine Dopingkon-

trolle nicht durchgeführt werden kann, wird von der IAAF gemäß den Anti-Doping-Vorschriften durchge-

führt. Das Ergebnismanagement im Hinblick auf eine offensichtliche versäumte Kontrolle oder ein Ver-

säumnis der Meldepflicht durch einen Athleten, der einem nationalen Registered Testing Pool angehört, 

durch die bei dem Athleten durch oder im Namen einer anderen Anti-Doping-Organisation eine Doping-

kontrolle nicht durchgeführt werden kann, wird von dieser anderen Anti-Doping-Organisation gemäß 

dem internationalen Standard für Dopingkontrollen durchgeführt. 

14. Das Ergebnismanagement-Verfahren bei einer Kontrolle durch das IOC oder einer anderer internationa-

len Sportorganisation, die Kontrollen bei einer internationalen Wettkampfveranstaltung durchführen, bei 

der die IAAF nicht die ausschließliche Verfügungsgewalt besitzt (z.B. die Commonwealth Games oder 

die Pan American Games), wird von der IAAF gemäß diesen Anti-Doping-Regeln durchgeführt, soweit 

es die Entscheidung über eine Sanktion gegenüber einem Athleten betrifft, zusätzlich zu der Disqualifi-

kation von der betreffenden internationalen Wettkampfveranstaltung. 

Regel 38 Disziplinarverfahren 

1. Wird behauptet, dass ein Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel gemäß diesen Anti-Doping-Regeln be-

gangen worden sei, finden Disziplinarverfahren in der folgenden Reihenfolge statt: 

a vorläufige Suspendierung, 

b Anhörung, 

c Sanktion oder Entlastung. 

Vorläufige Suspendierung 

2. Geht für ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis innerhalb der vom Anti-Doping-Beauftragten 

der IAAF nach Regel 37.4c gesetzten Frist keine Erklärung oder keine angemessene Erklärung von Sei-

ten des Athleten oder seines nationalen Sportfachverbandes ein, wird der Athlet suspendiert, anders als 

im Fall eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses bei einer Spezifischen Substanz, wobei 

die Suspendierung zu diesem Zeitpunkt vorläufig ist, bis im Fall des Athleten durch seinen nationalen 

Sportverband  

eine Entscheidung getroffen wurde. Im Fall eines internationalen Spitzenathleten wird der Athlet vom 

Anti-Doping-Beauftragten der IAAF suspendiert. In allen anderen Fällen nimmt der nationale Sportfach-

verband des Athleten die betreffende Suspendierung des Athleten durch schriftliche Mitteilung vor. Al-

ternativ hierzu kann der Athlet eine freiwillige Suspendierung akzeptieren, vorausgesetzt, dass dies dem 

nationalen Sportfachverband schriftlich bestätigt wird. Im Falle eines von der Norm abweichenden Ana-

lyseergebnisses bei einer Spezifischen Substanz, oder im Fall eines Verstoßes gegen eine Anti-Doping-

Regel, die nicht mit einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis zusammenhängt, kann der An-

ti-Doping-Beauftragte den Athleten vorläufig suspendieren, bis im Fall des Athleten durch seinen natio-

nalen Sportverband eine Entscheidung getroffen wurde. Eine vorläufige Suspendierung wird an dem 

Datum der Mitteilung an den Athleten gemäß diesen Anti-Doping-Regeln wirksam. 

3. In allen Fällen, in denen der Mitgliedsverband eine vorläufige Suspendierung verhängt oder ein Athlet 

eine freiwillige Suspendierung akzeptiert, bestätigt der Mitgliedsverband diese Tatsache der IAAF un-

verzüglich und der Athlet unterliegt den unten dargelegten Disziplinarverfahren. Eine freiwillige Suspen-

dierung wird erst ab dem Datum wirksam, an dem die IAAF die schriftliche Bestätigung des Athleten hie-

rüber erhalten hat. Falls, es dem Mitgliedsverband entgegen dem obigen Absatz nach Meinung des 

IAAF Anti-Doping-Beauftragten nicht gelingt, eine vorläufige Suspendierung, wie gefordert, zu verhän-

gen, verhängt der IAAF Anti-Doping-Beauftragte seinerseits eine solche vorläufige Suspendierung. So-

bald diese vorläufige Suspendierung ausgesprochen ist, informiert der Anti-Doping-Beauftragte den Mit-

gliedsverband über die Suspendierung, der dann die unten dargelegten Disziplinarverfahren vornehmen 

muss. 

4. Gegen eine Entscheidung, einem Athleten eine vorläufige Suspendierung aufzuerlegen, sind keine 

Rechtsmittel zulässig. Ein Athlet, der vorläufig suspendiert worden ist oder der eine freiwillige Suspen-

dierung akzeptiert hat, hat jedoch Anspruch auf eine vollständige Eilanhörung vor seinem Mitgliedsver-

band gemäß Nr. 9. 

5. Wird aufgrund eines Von der Norm abweichenden Analyseergebnisses eine vorläufige Suspendierung 

verhängt (oder freiwillig akzeptiert wird) und eine spätere Analyse der B-Probe (wenn eine solche von 

der IAAF oder dem Athleten verlangt wurde) die Analyse der A-Probe nicht bestätigt, dann unterliegt der 

Athlet nicht mehr einer vorläufigen Suspendierung aufgrund eines Verstoßes gegen Regel 32.2a (Vor-

handensein einer verbotenen Substanz oder ihrer Metaboliten oder Marker). In Situationen, in denen 
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der Athlet (oder ggf. die Mannschaft des Athleten) aufgrund eines Verstoßes gegen Regel 32.2a von ei-

ner Wettkampfveranstaltung ausgeschlossen wurde und die spätere B-Probe das Ergebnis der A-Probe 

nicht bestätigt, kann der Athlet oder seine Mannschaft die Teilnahme an der Wettkampfveranstaltung 

fortsetzen, wenn dies weiterhin möglich ist, ohne die Wettkampfveranstaltung anderweitig zu beeinträch-

tigen.  

6. Beendet ein Athlet oder eine andere Person während eines laufenden Ergebnismanagement-

Verfahrens die aktive Laufbahn, behält die Organisation mit der Verantwortung für das Ergebnismana-

gement nach diesen Anti-Doping-Regeln die Zuständigkeit für den Abschluss ihres Ergebnismanage-

ment-Verfahrens. Beendet ein Athlet oder eine andere Person die aktive Laufbahn, bevor ein Ergebnis-

management-Verfahren begonnen hat, behält die Organisation die Zuständigkeit, die für die Durchfüh-

rung des Ergebnismanagements nach diesen Anti-Doping-Regeln zu dem Zeitpunkt zuständig gewesen 

wäre, an dem der Athlet oder die andere Person einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln begangen 

hat. 

Anhörung 

7. Jeder Athlet hat das Recht, eine Anhörung vor dem zuständigen Schiedsgericht seines nationalen 

Sportfachverbandes zu beantragen, bevor über Sanktionen gemäß diesen Anti-Doping-Regeln ent-

schieden wird. Hat ein Athlet gemäß Regel 4.3 einen Mitgliedstatus im Ausland erhalten, hat er das 

Recht, eine Anhörung zu beantragen, entweder vor dem zuständigen Schiedsgericht seines ursprüngli-

chen nationalen Sportfachverbandes oder vor dem zuständigen Schiedsgericht des Mitgliedsverbandes, 

dessen Mitgliedstatus er erhalten hat. Eine solche Anhörung erfolgt unter Beachtung der folgenden 

Grundsätze: eine rechtzeitige Anhörung vor einem fairen und unparteiischen Disziplinarorgan, das 

Recht des Athleten oder der anderen Person, sich auf eigene Kosten anwaltlich vertreten zu lassen, das 

Recht des Betroffenen, über den ihm vorgeworfenen Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel auf faire 

Weise und rechtzeitig informiert zu werden, das Recht, zu dem vorgebrachten Verstoß gegen eine Anti-

Doping-Regel und den sich daraus ergebenden Konsequenzen Stellung zu nehmen, das Recht jeder 

Partei, Beweise vorzulegen, einschließlich des Rechts auf Benennung und Befragung von Zeugen (wo-

bei es im Ermessen des Schiedsgerichts liegt, Beweismittel per Telefon oder als Schriftstück zu akzep-

tieren), das Recht des Athleten oder der anderen Person, einen Dolmetscher zu der Anhörung hinzuzie-

hen, wobei das Schiedsgericht die Identität und Verantwortung für die Kosten des Dolmetschers fest-

legt, und das Recht auf eine rechtzeitige und begründete Entscheidung in Schriftform, in der insbeson-

dere die Gründe für die Dauer der Sperre angegeben werden. 

8.  Wird einem Athleten mitgeteilt, dass seine Erklärung abgelehnt und er gemäß Nr. 2 vorläufig suspen-

diert worden sei, wird er ebenfalls über sein Recht auf Beantragung einer Anhörung belehrt. Unterlässt 

es der Athlet, seinem nationalen Sportfachverband oder einem anderen zuständigen Organ innerhalb 

von 14 Tagen nach Zugang einer solchen Mitteilung schriftlich zu bestätigen, dass er eine Anhörung 

wünscht, wird unterstellt, dass er auf sein Recht der Anhörung verzichtet und akzeptiert hat, dass er den 

betreffenden Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel begangen hat. Diese Tatsache ist der IAAF durch 

den Mitgliedsverband innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen schriftlich zu bestätigen.  

9. Beantragt ein Athlet eine Anhörung, ist diese unverzüglich festzulegen und innerhalb von 3 (drei) Mona-

ten ab dem Datum der Benachrichtigung über den Antrag des Athleten an den Mitgliedsverband abzu-

halten. Sobald diese festgelegt ist, halten die Mitgliedsverbände, bei denen eine Anhörung anhängig ist, 

die IAAF vollständig über den Stand aller Fälle, und über alle Anhörungstermine auf dem Laufenden. 

Die IAAF hat das Recht, bei allen Anhörungen als Beobachter zugegen zu sein. Die Gegenwart der 

IAAF bei einer Anhörung oder eine andere Beteiligung in einem Fall, berührt jedoch nicht deren Recht, 

gegen die Entscheidung des Mitgliedsverbandes gemäß Regel 42 Berufung vor dem CAS einzulegen. 

Wird der Abschluss des Anhörungsverfahrens mehr als 3 Monate aufgeschoben, kann die IAAF ent-

scheiden, den Fall direkt vor einen vom CAS benannten Einzelrichter zu bringen, wenn der Athlet ein in-

ternationaler Spitzenathlet ist. Der Fall wird gemäß den Vorschriften des CAS behandelt (d.h. nach den 

Vorschriften, die sich auf das Berufungsverfahren ohne Bezug auf zeitliche Einschränkungen für die Be-

rufung beziehen). Die Anhörung wird unter der Verantwortung und auf Kosten des Mitgliedsverbandes 

durchgeführt. Gegen die Entscheidung des Einzelrichters kann Berufung gemäß Regel 42 zum CAS 

eingelegt  

werden. Unterlässt es ein Mitgliedsverband innerhalb von drei Monaten eine Anhörung nach dieser Re-

gel für einen Athleten duchzuführen, kann dies zur Auferlegung einer Sanktion nach Regel 44 führen. 

10. Der Athlet kann entscheiden, auf eine Anhörung zu verzichten, indem er einen Verstoß gegen diese 

Anti-Doping-Regeln in schriftlicher Form anerkennt und die vom Mitgliedsverband gemäß Regel 40 vor-

gesehenen Konsequenzen akzeptiert. Akzeptiert ein Athlet Konsequenzen gemäß Regel 40 und es fin-

det keine Anhörung statt, übermittelt der Mitgliedsverband der IAAF eine begründete Entscheidung, in 

der die ergriffenen Maßnahmen erläutert werden. Gegen eine Entscheidung eines Mitgliedsverbandes 

aufgrund der Tatsache, dass ein Athlet Konsequenzen nach diesen Anti-Doping-Regeln akzeptiert hat, 

kann gemäß Regel 42 Rechtsmittel eingelegt werden. 
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11. Die Anhörung des Athleten findet vor dem jeweiligen Disziplinarorgan statt, das von dem Mitgliedsver-

band eingesetzt oder anderweitig bevollmächtigt wurde. Hat ein Mitgliedsverband die Durchführung ei-

ner Anhörung an ein Organ, einen Ausschuss oder ein Schiedsgericht delegiert (gleichgültig ob inner-

halb oder außerhalb des Mitgliedsverbandes), oder ist aus irgendeinem anderen Grund ein nationales 

Organ, Ausschuss oder Schiedsgericht außerhalb des Mitgliedsverbandes dafür verantwortlich, einem 

Athleten eine Anhörung gemäß diesen Regeln zu gewähren, wird eine solche Entscheidung im Sinne 

von Regel 42 als Entscheidung des Mitgliedsverbandes angesehen und das Wort ĂMitgliedsverbandñ in 

dieser Regel wird entsprechend ausgelegt. 

12. Bei der Anhörung des Falles des Athleten befindet das jeweilige Schiedsgericht zunächst, ob ein Ver-

stoß gegen eine Anti-Doping-Regel begangen wurde. Der Mitgliedsverband oder die andere Strafverfol-

gungsinstitution trägt die Beweislast, den Verstoß gegen eine Anti-Doping- Regel zur hinreichenden Zu-

friedenheit des Schiedsgerichts zu beweisen (siehe Regel 33.1). 

13. Stellt das jeweilige Schiedsgericht des Mitgliedsverbandes fest, dass kein Verstoß gegen eine Anti-

Doping-Regel begangen wurde, wird diese Entscheidung dem IAAF Anti-Doping-Beauftragten innerhalb 

von 5 (fünf) Arbeitstagen, nachdem die Entscheidung getroffen worden ist, schriftlich mitgeteilt (zusam-

men mit einer Kopie der schriftlich verfassten Begründung dieser Entscheidung). Der Fall wird dann vom 

Gremium, das für die Überprüfung von Dopingfällen zuständig ist, überprüft. Dieses entscheidet dann, 

ob der Fall gemäß Regel 42.15 zur Schlichtung an den CAS verwiesen wird. Entscheidet es sich dafür, 

kann es gleichzeitig, wenn es dies für angebracht erachtet, die beim CAS zur Entscheidung anhängige 

vorläufige Suspendierung des Athleten wieder verhängen. 

14. Befindet das jeweilige Schiedsgericht des Mitgliedsverbandes, dass vor der Verhängung einer Sperrfrist 

ein Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel begangen wurde, hat der Athlet die Gelegenheit zur Feststel-

lung, dass in seinem Fall außergewöhnliche/ besondere Umstände vorliegen, die eine Reduzierung der 

ansonsten anwendbaren Sanktion gemäß Regel 40 rechtfertigen. 

Außergewöhnliche/besondere Umstände 

15. Alle gemäß diesen Anti-Doping-Regeln getroffenen Entscheidungen im Zusammenhang mit außerge-

wöhnlichen/besonderen Umständen müssen in Einklang gebracht werden, so dass dieselben rechtli-

chen Bedingungen für alle Athleten, unabhängig von Nationalität, Wohnsitz, Leistungsniveau oder Er-

fahrung, garantiert werden können. Daher gelten unter Berücksichtigung der Frage nach außergewöhn-

lichen/besonderen Umständen die folgenden Grundsätze: 

a Es ist die persönliche Pflicht eines jeden Athleten, dafür zu sorgen, dass keine verbotene Substanz 

in sein Körpergewebe oder in seine Körperflüssigkeiten gelangt. Athleten werden darauf hingewie-

sen, dass sie für alle verbotenen Substanzen, die in ihrem Körper vorhanden sind, verantwortlich 

gemacht werden (siehe Regel 32.2a(i)). 

b Außergewöhnliche Umstände bestehen nur in Fällen, in denen die Umstände wirklich außergewöhn-

lich sind und nicht in der überwiegenden Mehrheit der Fälle auftreten. 

c Unter Berücksichtigung der persönlichen Pflicht des Athleten nach Regel 38.15a, werden die folgen-

den Fälle normalerweise nicht als wirklich außergewöhnlich angesehen: eine Behauptung, dass ei-

nem Athleten eine verbotene Substanz oder eine verbotene Methode durch eine andere Person oh-

ne sein Wissen verabreicht, dass die verbotene Substanz irrtümlich eingenommen, dass eine verbo-

tene Substanz aufgrund der Einnahme kontaminierter Nahrungsergänzungsmittel vorhanden sei, 

oder dass das Medikament von Athletenbetreuern in Unkenntnis der Tatsache gegeben worden sei, 

dass es eine verbotene Substanz enthält. 

d Außergewöhnliche Umstände können jedoch vorliegen, wenn ein Athlet oder eine andere Person der 

IAAF, seinem nationalen Sportfachverband, einer Anti-Doping Organisation, Strafverfolgungsbehör-

de oder Berufs-Disziplinargericht wesentliche Hilfe gewährt hat, die dazu führt, dass diese Institutio-

nen einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln einer anderen Person aufdecken oder nachweisen 

oder eine Strafverfolgungsbehörde oder ein Berufs-Disziplinargericht eine Straftat oder den Verstoß 

einer anderen Person gegen Berufstandsregeln aufdecken oder nachweisen. 

e Besondere Umstände können im Fall eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses bzgl. 

einer Spezifischen Substanz vorliegen, wenn der Athlet den Nachweis erbringen kann, wie eine Spe-

zifische Substanz in seinen Organismus oder in seinen Besitz gelangt ist, und dass mit der Spezifi-

schen Substanz nicht beabsichtigt war, seine sportliche Leistung zu steigern oder den Gebrauch ei-

ner leistungssteigernden Substanz zu verschleiern. 

16. Die Feststellung außergewöhnlicher/besonderer Umstände bei internationalen Spitzenathleten wird vom 

Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen vorgenommen (siehe Nr..20). 

17. Versucht ein Athlet zu begründen, dass in seinem Fall außergewöhnliche/besondere Umstände vorlie-

gen, befindet das jeweilige Schiedsgericht auf der Grundlage der vorgelegten Beweise und unter stren-

ger Beachtung der in Nr. 15 dargelegten Grundsätze, ob aus seiner Sicht die Umstände im Fall des Ath-

leten als außergewöhnlich/besonders angesehen werden können. In einem Fall nach Regel 32.2a muss 

der Athlet in jedem Fall in der Lage sein, nachzuweisen, wie die verbotene Substanz in seinen Körper 

gelangt ist, damit die Sperre herabgesetzt wird.  
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18. Befindet das jeweilige Schiedsgericht nach Untersuchung der vorgelegten Beweise, dass im Fall des 

Athleten keine außergewöhnlichen/besonderen Umstände vorliegen, verhängt es die in Regel 40 vorge-

schriebene Sanktion. Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, teilt der Mitgliedsverband der IAAF 

und dem Athleten die Entscheidung des zuständigen Schiedsgerichts innerhalb von 5 (fünf) Arbeitsta-

gen in schriftlicher Form mit. 

19. Befindet das jeweilige Schiedsgericht nach Untersuchung der vorgelegten Beweise, dass im Fall des 

Athleten außergewöhnliche/ besondere Umstände vorliegen, wird es, sofern der Fall einen internationa-

len Spitzenathleten betrifft: 

a die Angelegenheit (über den Generalsekretär) an das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen 

verweisen, zusammen mit dem gesamten Material und/oder den Beweisen, die aus seiner Sicht die 

außergewöhnliche Natur der Umstände belegen, und 

b den Athleten und/oder seinen nationalen Verband auffordern, den Verweis des jeweiligen Schiedsge-

richts zu unterstützen oder eine eigenständige Eingabe für die Unterstützung eines solchen Verwei-

ses vorzulegen, und  

c die Anhörung des Athleten solange aufzuschieben, bis das Gremium zur Überprüfung von Dopingfäl-

len zu den die außergewöhnlichen Umstände eine Entscheidung getroffen hat. 

Die vorläufige Suspendierung des Athleten bleibt solange bestehen, bis die Entscheidung des Gremi-

ums zur Überprüfung von Dopingfällen über außergewöhnliche/besondere Umstände bekannt gegeben 

wird. 

20. Bei Erhalt einer Verweisung von dem zuständigen Schiedsgericht untersucht das Gremium zur Überprü-

fung von Dopingfällen die Frage nach außergewöhnlichen/besonderen Umständen nur auf der Grundla-

ge der schriftlichen Unterlagen, die ihm vorliegen. Das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen hat 

die Befugnis: 

a Meinungen über die Angelegenheit per E-Mail, Telefon, Fax oder persönlich auszutauschen, 

b weitere Beweise oder Dokumente zu verlangen,  

c weitere Erklärungen von dem Athleten zu verlangen, 

d bei Bedarf das persönliche Erscheinen des Athleten zu verlangen. 

Auf der Grundlage der Überprüfung der ihm vorgelegten schriftlichen Unterlagen, einschließlich weiterer 

Beweise oder Dokumente, oder weiterer vom Athleten abgegeben Erklärungen, trifft das Gremium zur 

Überprüfung von Dopingfällen unter strengster Einhaltung der in Nr.15 dargelegten Grundsätze die Ent-

scheidung darüber, ob außergewöhnliche/besondere Umstände in dem Fall vorliegen und, falls dies so 

ist, in welche Kategorie sie fallen, d.h., ob die außergewöhnlichen Umstände ergeben, dass kein Ver-

schulden oder keine Fahrlässigkeit von Seiten des Athleten (siehe Regel 40.5a) oder kein erhebliches 

Verschulden oder keine erhebliche Fahrlässigkeit von Seiten des Athleten vorliegt (siehe Regel 40.5b) 

oder der Athlet wesentliche Hilfe gewährt hat, durch die ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln oder ei-

ne Straftat einer anderen Person aufgedeckt oder nachgewiesen werden kann (siehe Regel 40.5c), oder 

ob  

besondere Umstände für eine Reduzierung der Sanktion im Fall von Spezifischen Substanzen vorliegen 

(siehe Regel 40.4). Diese Entscheidung wird dem Mitgliedsverband vom Generalsekretär schriftlich 

übermittelt. 

21. Entscheidet das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen, dass keine außergewöhnlichen/ besonde-

ren Umstände in dem Fall vorliegen, ist diese Entscheidung für das jeweilige Schiedsgericht verbindlich, 

das die in Regel 40 vorgeschriebene Sanktion verhängt. Der Mitgliedsverband teilt der IAAF und dem 

Athleten die Entscheidung des jeweiligen Schiedsgerichts, welche die Entscheidung des Gremiums zur 

Überprüfung von Dopingfällen enthält, innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen, nachdem die Entscheidung 

getroffen wurde, in schriftlicher Form mit. 

22. Entscheidet das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen, dass in dem Fall außergewöhnli-

che/besondere Umstände vorliegen, entscheidet das jeweilige Schiedsgericht über die Sanktion gegen-

über dem Athleten gemäß Regel 40.4 oder 40.5, unter Berücksichtigung der nach Nr. 20 festgestellten 

außergewöhnlichen/besonderen Umstände. Nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, teilt der Mit-

gliedsverband in schriftlicher Form der IAAF und dem Athleten die Entscheidung des jeweiligen 

Schiedsgerichts innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen mit. 

23. Der Athlet hat das Recht, eine Überprüfung der Entscheidung des Gremiums zur Überprüfung von Do-

pingfällen über außergewöhnliche/besondere Umstände durch den CAS zu verlangen. Über die Frage 

nach dem Vorliegen solcher Umstände, gilt in allen Fällen als Standard der Inhalt von Regel 42.21. 

24. In Fällen, die nicht internationale Spitzenathleten betreffen, beurteilt das jeweilige Schiedsgericht unter 

strengster Einhaltung der in Nr. 15 dargelegten Grundsätze, ob in dem Fall des Athleten außergewöhn-

liche/besondere Umstände vorliegen und entscheidet dementsprechend über die Sanktion gegenüber 

dem Athleten. Der Mitgliedsverband teilt der IAAF und dem Athleten die Entscheidung des jeweiligen 

Schiedsgerichts innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, in 

schriftlicher Form mit. Entscheidet das jeweilige Schiedsgericht, dass im Fall eines Athleten außerge-
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wöhnliche/besondere Umstände vorliegen, legt es die vollständige Sachlage in der schriftlichen Begrün-

dung dar, auf der sich die Entscheidung stützt. 

Regel 39 Automatische Annullierung von Einzelergebnissen 

Wird ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln in Verbindung mit Wettkampfkontrollen festgestellt, wird 

der Athlet automatisch von dem betreffenden Wettkampf disqualifiziert, mit allen für den Athleten da-

raus entstehenden Konsequenzen, einschließlich der Aberkennung aller Titel, Preise, Medaillen, 

Punkte sowie Preis- und Antrittsgelder. 

Regel 40 Sanktionen gegen Einzelpersonen 

Annullierung von Ergebnissen bei einer Wettkampfveranstaltung, bei der ein Verstoß gegen 

die Anti-Doping-Regeln festgestellt wird 

1. Wird während oder im Zusammenhang mit einer Wettkampfveranstaltung ein Verstoß gegen Anti-

Doping-Regeln festgestellt, so werden die bei dieser Wettkampfveranstaltung erzielten Ergebnisse des 

Athleten automatisch annulliert, mit allen für den Athleten daraus entstehenden Konsequenzen, ein-

schließlich der Aberkennung aller Titel, Preise, Medaillen, Punkte sowie Preis- und Antrittsgelder, es sei 

denn, die nachstehende Bestimmung finden Anwendung. 

Weist der Athlet nach, dass der Verstoß nicht auf sein Verschulden oder seine Fahrlässigkeit zurückzu-

führen ist, so werden die Einzelergebnisse, die der Athlet in den anderen Wettkämpfen erzielt hat, nicht 

annulliert. Dies gilt nicht für die Ergebnisse, die der Athlet bei anderen Wettkämpfen als dem Wettkampf, 

bei dem der Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln festgestellt worden ist, wenn die Wahrscheinlichkeit be-

steht, dass diese durch den Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln beeinflusst worden sind. 

Sperre wegen des Vorhandenseins, des Gebrauchs oder des Versuchs des Gebrauchs oder 

des Besitzes verbotener Substanzen und verbotener Methoden  

2. Für einen Verstoß gegen die die Regeln 32.2a (Vorhandensein einer verbotenen Substanz oder ihrer 

Metaboliten oder Marker), 32.2b (Gebrauch oder Versuch des Gebrauchs einer verbotenen Substanz 

oder einer verbotenen Methode, 32.2(f) (Besitz einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Me-

thode) wird die folgende Sperre verhängt, es sei denn, die Voraussetzungen für die Aufhebung oder 

Herabsetzung der Sperre gemäß Nr. 4 und Nr. 5 oder die Voraussetzungen für die Heraufsetzung der 

Sperre gemäß Nr.6 sind erfüllt:  

Erster Verstoß: Zwei (2) Jahre Sperre.  

Sperre bei anderen Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln 

3. Für Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln, die nicht in Nr. 2 geregelt sind, sind die folgenden Sperren zu 

verhängen: 

a Bei Verstößen gegen Regel 32.2c (Weigerung oder Unterlassung, sich der Probenahme zu unterzie-

hen) oder Regel 32.2 (Unzulässige Einflussnahme auf das Dopingkontrollverfahren) eine Sperre von 

zwei (2) Jahren, es sei denn, die Bedingungen in Nr. 5 oder Nr. 6 sind erfüllt. 

b Bei Verstößen gegen Regel 32.2g (Das Inverkehrbringen oder der Versuch des Inverkehrbringens) 

oder Regel 32.2h (Verabreichung oder Versuch der Verabreichung einer verbotenen Substanz oder 

einer verbotenen Methode) wird eine Sperre von mindestens vier (4) Jahren bis hin zu einer lebens-

langen Sperre verhängt, es sei denn, die Bedingungen von Nr. 5 sind erfüllt. Ein Verstoß gegen Anti-

Doping-Regeln, bei dem Minderjährige betroffen sind, gilt als besonders schwerwiegender Verstoß, 

wird ein solcher Verstoß von Athletenbetreuern begangen und betrifft er nicht die in Regel 34.5 er-

wähnten spezifischen Substanzen, ist gegen den Athletenbetreuer eine lebenslange Sperre zu ver-

hängen. Darüber hinaus müssen erhebliche Verstöße gegen Regel 32.2g oder 32.2h, die auch nicht 

sportrechtliche Gesetze und Vorschriften verletzen können, den zuständigen Verwaltungs-, Berufs- 

oder  

Justizbehörden gemeldet werden. 

c Bei Verstößen gegen Regel 32.2d (Meldepflichtversäumnis und/oder Versäumte Kontrollen) wird ei-

ne Sperre von mindestens einem (1) Jahr und bis hin zu zwei (2) Jahren verhängt, je nach Grad des 

Verschuldens des Athleten. 

Absehen von einer Sperre oder Herabsetzung der Sperre bei Spezifischen Substanzen unter 

bestimmten Umständen 

4. Kann ein Athlet oder eine andere Person den Nachweis erbringen, wie eine spezifische Substanz in 

seinen Organismus oder in seinen/ihren Besitz gelangt ist, und dass mit der spezifischen Substanz nicht 

beabsichtigt war, seine sportliche Leistung zu steigern oder den Gebrauch einer leistungssteigernden 

Substanz zu verschleiern, so wird die in Nr. 2 aufgeführte Sperre wie folgt ersetzt: 

Erster Verstoß: Mindestens eine Verwarnung und keine Sperre für künftige Wettkampfveranstaltungen, 

bis hin zu zwei (2) Jahren Sperre. 

Um eine Aufhebung oder Herabsetzung zu rechtfertigen, muss der Athlet oder die andere Person zu-

sätzlich zu seiner/ihrer Aussage gegenüber dem Disziplinarorgan überzeugend nachweisen, dass keine 

Absicht vorlag, die sportliche Leistung zu steigern oder den Gebrauch einer leistungssteigernden Sub-

stanz zu verschleiern. Als Kriterium für die Bemessung der etwaigen Herabsetzung der Sperre ist der 

Grad des Verschuldens des Athleten oder der anderen Person heranzuziehen. 
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Diese Regel gilt nur unter den Umständen, in denen das Disziplinarorgan durch die objektiven Umstän-

de des Falles hinreichend zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Athlet mit der Einnahme der spezi-

fischen Substanz nicht beabsichtigte, seine sportliche Leistung zu steigern. 

Absehen von einer Sperre oder Herabsetzung der Sperre auf Grund außergewöhnlicher Um-

stände  

5. a Kein Verschulden oder Fahrlässigkeit: Weist ein Athlet oder eine andere Person im Einzelfall nach, 

dass ihm/ihr kein Verschulden oder keine Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann, so ist von der 

ansonsten zu verhängenden Sperre abzusehen. Liegt auf Grund des Nachweises einer verbotenen 

Substanz oder ihrer Marker oder Metaboliten in der Probe des Athleten ein Verstoß gegen Regel 

32.2a (Vorhandensein einer verbotenen Substanz) vor, muss der Athlet darüber hinaus nachweisen, 

wie die verbotene Substanz in seinen Organismus gelangt ist, um eine Sperre zu vermeiden.  

Findet diese Regel Anwendung und wird von der ansonsten zu verhängenden Sperre abgesehen, so 

ist der Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln lediglich bei der Festlegung der Sperre bei Mehrfachver-

stößen gemäß Nr. 7 nicht als Verstoß zu werten. 

b Kein signifikantes Verschulden oder Fahrlässigkeit: Weist ein Athlet oder eine andere Person im Ein-

zelfall nach, dass ihm/ihr kein bedeutsames Verschulden oder Fahrlässigkeit vorgeworfen werden 

kann, kann die Sperre herabgesetzt werden. Allerdings darf die herabgesetzte Sperre nicht weniger 

als die Hälfte der ansonsten zu verhängenden Sperre betragen. Ist die ansonsten zu verhängende 

Sperre eine lebenslange Sperre, darf die nach dieser Regel herabgesetzte Sperre nicht weniger als 

acht (8) Jahre betragen. Liegt ein Verstoß gegen Regel 32.2a (Vorhandensein einer verbotenen 

Substanz) auf Grund des Nachweises einer verbotenen Substanz oder ihrer Marker oder Metaboliten 

in der Probe des Athleten vor, muss der Athlet darüber hinaus nachweisen, wie die verbotene Sub-

stanz in seinen Organismus gelangt ist, um die Herabsetzung der Sperre zu erreichen. 

c Wesentliche Hilfe bei der Aufdeckung oder dem Nachweis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-

Regeln: Das zuständige Schiedsgericht eines Mitgliedsverbandes kann (wenn ein internationaler 

Spitzenathlet betroffen ist und die Angelegenheit zur Entscheidung gemäß Regel 38.16 dem Gremi-

um zur Überprüfung von Dopingfällen überwiesen wurde) vor einer endgültigen Entscheidung gemäß 

Regel 42 oder vor Ablauf der Frist für die Einlegung eines Rechtsmittels einen Teil einer in einem 

Einzelfall verhängten Sperre aussetzen. Dazu muss der Athlet oder die andere Person der IAAF, 

seinem/ihrem nationalen Sportfachverband, einer Anti-Doping Organisation, einer Strafverfolgungs-

behörde oder einem Berufs-Disziplinargericht wesentliche Hilfe geleistet haben, durch die diese 

Gremien einen Verstoß einer anderen Person gegen die Anti-Doping-Regeln aufdecken oder nach-

weisen können, oder durch die einer Strafverfolgungsbehörde oder einem Berufs-Disziplinargericht 

der Nachweis für eine Straftat oder für einen Verstoß einer anderen Person gegen Berufstandsregeln 

geliefert wird. Ist bereits die endgültige Entscheidung gemäß Regel 42 ergangen oder ist die Frist für 

die Einlegung eines Rechtsmittels verstrichen, darf ein Mitgliedsverband die Sperre eines Athleten 

oder einer anderen Person nur aussetzen, wenn das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen 

dies so entschieden und die WADA zustimmt hat. Entscheidet das Gremium zur Überprüfung von 

Dopingfällen, dass keine wesentliche Hilfe geleistet worden ist, ist diese Entscheidung für den Mit-

gliedsverband bindend, und die Sperre wird nicht ausgesetzt. Entscheidet das Gremium zur Überprü-

fung von Dopingfällen, dass wesentliche Hilfe geleistet wurde, trifft der Mitgliedsverband die Ent-

scheidung über die auszusetzende Sperre. Der Umfang, in dem die ansonsten zu verhängende 

Sperre ausgesetzt werden darf, richtet sich nach der Schwere des Verstoßes gegen die Anti-Doping-

Regeln, den der Athlet oder die andere Person begangen hat, und nach der Bedeutung der vom Ath-

leten oder der anderen Person geleisteten wesentlichen Hilfe für die Dopingbekämpfung im Sport. 

Von der ansonsten zu verhängenden Sperre dürfen nicht mehr als Dreiviertel ausgesetzt werden. Ist 

die ansonsten zu verhängende Sperre eine lebenslange Sperre ist, darf der nach dieser Regel nicht 

ausgesetzte Teil der Sperre nicht unter acht (8) Jahren liegen. Setzt der Mitgliedsverband einen Teil 

der verhängten Sperre nach dieser Regel aus, übermittelt er der IAAF und allen anderen Parteien, 

die berechtigt sind, gegen die Entscheidung Rechtsmittel einzulegen, unverzüglich eine schriftliche 

Begründung für ihre Entscheidung. Hebt der Mitgliedsverband anschließend einen Teil der ausge-

setzten Sperre wieder auf, weil der Athlet oder die andere Person nicht die erwartete wesentliche Hil-

fe geleistet hat, kann der Athlet oder die andere Person gegen die Aufhebung Rechtsmittel einlegen. 

d Geständnis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln ohne das Vorliegen anderer Beweise: Ge-

steht ein Athlet oder eine andere Person freiwillig einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln ein, be-

vor er/sie zu einer Probenahme aufgefordert wurde, durch die ein solcher Verstoß nachgewiesen 

werden könnte (oder bei einem Verstoß gegen eine andere Regel als Regel 32.2a, vor der ersten 

Mitteilung des eingestandenen Verstoßes gemäß Regel 37) kann die Sperre herabgesetzt werden, 

wenn dieses Geständnis zu dem Zeitpunkt den einzigen verlässlichen Nachweis für einen Verstoß 

darstellt. Die zu verhängenden Sperre muss jedoch mindestens die Hälfte der ansonsten betragen. 

e Fälle, in denen der Athlet oder die andere Person nachweist, dass er/sie nach mehr als einer Vor-

schrift dieser Regel Recht auf eine Herabsetzung der Sperre hat: Bevor eine Herabsetzung oder 

Aussetzung gemäß Nr. 5b, c oder d Anwendung findet, wird die ansonsten zu verhängende Sperre 
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gemäß Nr. 2, 3, 4 und 6 festgelegt. Weist der Athlet oder die andere Person ein Recht auf Herabset-

zung oder Aussetzung der Sperre gemäß zwei oder mehr Punkten der Nr. 5b, c oder d nach, kann 

die Sperre herabgesetzt oder ausgesetzt werden, muss aber mindestens ein Viertel der ansonsten 

zu verhängenden Sperre betragen. 

Erschwerende Umstände, die zu einer Heraufsetzung der Sperre führen können 

6. Wird in einem Einzelfall, der einen Verstoß gegen andere Anti-Doping-Regeln als Regel 32.2g 

(Inverkehrbringen oder Versuch des Inverkehrbringens) und Regel 32.2h (Verabreichung oder Versuch 

der Verabreichung) beinhaltet, der Nachweis geführt, dass erschwerende Umstände vorliegen, die die 

Verhängung einer Sperre oberhalb der Standardsanktion rechtfertigen, wird die ansonsten zu verhän-

gende Sperre bis zu einem Höchstmaß von vier (4) Jahren heraufgesetzt, es sei denn, der Athlet oder 

die andere Person kann gegenüber dem Disziplinarorgan überzeugend darlegen, dass er/sie nicht be-

wusst einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln begangen hat. 

a Beispiele für erschwerende Umstände, die die Verhängung einer Sperre oberhalb der Standardsank-

tion rechtfertigen, sind: der Athlet oder die andere Person hat den Verstoß gegen Anti-Doping-

Regeln im Rahmen eines Dopingplans entweder einzeln oder in verschwörerischer Absprache oder 

Mittäterschaft begangen, um Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln zu begehen, der Athlet oder die 

andere Person hat mehrere verbotene Substanzen oder verbotene Methoden angewendet oder be-

sessen oder hat verbotene Substanzen oder verbotene Methoden mehrfach angewendet oder be-

sessen, ein normaler Mensch könnte von den leistungssteigernden Wirkungen des Verstoßes/der 

Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln jenseits der ansonsten geltenden Sperre profitieren, der Athlet 

oder die andere Person ist in irreführendes oder behinderndes Verhalten verwickelt, um die Aufde-

ckung oder Verfolgung eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln zu verhindern. Vorsorglich sei 

angemerkt, dass die vorstehend aufgeführten Beispiele für erschwerende Umstände nicht aus-

schließlich sind und andere erschwerende Faktoren ebenfalls die Verhängung einer längeren Sperre 

rechtfertigen können. 

b Ein Athlet oder eine andere Person kann die Anwendung dieser Regel verhindern, wenn er/sie den 

ihm/ihr vorgeworfenen Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel unverzüglich gesteht, nachdem er/sie 

mit dem Vorwurf eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln konfrontiert worden ist (das heißt spä-

testens vor Ablauf der Frist für die Abgabe einer schriftlichen Begründung gemäß Regel 37.4c und 

auf jeden Fall, bevor der Athlet wieder am Wettkampf teilnimmt). 

Mehrfachverstöße 

7 a Zweiter Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln: Beim ersten Verstoß eines Athleten oder einer anderen 

Person gegen Anti-Doping-Regeln gilt die in Regel 40.2 und Regel 40.3 festgelegte Sperre (vorbe-

haltlich einer Aufhebung, Herabsetzung oder Aussetzung gemäß Nr. 4 oder Nr. 5 oder einer Herauf-

setzung gemäß Nr. 6). Bei einem zweiten Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln ist eine Sperre gemäß 

dem in der folgenden Tabelle festgelegten Rahmen zu verhängen. 

Zweiter Verstoß: 

 

Erster Verstoß 

Spez. Sub-

stanz 

MPV/ Vers. 

Kontrolle 

Kein sign. 

Versch. 

Standard-

sanktion 

Heraufg. 

Sanktion 

Inverk./ 

Verabr. 

Spezielle Substanz 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-LL 

MPV/Vers. Kontrolle 1-4 4-8 4-8 6-8 10-LL LL 

Kein sign. Versch. 1-4 4-8 4-8 6-8 10-LL LL 

Standardsanktion 2-4 6-8 6-8 8-LL LL LL 

Heraufg. Sanktion 4-5 10-LL 10-LL LL LL LL 

Inverk./ Verabr. 8-LL LL LL LL LL LL 

LL = Lebenslang 

Definitionen zur Tabelle zum zweiten Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln: 

Spez. Substanz (Herabgesetzte Sanktion wegen Spezifischer Substanzen gemäß Nr.4): Der Ver-

stoß gegen Anti-Doping-Regeln wurde bestraft oder müsste bestraft werden mit einer herabgesetz-

ten Sanktion gemäß Nr. 4, weil er eine Spezifische Substanz betraf und die anderen Voraussetzun-

gen der Nr. 4 erfüllt waren. 

MPV/Vers. Kontrolle (Meldepflichtversäumnisse und/oder Versäumte Kontrollen): Der Verstoß ge-

gen Anti-Doping-Regeln wurde bestraft oder müsste bestraft werden gemäß Nr. 3c (Meldepflichtver-

säumnisse und/oder Versäumte Kontrollen). 

Kein sign. Versch. (Herabgesetzte Sanktion für kein signifikantes Verschulden): Der Verstoß gegen 

Anti-Doping-Regeln wurde bestraft oder müsste bestraft werden mit einer herabgesetzten Sanktion 

gemäß Nr. 5b, weil der Athlet nachweisen konnte, dass ihn kein wesentliches Verschulden gemäß 

Nr. 5b trifft. 
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Standardsanktion (Standardsanktion gemäß Nr. 2 oder Nr. 3a): Der Verstoß gegen Anti-Doping-

Regeln wurde bestraft oder müsste bestraft werden mit der Standardsanktion von zwei (2) Jahren 

gemäß Nr. 2 oder Nr. 3a. 

Heraufg. Sanktion (Heraufgesetzte Sanktion): Der Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln wurde be-

straft oder müsste bestraft werden mit einer heraufgesetzten Sanktion gemäß Nr. 6, weil die Anti-

Doping-Organisation die Voraussetzungen gemäß Nr. 6 nachweisen konnte. 

Inverk./Verabr. (Inverkehrbringen oder Versuch des Inverkehrbringens und Verabreichung oder 

Versuch der Verabreichung): Der Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln wurde bestraft oder müsste 

bestraft werden mit einer Sanktion gemäß Nr. 3(b). 

b Anwendung der Nr. 5c und Nr. 5d auf einen zweiten Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln: Hat ein Ath-

let oder eine andere Person einen zweiten Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln begangen und weisen 

sie ihr Recht auf eine Aussetzung oder Herabsetzung eines Teils der Sperre gemäß Nr. 5c oder Nr. 

5d nach, setzt das Disziplinarorgan zunächst die ansonsten zu verhängende Sperre entsprechend 

des in der Tabelle in Nr. 7a festgelegten Rahmens fest und nimmt anschließend die entsprechende 

Aussetzung oder Herabsetzung der Sperre vor. Die nach der Aussetzung oder Herabsetzung gemäß 

Nr. 5c und Nr. 5d verbleibende Sperre muss mindestens ein Viertel der ansonsten zu verhängenden 

Sperre betragen. 

c Dritter Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln: Ein dritter Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln führt immer 

zu einer lebenslangen Sperre, es sei denn, der dritte Verstoß erfüllt die Voraussetzungen für ein Ab-

sehen von einer Sperre oder eine Herabsetzung der Sperre gemäß Nr. 4 oder stellt einen Verstoß 

gegen Regel 32.2d (Meldepflichtversäumnisse und/oder Versäumte Kontrollen) dar. In diesen be-

sonderen Fällen beträgt die Sperre acht (8) Jahre bis hin zu lebenslänglich. 

d Zusätzliche Regeln für bestimmte mögliche Mehrfachverstöße: 

i Für die Verhängung von Sanktionen gemäß Nr. 7 stellt ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln nur 

dann einen zweiten Verstoß dar, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Athlet oder die an-

dere Person den zweiten Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln erst begangen hat, nachdem der 

Athlet oder die andere Person die Mitteilung gemäß Regel 37 (Ergebnismanagement) erhalten 

hat oder nachdem angemessene Versuche unternommen worden sind, ihn/sie davon in Kenntnis 

zu setzen. Sofern dies nicht festgestellt werden kann, werden die Verstöße zusammen als ein 

einziger erster Verstoß gewertet. Die zu verhängende Sanktion richtet sich nach dem Verstoß, 

der die strengere Sanktion nach sich zieht, allerdings kann das Vorliegen mehrerer Verstöße als 

Kriterium zur Feststellung erschwerender Umstände gemäß Nr. 6 herangezogen werden. 

ii Wird nach der Entscheidung über das Vorliegen eines ersten Verstoßes gegen Anti-Doping-

Regeln aufgedeckt, dass der Athlet oder die andere Person bereits vor der Mitteilung des ersten 

Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen hat, verhängt das zuständige Disziplinarorgan 

eine zusätzliche Sanktion, die derjenigen entspricht, die hätte verhängt werden können, wenn 

beide Verstöße gleichzeitig abgeurteilt worden wären. Die Ergebnisse aller Wettkämpfe seit dem 

früheren Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln werden gemäß Nr. 8 annulliert. Um zu vermeiden, 

dass hinsichtlich des früher begangenen, aber später aufgedeckten Verstoßes erschwerende 

Umstände gemäß Nr. 6 angenommen werden, muss der Athlet oder die andere Person rechtzei-

tig nach der Mitteilung des Verstoßes, für den er/sie zuerst sanktioniert wird, freiwillig den früher 

begangenen Verstoß gestehen (das heißt spätestens vor Ablauf der Frist für die Abgabe einer 

schriftlichen Begründung gemäß Regel 37.4c und auf jeden Fall, bevor der Athlet wieder am 

Wettkampf teilnimmt). Dieselbe Regelung findet Anwendung, wenn nach der Entscheidung über 

das Vorliegen eines zweiten Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln ein weiterer früherer Verstoß 

aufgedeckt wird. 

e Mehrfachverstöße gegen Anti-Doping-Regeln innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren: Ein Mehr-

fachverstoß im Sinne der Nr. 7 liegt nur vor, wenn die Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln innerhalb 

eines Zeitraums von acht Jahren begangen worden sind. 

Annullierung von Wettkampfergebnissen nach einer Probenahme oder einem Verstoß gegen 

Anti-Doping-Regeln 

8. Zusätzlich zu der gemäß den Regeln 39 und 40 erfolgenden automatischen Annullierung der Ergebnis-

se, die in dem Wettkampf erzielt worden sind, aus dem sich die positive Probe ergeben hat, werden alle 

Wettkampfergebnisse, die in dem Zeitraum ab der Entnahme der positiven Probe (sei es im Training 

oder im Wettkampf) oder der Begehung eines anderen Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln bis zum 

Beginn einer vorläufigen Suspendierung oder einer Sperre erzielt worden sind, annulliert, mit allen sich 

daraus ergebenden Konsequenzen, einschließlich der Aberkennung aller Titel, Preise, Medaillen, Punk-

te sowie Preis- und Antrittsgelder. 

9. Für die aberkannten Preisgelder nach Nr. 8 gilt Folgendes: 

a Verteilung aberkannter Preisgelder: wenn Preisgelder noch nicht an den gesperrten Athleten ausge-

zahlt wurden, werden sie an den/die Athleten ausgezahlt, die in dem betreffenden Wettkampf oder 

der Wettkampfveranstaltung den Platz hinter dem gesperrten Athleten erzielt haben. Sind Preisgel-

der bereits an den gesperrten Athleten ausgezahlt worden, werden sie an den/die Athleten ausge-
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zahlt, die in dem betreffenden Wettkampf oder der Wettkampfveranstaltung den Platz hinter dem ge-

sperrten Athleten erzielt haben, jedoch nur, wenn alle aberkannten Preisgelder von dem gesperrten 

Athleten an die jeweilige Person oder Institution zurückerstattet sind, und 

b als Voraussetzung für die Wiedererlangung der Teilnahmeberechtigung nach Feststellung eines Ver-

stoßes gegen Anti-Doping-Regeln muss der Athlet zunächst die gemäß Nr. 8 aberkannten Preise zu-

rückerstatten (siehe Regel Nr. 12). 

Beginn der Sperre 

10. Außer in den unten aufgeführten Fällen beginnt die Sperre mit dem Tag der Verhandlung, in der die 

Sperre ausgesprochen, oder, wenn auf eine Verhandlung verzichtet wurde, mit dem Tag, an dem die 

Sperre akzeptiert oder anderweitig verhängt worden ist. Jede vorläufige Suspendierung (unabhängig 

davon, ob sie verhängt oder freiwillig akzeptiert wurde) wird auf die Gesamtdauer der festgelegten Sper-

re angerechnet. 

a Rechtzeitiges Geständnis: Gesteht der Athlet, nachdem er von der Anti-Doping-Organisation mit dem 

Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln konfrontiert wurde, den Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln un-

verzüglich in schriftlicher Form ein (das heißt spätestens vor Ablauf der Frist für die Abgabe einer 

schriftlichen Begründung gemäß Regel 37.4c und auf jeden Fall bevor der Athlet wieder am Wett-

kampf teilnimmt), kann der Beginn der Sperre ab dem Tag der Probenahme oder dem Tag, an dem 

zuletzt gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen wurde, laufen. In allen Fällen, in denen diese Regel an-

gewendet wird, muss der Athlet oder die andere Person jedoch mindestens die Hälfte der Sperre 

verbüßen, beginnend mit dem Tag, an dem der Athlet oder die andere Person die festgelegte Sank-

tion akzeptiert hat oder mit dem Tag der Verhandlung, in der die Sperre ausgesprochen oder mit 

dem Tag, an dem die Sanktion auf andere Weise verhängt worden ist. 

b Wird eine vorläufige Suspendierung verhängt und vom Athleten eingehalten, wird die Dauer der vor-

läufigen Suspendierung des Athleten auf eine gegebenenfalls später verhängte Sperre angerechnet. 

c Erkennt ein Athlet freiwillig eine verhängte vorläufige Suspendierung in schriftlicher Form an (gemäß 

Regel 38.2) und nimmt infolgedessen nicht an Wettkämpfen teil, wird die Dauer der akzeptierten vor-

läufigen Suspendierung auf eine gegebenenfalls später verhängte Sperre angerechnet. Gemäß Re-

gel 38.3 wird eine akzeptierte Suspendierung am Tag des Eingangs bei der IAAF wirksam. 

d Zeiten vor dem Beginn der vorläufigen Suspendierung oder der akzeptierten vorläufigen Suspendie-

rung werden nicht auf die Sperre angerechnet, unabhängig davon, ob der Athlet nicht an Wettkämp-

fen teilnahm oder nicht zur Teilnahme ausgewählt wurde. 

Status während einer Sperre  

11. a Teilnahmeverbot während einer Sperre: Ein Athlet oder eine andere Person, gegen die eine Sperre 

verhängt wurde, darf während dieser Sperre in keiner Funktion an Wettkämpfen oder anderen Aktivi-

täten teilnehmen, außer an autorisierten Anti-Doping-Präventions- oder Rehabilitationsprogrammen, 

die von der IAAF, einem Gebietsverband oder einem Mitgliedsverband (oder einem Verein oder einer 

anderen Mitgliedsorganisation eines Mitgliedsverbandes) oder einem Unterzeichner (einer Mitglieds-

organisation  

eines Unterzeichners oder einem Verein oder einer anderen Mitgliedsorganisation der Mitgliedsorga-

nisation eines Unterzeichners) autorisiert oder organisiert werden, oder an Wettkämpfen, die von ei-

ner Profiliga oder einem internationalen oder nationalen Veranstalter autorisiert oder organisiert wer-

den. Ein Athlet, gegen den eine Sperre verhängt wurde, wird weiterhin Dopingkontrollen unterzogen. 

Ein Athlet oder eine andere Person, gegen den/die eine Sperre von mehr als vier (4) Jahren ver-

hängt wurde, darf nach Ablauf der Sperre von vier (4) Jahren an lokalen Sportveranstaltungen teil-

nehmen, die keine Leichtathletikveranstaltungen sind, und dies nur sofern diese lokale Sportveran-

staltung nicht auf einer Ebene stattfindet, auf der sich der Athlet oder die andere Person ansonsten 

direkt oder indirekt für die Teilnahme an einer nationalen Meisterschaft oder einer internationalen 

Wettkampfveranstaltung qualifizieren könnte (oder Punkte für eine derartige Qualifikation sammeln 

könnte). 

b Verstoß gegen das Teilnahmeverbot während der Sperre: Wenn ein Athlet oder eine andere Person, 

gegen den/die eine Sperre verhängt wurde, während der Sperre gegen das Teilnahmeverbot gemäß 

Regel 40.11a verstößt, werden die Ergebnisse dieser Teilnahme annulliert, und die ursprünglich 

festgelegte Sperre beginnt mit dem Tag des Verstoßes gegen das Teilnahmeverbot von vorn. Diese 

erneute Sperre kann gemäß Nr. 5b herabgesetzt werden, wenn der Athlet oder die andere Person 

nachweist, dass der Verstoß gegen das Teilnahmeverbot nicht auf sein/ihr wesentliches Verschulden 

oder seine/ihre Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Die Entscheidung darüber, ob ein Athlet oder eine 

andere Person gegen das Teilnahmeverbot verstoßen hat, und ob eine Herabsetzung gemäß Nr. 5b 

angemessen ist, trifft das Organ, nach dessen Ergebnismanagement die ursprüngliche Sperre ver-

hängt  

wurde. 

c Einbehalten von finanzieller Unterstützung während einer Sperre: Darüber hinaus wird bei einem 

Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln, der nicht mit einer herabgesetzten Sanktion wegen spezifischer 

Substanzen gemäß Nr. 4 bestraft wurde, die im Zusammenhang mit dem Sport stehende finanzielle 
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Unterstützung oder andere sportbezogene Leistungen, welche die Person erhält, teilweise oder 

gänzlich einbehalten. 

Wiedererlangung der Teilnahmeberechtigung nach einer Sperre 

12. Als Voraussetzung für die Wiedererlangung der Teilnahmeberechtigung nach Ablauf einer festgelegten 

Sperre muss ein Athlet die folgenden Anforderungen erfüllen: 

a Rückerstattung von Preisgeldern: der Athlet muss alle Preisgelder zurückzahlen, die er im Zusam-

menhang mit Leistungen bei Wettkämpfen ab der Probenahme, bei der ein von der Norm abwei-

chendes Analyseergebnis oder ein anderer Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln festgestellt worden 

ist, oder ab dem Tag eines anderen Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln erhalten hat, und 

b Kontrollen vor Wiedererlangung der Teilnahmeberechtigung: Der Athlet muss während der vorläufi-

gen Suspendierung oder der Sperre für Trainingskontrollen durch die IAAF, seinen nationalen Sport-

fachverband oder jeder anderen Organisation mit Kontrollzuständigkeit gemäß diesen Anti-Doping-

Regeln zur Verfügung stehen und muss zu diesem Zweck auf Verlangen aktuelle und korrekte An-

gaben zu Aufenthaltsort und zur Erreichbarkeit mitteilen. Wurde ein internationaler Spitzenathlet für 

ein (1) Jahr oder länger gesperrt, müssen mindestens vier Kontrollen vor Wiedererlangung der Teil-

nahmeberechtigung durchgeführt werden, wovon drei (3) als Trainingskontrollen und eine (1) bezüg-

lich des gesamten Spektrums an verbotenen Substanzen und verbotenen Methoden unmittelbar vor 

dem Ablauf der Sperre durchzuführen sind. Diese Kontrollen vor Wiedererlangung der Teilnahmebe-

rechtigung werden auf Kosten des Athleten durchgeführt, wobei mindestens drei (3) Monate Abstand 

zwischen den einzelnen Kontrollen liegen müssen. Die IAAF ist für die Durchführung der Kontrollen 

vor Wiedererlangung der Teilnahmeberechtigung gemäß den Anti-Doping-Regeln und Anti-Doping-

Vorschriften verantwortlich, jedoch werden Kontrollen durch eine beliebige zuständige Kontrollstelle 

von der IAAF zur Erfüllung dieser Anforderung als zuverlässig anerkannt, vorausgesetzt, dass die 

entnommenen Proben von einem von der WADA akkreditierten Labor untersucht worden sind. Wur-

de ein Athlet, der an Straßenläufen, Geher-Wettkämpfen oder kombinierten Läufen teilgenommen 

hat, eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln gemäß diesen Regeln für schuldig befunden, wer-

den mindestens seine letzten beiden Kontrollen vor Wiedererlangung der Teilnahmeberechtigung auf 

Erythropoese-stimulierende Substanzen und ihre Entlastungs-Faktoren analysiert. Die Ergebnisse all 

dieser Kontrollen müssen zusammen mit Kopien der jeweiligen Dopingkontroll-Formulare vor der 

Rückkehr des Athleten zu Wettkämpfen an die IAAF gesandt werden. Sollten die Ergebnisse von 

Kontrollen, die gemäß dieser Regel durchgeführt worden sind, Anlass zu einem von der Norm ab-

weichenden Analyseergebnis oder einem anderen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln gemäß diesen 

Anti-Doping-Regeln geben, begründet dies einen separaten Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel, 

und der Athlet unterliegt den entsprechenden Disziplinarverfahren und weiteren Sanktionen. 

c Sobald die Sperre eines Athleten abgelaufen ist, vorausgesetzt, dass er die Anforderungen gemäß 

Nr. 12 erfüllt hat, wird er automatisch wieder startberechtigt, und es ist kein Antrag durch den Athle-

ten oder seinen nationalen Sportfachverband bei der IAAF notwendig. 

Regel 41 Sanktionen für Mannschaften 

1. Hat der Athlet, der einen Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel begeht hat, als Mitglied einer Staffel-

mannschaft am Wettkampf teilgenommen, wird die Staffelmannschaft automatisch von dem betreffen-

den Wettkampf ausgeschlossen, mit allen für die Staffelmannschaft daraus entstehenden Konsequen-

zen, einschließlich der Aberkennung aller Titel, Preise, Medaillen, Punkte sowie Preis- und Antrittsgel-

der. Hat der Athlet, der einen Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel begangen hat, für eine Staffel-

mannschaft an einem nachfolgenden Wettkampf bei der Wettkampfveranstaltung teil, muss die Staffel-

mannschaft disqualifiziert werden, mit allen für die Staffelmannschaft daraus entstehenden Konsequen-

zen, einschließlich der Aberkennung aller Titel, Preise, Medaillen, Punkte sowie Preis- und Antrittsgel-

der, es sei denn, der Athlet begründet, dass ihn bei dem Verstoß kein Verschulden oder Fahrlässigkeit 

trifft, und dass sein Einsatz in der Staffelmannschaft durch den Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel 

diese dadurch wahrscheinlich nicht beeinträchtigt worden ist. 

2. Nimmt der Athlet, der einen Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel begangen hat, als Mitglied einer 

Mannschaft, die keine Staffelmannschaft ist, an einem Wettkampf teil, in dem eine Mannschaftswertung 

auf der Summe der Einzelergebnisse basiert, wird die Mannschaft nicht automatisch von dem betreffen-

den Wettkampf disqualifiziert, sondern das Ergebnis des Athleten, der den Verstoß begangen hat, wird 

von dem Mannschaftsergebnis abgezogen und durch das Ergebnis des nächsten aufrückenden Mann-

schaftsmitglieds ersetzt. Ist durch den Abzug des Ergebnisses des Athleten von dem Ergebnis der 

Mannschaft die Anzahl der Athleten, die für die Mannschaft zählen, geringer als die erforderliche An-

zahl, wird die Mannschaft aus der Wertung ausgeschlossen. Dasselbe Prinzip wird auf die Berechnung 

eines Mannschafts-Ergebnisses angewendet, wenn der Athlet, der einen Verstoß gegen eine Anti-

Doping-Regel begangen hat, für eine Mannschaft in einem nachfolgenden Einzelwettkampf in der Wett-

kampfveranstaltung antritt, es sei denn, der Athlet begründet, dass ihn bei dem Verstoß kein Verschul-

den oder Fahrlässigkeit trifft, und dass seine Teilnahme in der Staffelmannschaft durch den Verstoß ge-

gen eine Anti-Doping-Regel diese dadurch wahrscheinlich nicht beeinträchtigt worden ist. 
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3. Zusätzlich zu der Annullierung der Ergebnisse nach Nr. 8 werden: 

a alle Wettkampfergebnisse einer Staffelmannschaft, für die der Athlet angetreten ist, ab dem Datum, 

an dem die positive Probe genommen oder ein anderer Verstoß gegen eine Anti-Doping-Regel be-

gangen wurde, bis zum Beginn des Zeitraums der vorläufigen Suspendierung oder Sperre annulliert, 

mit allen für die Staffelmannschaft sich daraus ergebenden Konsequenzen, einschließlich der Aber-

kennung aller Titel, Preise, Medaillen, Punkte sowie Preis- und Antrittsgelder, und 

b die Ergebnisse einer Mannschaft, für das der Athlet angetreten ist und die keine Staffemannschaft 

ist, werden ab dem Datum, an dem die positive Probe genommen oder ein anderer Verstoß gegen 

eine Anti-Doping-Regel begangen wurde, bis zum Beginn des Zeitraums der vorläufigen Suspendie-

rung oder Sperre nicht automatisch annulliert, sondern das Ergebnis des Athleten, der den Verstoß 

begangen hat, wird von dem Mannschaftsergebnis abgezogen und durch das Ergebnis des nächsten 

aufrückenden Mannschaftsmitglied ersetzt. Ist durch den Abzug des Ergebnisses des Athleten von 

dem Ergebnis der Mannschaft Teams die Anzahl der Athleten, die für die Mannschaft zählen, gerin-

ger als die erforderliche Anzahl, wird die Mannschaft aus der Wertung ausgeschlossen. 
Regel 42 Rechtsmittel 

Anfechtbare Entscheidungen 

1. Sofern nicht anders festgelegt, können gegen Entscheidungen, die aufgrund dieser Anti-Doping-Regeln 

getroffen werden, Rechtsmittel gemäß den nachstehenden Vorschriften eingelegt werden. Die Ent-

scheidungen bleiben während des Rechtsmittelverfahrens in Kraft, es sei denn, die zuständige Rechts-

mittelinstanz bestimmt etwas anderes oder in diesen Regeln ist etwas anderes geregelt (siehe Nr. 15). 

Bevor ein Rechtsmittelverfahren eingeleitet wird, müssen sämtliche nach diesen Anti-Doping-Regeln 

verfügbaren Rechtsmittel ausgeschöpft sein (außer, wenn die WADA ein Rechtsmittelrecht hat und kei-

ne andere Partei hat gegen eine endgültige Entscheidung nach den anwendbaren Regeln Rechtsmittel 

eingelegt. Die WADA kann dann gegen diese Entscheidung direkt Berufung zum CAS einlegen, ohne 

dass eine andere Partei Rechtsmittel ausschöpfen muss). 

Rechtsmittel gegen Entscheidungen über Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln oder deren 

Konsequenzen 

2. Nachstehend werden einige Beispiele von Entscheidungen betreffend Verstöße gegen Anti-Doping-

Regeln und deren Konsequenzen aufgeführt, gegen die gemäß diesen Regeln Rechtsmittel eingelegt 

werden können: die Entscheidung, dass ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln begangen wurde; die 

Entscheidung, die Konsequenzen für einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorsieht; die Entschei-

dung, dass kein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorliegt; die Entscheidung, mit der keine Konse-

quenzen für einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln gemäß diesen Regeln vorgesehen werden; die 

Entscheidung des Gremiums zur Überprüfung von Dopingfällen nach Regel 38.21, dass im Fall eines in-

ternationalen Spitzenathleten keine außergewöhnlichen/besonderen Umstände vorliegen, die eine Auf-

hebung oder Herabsetzung der Sanktion rechtfertigen würden; die Entscheidung eines Mitgliedsverban-

des, die bestätigt, dass ein Athlet oder eine andere Person die Konsequenzen für einen Verstoß gegen 

Anti-Doping-Regeln akzeptiert hat; die Entscheidung, dass ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen 

Anti-Doping-Regeln aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht fortgeführt werden kann (beispielsweise 

Verjährung); die Entscheidung nach Regel 40.11, dass ein Athlet oder eine andere Person während ei-

ner Sperre gegen das Teilnahmeverbot verstoßen hat; die Entscheidung, dass ein Mitgliedsverband 

nicht zuständig ist, über einen angeblichen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln oder dessen Konse-

quenzen zu entscheiden; die Entscheidung, ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis oder ein 

atypisches Analyseergebnis als Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorzubringen oder die Entschei-

dung, gegen einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln nach einer Untersuchung gemäß Regel 37.10 

nicht vorzugehen; die Entscheidung eines einzelnen Schlichters am CAS in einem gemäß Regel 38.9 an 

den CAS verwiesenen Fall; alle anderen Entscheidungen betreffend Verstöße gegen Anti-Doping-

Regeln oder Konsequenzen, welche die IAAF als fehlerhaft oder verfahrensrechtlich nicht korrekt erach-

tet.  

3. Rechtsmittel gegen Entscheidungen, die internationale Spitzenathleten betreffen: In Fällen, die interna-

tionale Spitzenathleten oder deren Athletenbetreuer betreffen, kann gegen die Entscheidung des betref-

fenden Organs des Mitgliedsverbandes gemäß den unten dargelegten Vorschriften ausschließlich vor 

dem CAS Berufung eingelegt werden. 

4. Rechtsmittel gegen Entscheidungen, die nicht internationale Spitzenathleten betreffen: In Fällen, die 

nicht internationale Spitzenathleten oder deren Athletenbetreuer betreffen, kann gegen die Entschei-

dung des jeweiligen Organs des Mitgliedsverbandes (sofern nicht Regel 42.8 Anwendung findet) vor ei-

nem unabhängigen und unparteiischen Überprüfungsorgan gemäß den Regeln des Mitgliedsverbandes 

Rechtsmittel eingelegt werden. Die Einlegung von Rechtsmitteln erfolgt unter Beachtung der folgenden 

Grundsätze: 

- eine rechtzeitige Anhörung, 

- ein faires, unabhängiges und unparteiisches Disziplinarorgan, 

- das Recht, sich anwaltlich vertreten zu lassen (auf Kosten des Betroffenen): 

- das Recht, bei der Anhörung einen Dolmetscher beizuziehen (auf Kosten des Betroffenen), und  



 39 

- das Recht auf eine rechtzeitige und mit Gründen versehene Entscheidung in Schriftform. 

Gegen die Entscheidung des nationalen Organs kann gemäß Nr. 7 Rechtsmittel eingelegt werden. 

5. Rechtsmittelrecht: In allen Fällen, die internationale Spitzenathleten oder deren Athletenbetreuer betref-

fen, haben die folgenden Parteien das Recht, gegen eine Entscheidung Berufung zum CAS einzulegen: 

a der Athlet oder die andere Person, der/die von der Entscheidung betroffen ist, gegen die Rechtsmit-

tel eingelegt wird, 

b die Gegenpartei in dem Fall, in dem die Entscheidung getroffen wurde, 

c die IAAF, 

d die Nationale Anti-Doping-Organisation des Landes, in dem der Athlet oder die andere Person ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in dem der Athlet oder die andere Person ein Staatsangehöriger 

oder Lizenzinhaber ist, 

e das IOC (wenn die Entscheidung eine Auswirkung im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 

haben könnte, darunter auch eine Entscheidung, die die Startberechtigung bei den Olympischen 

Spielen betrifft), und 

f die WADA. 

6. In allen Fällen, die nicht internationale Spitzenathleten oder deren Athletenbetreuer betreffen, haben die 

folgenden Parteien das Recht, gegen eine Entscheidung Rechtsmittel vor dem nationalen Rechtsmittel-

organ einzulegen: 

a der Athlet oder die andere Person, der/die von der Entscheidung betroffen ist, gegen die Rechtsmit-

tel eingelegt wird, 

b die Gegenpartei in dem Fall, in dem die Entscheidung getroffen wurde, 

c die IAAF, 

d die Nationale Anti-Doping-Organisation des Landes, in dem der Athlet oder die andere Person ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in dem der Athlet oder die andere Person ein Staatsangehöriger 

oder Lizenzinhaber ist, und  

e die WADA. 

Die IAAF hat kein Recht, gegen eine Entscheidung vor dem nationalen Organ Rechtsmittel einzulegen, 

hat jedoch das Recht, bei einer Anhörung vor dem nationalen Rechtsmittelorgan als Beobachter anwe-

send zu sein. Die Anwesenheit der IAAF in dieser Eigenschaft bei der Anhörung berührt nicht deren 

Recht, gegen die Entscheidung des nationalen Organs gemäß Regel 42.7 Berufung zum CAS einzule-

gen. 

7. In allen Fällen, die nicht internationale Spitzenathleten oder deren Athletenbetreuer betreffen, haben die 

folgenden Parteien das Recht, gegen eine Entscheidung des nationalen Organs Berufung zum CAS 

einzulegen:  

a die IAAF, 

b das IOC (wenn die Entscheidung eine Auswirkung auf die Startberechtigung bei den Olympischen 

Spielen haben könnte), und 

c die WADA. 

8. In allen Fällen, die nicht internationale Spitzenathleten oder deren Athletenbetreuer betreffen, haben die 

IAAF, das IOC (wenn die Entscheidung eine Auswirkung auf die Teilnahmeberechtigung bei den Olym-

pischen Spielen haben könnte) und die WADA das Recht, gegen die Entscheidungen des betreffenden 

Organs des Mitgliedsverbandes unter den folgenden Umständen Berufung direkt zum CAS einzulegen: 

a wenn der Mitgliedsverband kein Rechtsmittel auf nationaler Ebene eingeleitet hat, 

b wenn bei dem nationalen Überprüfungsorgan des Mitgliedsverbandes von keiner der in Nr. 6 ge-

nannten Parteien Rechtsmittel eingelegt worden ist, 

c wenn die Regeln des Mitgliedsverbandes dies so vorsehen. 

9. Die Parteien, die ein Rechtsmittel nach diesen Anti-Doping-Regeln einlegen, haben das Recht auf Un-

terstützung durch den CAS, um alle betreffenden Informationen von dem Organ zu erhalten, gegen des-

sen Entscheidung Berufung eingelegt wird, und das zur Verfügung stellen dieser Informationen, wenn 

der CAS dies anordnet. 

Rechtsmittel durch die WADA aufgrund des Versäumnisses, eine rechtzeitige Entscheidung zu tref-

fen 

10. Versäumt es in einem besonderen Fall gemäß diesen Anti-Doping-Regeln die IAAF oder ein Mitglieds-

verband, innerhalb einer angemessenen, von der WADA gesetzten Frist, eine Entscheidung im Hinblick 

darauf zu fällen, ob ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln begangen worden ist, kann die WADA ent-

scheiden, Berufung direkt zum CAS einzulegen, als ob die IAAF oder der Mitgliedsverband die Ent-

scheidung gefällt hätte, dass kein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorliegt. Entscheidet die CAS-

Kammer (CAS Panel), dass ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln vorliegt, und dass die WADA ver-

nünftig gehandelt hat, indem sie entschieden hat, Berufung direkt zum CAS einzulegen, werden der 

WADA ihre Kosten und Anwaltsgebühren bei der Verfolgung des Rechtsmittelverfahrens von dem Or-

gan (die IAAF oder der Mitgliedsverband) erstattet, die es versäumt haben, die Entscheidung zu fällen. 
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Rechtsmittel gegen Entscheidungen, die über die Bewilligung oder Ablehnung einer medizinischen 

Ausnahmegenehmigung 

11. Gegen eine Entscheidung der WADA, durch die eine Bewilligung oder Ablehnung einer medizinischen 

Ausnahmegenehmigung aufgehoben wird, kann ausschließlich Berufung zum CAS eingelegt werden, 

und zwar entweder von dem Athleten oder durch die IAAF oder den Mitgliedsverband (oder das von ihr 

gemäß Regel 34.9 bestimmte Organ), dessen Entscheidung aufgehoben wurde. Gegen eine Entschei-

dung, eine medizinische Ausnahmegenehmigung abzulehnen, die nicht von der WADA getroffen wor-

den ist, und von der WADA nicht aufgehoben wird, kann von internationalen Spitzenathleten ausschließ-

lich Berufung zum CAS und von anderen Athleten vor dem in Nr. 4 beschriebenen nationalen Rechts-

mittelorgan Rechtsmittel eingelegt werden. Hebt das nationale Rechtsmittelorgan die Entscheidung über 

die Ablehnung einer medizinischen Ausnahmegenehmigung auf, kann die WADA gegen diese Ent-

scheidung beim CAS Berufung einlegen. Unterlässt es die IAAF oder ein Mitgliedsverband (entweder 

selbst oder durch das von ihr gemäß Regel 34.9 ernannte Organ), bei einem ordnungsgemäß einge-

reichten Antrag auf medizinische Ausnahmegenehmigung innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

Maßnahmen zu ergreifen, kann das Versäumnis, eine Entscheidung zu fällen, im Rahmen der in dieser 

Regel dargelegten Ansprüche auf Rechtsmittel als Ablehnung angesehen werden. 

Rechtsmittel gegen Entscheidungen zu Sanktionen gegenüber Mitgliedsverbänden, die den Anti-

Doping-Verpflichtungen nicht nachgekommen sind 

12. Gegen eine Entscheidung des IAAF-Rates nach Regel 44, einem Mitgliedsverband eine Sanktion auf-

zuerlegen, weil es versäumt hat, seinen Anti-Doping-Verpflichtungen nach diesen Regeln nachzukom-

men, kann der Mitgliedsverband ausschließlich Berufung zum CAS eingelegen. 

Fristen für das Einlegen von Berufungen zum CAS 

13. Sofern in diesen Regeln nichts anderes festgelegt ist (oder das Gremium zur Überprüfung von Doping-

fällen in Fällen, in denen die IAAF der voraussichtliche Berufungskläger ist, nichts anderes festlegt), hat 

der Berufungskläger nach Zugang der Mitteilung mit der schriftlichen Begründung der Entscheidung, 

gegen die Berufung eingelegt ist, eine Frist von fünfundvierzig (45) Tagen, um seine Berufungsschrift 

beim CAS einzureichen (in Englisch oder Französisch, wenn die IAAF der voraussichtliche Berufungs-

kläger ist) oder ab dem letzten Tag, an dem gegen die Entscheidung bei dem nationalen Rechtsmittel-

organ gemäß Nr. 8b Rechtsmittel hätte eingelegt werden können. Nach Ablauf der Frist für die Einrei-

chung der Berufungsbegründung reicht der Berufungskläger seine Berufungsbegründung innerhalb von 

fünfzehn (15) Tagen beim CAS ein, und innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Zugang der Berufungsbe-

gründung reicht der Berufungsbeklagte seine Erwiderung beim CAS ein. 

14. Die Frist für die Einreichung der Berufungsbegründung beim CAS durch die WADA beträgt höchstens 

(a) einundzwanzig (21) Tage nach dem letzten Tag, an dem eine in dem Fall zur Berufung befugte Par-

tei diese hätte einlegen können, oder (b) einundzwanzig (21) Tage nach dem Zugang des vollständigen 

Schriftsatzes bezüglich der Entscheidung bei der WADA. 

Einlegen von Berufungen gegen Entscheidungen zum CAS durch die IAAF 

15. Die Entscheidung darüber, ob die IAAF gegen einen Fall Berufung zum CAS einlegen soll, oder ob sich 

die IAAF an der Einlegung von Berufungen zum CAS beteiligen soll, an denen sie ursprünglich nicht be-

teiligt ist (siehe Nr. 19), wird von dem Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen getroffen. Dieses 

Gremium legt gegebenenfalls gleichzeitig fest, ob der betroffene Athlet bis zur Entscheidung des CAS 

erneut suspendiert wird. 

Berufungsbeklagte bei Rechtsmittelverfahren vor dem CAS 

16. Generell gilt, dass der Berufungsbeklagte vor dem CAS diejenige Partei ist, welche die Entscheidung 

gefällt hat, gegen die Berufung eingelegt wird. Hat der Mitgliedsverband die Durchführung des Anhö-

rungsverfahrens nach diesen Regeln an ein anderes Organ, einen Ausschuss oder an ein Schiedsge-

richt gemäß Regel 38.11 delegiert, ist der Mitgliedsverband der Berufungsbeklagte bei einem Beru-

fungsverfahren vor dem CAS. 

17. Tritt die IAAF vor dem CAS als Berufungskläger auf, ist sie berechtigt, bei Bedarf in diesem Verfahren 

einer anderen Partei bzw. anderen Parteien, wie z.B. dem Athleten, dem/den Athletenbetreuer(n) oder 

einer anderen Person oder Organisation, die möglicherweise von der Entscheidung betroffen ist, als zu-

sätzlicher Berufungsbeklagter beizutreten. 

18. Ist die IAAF einer von zwei oder mehreren Berufungsbeklagten in einem Berufungsverfahren vor dem 

CAS, bemüht sie sich, mit dem/den anderen Berufungsbeklagten einen Schlichter zu finden. Wird keine 

Einigung über die Ernennung des Schlichters erzielt, gilt die Wahl des Schlichters durch die IAAF. 

19. Auch wenn die IAAF in manchen Fällen keine Partei in einem Berufungsverfahren vor dem CAS ist, 

kann sie trotzdem entscheiden, sich als Partei an dem Berufungsverfahren zu beteiligen, wobei sie ge-

mäß den CAS-Regeln in diesem Fall alle Rechte einer Partei hat. 

Berufungsverfahren vor dem CAS 

20. Alle Berufungsverfahren vor dem CAS (mit den in Nr. 21 aufgeführten Ausnahmen) finden in Form einer 

Anhörung de novo der durch den Fall aufgeworfenen Fragen statt und das CAS-Gremium kann durch 

seine Entscheidung die Entscheidung des jeweiligen Schiedsgerichts des Mitgliedsverbandes oder der 
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IAAF aufheben, wenn es deren Entscheidungen als fehlerhaft oder verfahrensrechtlich nicht korrekt er-

achtet. Die CAS-Kammer darf auf jeden Fall Konsequenzen hinzufügen oder die Konsequenzen auswei-

ten, die in der angefochtenen Entscheidung vorgesehen sind. 

21. Wird gegen eine Entscheidung des Gremiums zur Überprüfung von Dopingfällen über außergewöhnli-

che/besondere Umstände eine Berufung zum CAS eingelegt, ist die Anhörung vor dem CAS zu der Fra-

ge, ob außergewöhnliche/ besondere Umstände vorliegen, auf die Überprüfung der dem Gremium zur 

Überprüfung von Dopingfällen vorliegenden Unterlagen und auf dessen Entscheidung beschränkt. Die 

CAS-Kammer wird die Berufung gegen die Entscheidung des Gremiums zur Überprüfung von Doping-

fällen nur annahmen, wenn sie überzeugt ist, dass: 

a keine sachliche Grundlage für deren Entscheidung gegeben war, oder 

b deren getroffene Entscheidung erheblich von den zu begutachteten früheren Fällen abweicht, wobei 

diese Abweichung nicht durch die Umstände des Falles gerechtfertigt werden kann, oder 

c deren getroffene Entscheidung eine Entscheidung war, die kein vernünftiges Überprüfungsorgan ge-

fällt hätte. 

22. In allen Berufungsverfahren vor dem CAS, an denen die IAAF beteiligt ist, sind der CAS und die CAS-

Kammer durch die Satzung, Regeln und Vorschriften der IAAF gebunden. Im Falle eines Konflikts zwi-

schen den derzeit geltenden Regeln des CAS und der Satzung, den Regeln und Vorschriften der IAAF, 

haben letztere Vorrang. 

23. In allen Berufungsverfahren vor dem CAS, an denen die IAAF beteiligt ist, gilt monegassisches Recht 

und die Schlichtungsverhandlungen werden in englischer Sprache geführt, sofern die Parteien nicht et-

was anderes vereinbaren. 

24. Die CAS-Kammer kann in bestimmten Fällen einer Partei ihre Kosten oder eine Beteiligung an ihren 

Kosten auferlegen, die durch das Berufungsverfahren vor dem CAS entstanden sind. 

25. Die Entscheidung des CAS ist für alle Parteien und für alle Mitgliedsverbände endgültig und verbindlich. 

Gegen die Entscheidung des CAS besteht kein Recht auf Rechtsmittel. Die Entscheidung des CAS wird 

sofort rechtswirksam und alle Mitgliedsverbände ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um zu ge-

währleisten, dass diese wirksam wird. 

Regel 43 Verpflichtung der Mitgliedsverbände zur Berichterstattung 

1. Jeder Mitgliedsverband berichtet der IAAF unverzüglich die Namen der Athleten, die ein schriftliches 

Anerkenntnis und eine Annahmeerklärung dieser Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften unterzeichnet 

haben, um bei internationalen Wettkämpfen teilnahmeberechtigt zu sein (siehe Regel 30.3). Eine Kopie 

der unterzeichneten Annahmeerklärung ist in jedem Fall durch den Mitgliedsverband an das IAAF-Büro 

weiterzuleiten. 

2. Jeder Mitgliedsverband informiert die IAAF und die WADA unverzüglich über alle medizinischen Aus-

nahmegenehmigungen, die gemäß Regel 34.9b bewilligt werden. 

3. Jeder Mitgliedsverband informiert die IAAF unverzüglich und unter allen Umständen innerhalb von 14 

Tagen nach Kenntnisnahme über alle von der Norm abweichenden Analyseergebnisse, die im Rahmen 

von Dopingkontrollen des Mitgliedsverbandes in dessen Land oder Gebiet aufgetreten sind, nennt den 

Namen des betreffenden Athleten und legt alle Dokumente im Zusammenhang mit dem jeweiligen von 

der Norm abweichenden Analyseergebnis vor. 

4. Jeder Mitgliedsverband berichtet im Rahmen seines jährlichen Berichtes an die IAAF, der innerhalb des 

ersten Quartals eines jeden Jahres vorzulegen ist (siehe Artikel 4.9 der Satzung), über alle von diesem 

Mitgliedsverband oder in dessen Land oder Gebiet im vergangenen Jahr durchgeführten Dopingkontrol-

len (die nicht von der IAAF durchgeführt worden sind). Dieser Bericht sollte nach Athleten geordnet sein, 

mit der Angabe, wann der Athlet kontrolliert wurde, wer die durchführende Institution war, und ob die 

Kontrolle als Wettkampf- oder Trainingskontrolle durchgeführt worden ist. Die IAAF kann diese Daten, 

die sie von ihren Mitgliedsverbänden gemäß dieser Regel erhalten hat, in regelmäßigen Abständen ver-

öffentlichen. 

5. Die IAAF berichtet an die WADA alle zwei Jahre über die Einhaltung dieses Codes durch die IAAF, ein-

schließlich der Einhaltung durch ihre Mitgliedsverbände. 

Regel 44 Sanktionen gegenüber Mitgliedsverbänden 

1. Der IAAF-Rat hat die Befugnis, jedem Mitgliedsverband, das seine Verpflichtungen gemäß diesen Anti-

Doping-Regeln nicht einhält, gemäß Artikel 14.7 der Satzung Sanktionen aufzuerlegen. 

2. Die folgenden Beispiele werden als Verletzung der Verpflichtungen eines Mitgliedsverbandes gemäß 

diesen Anti-Doping-Regeln angesehen: 

a die Unterlassung, diese Anti-Doping-Regeln und Anti-Doping-Vorschriften in seine Regelwerke oder 

Verfahrensvorschriften  

gemäß Regel 30.2 aufzunehmen, 

b die Unterlassung, die Berechtigung eines Athleten für die Teilnahme an internationalen Wettkampf-

veranstaltungen zu gewährleisten, indem von dem Athleten verlangt wird, ein schriftliches Aner-

kenntnis und eine Annahmeerklärung dieser Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften zu unterzeichnen, 
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und eine Kopie der unterzeichneten Annahmeerklärung an das IAAF-Büro (siehe Regel 30.3) weiter-

zuleiten. 

c die Unterlassung, eine Entscheidung des IAAF-Rates gemäß Regel 30.6 einzuhalten, 

d die Unterlassung, eine Anhörung für einen Athleten innerhalb von drei Monaten nach entsprechender 

Aufforderung abzuhalten (siehe Regel 38.9), 

e die Unterlassung, gebührende Anstrengungen zu unternehmen, um die IAAF bei der Erfassung der 

Informationen über Aufenthaltsort und Erreichbarkeit zu unterstützen, sollte die IAAF um solche Un-

terstützung ersuchen (siehe Regel 35.17) und/oder die Unterlassung, zu überprüfen, dass die im 

Namen seiner Athleten erfassten Informationen über Aufenthaltsort und Erreichbarkeit aktuell und 

korrekt sind (siehe Regel 35.19), 

f die Behinderung, Verhinderung oder anderweitige unzulässige Einflussnahme auf die Durchführung 

von Trainingskontrollen durch die IAAF, ein anderer Mitgliedsverband, die WADA oder ein anderes 

Organ mit Kontrollbefugnis (siehe Regel 35.13), 

g die Unterlassung, der IAAF und der WADA über die Bewilligung einer Medizinischen Ausnahmege-

nehmigung gemäß Regel 34.9b zu informieren (siehe Regel 43.2), 

h die Unterlassung, der IAAF über ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis zu informieren, 

das sich im Rahmen einer Dopingkontrolle durch diesen Mitgliedsverband oder in dessen Land oder 

Gebiet ergeben hat, und zwar innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung eines solchen Befundes an 

den Mitgliedsverband. Nennt den Namen des betroffenen Athleten und legt alle Dokumente im Zu-

sammenhang mit dem jeweiligen von der Norm abweichenden Analyseergebnis vor (siehe Regel 

43.3), 

i die Unterlassung, die in diesen Anti-Doping-Regeln dargelegten korrekten Disziplinarverfahren zu 

befolgen, einschließlich der Unterlassung, Fälle mit Beteiligung von internationalen Spitzenathleten 

im Zusammenhang mit außergewöhnlichen/besonderen Umstände an das Gremium zur Überprüfung 

von Dopingfällen zu verweisen (siehe Regel 38.19), 

j die Unterlassung, einem Athleten wegen eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln gemäß den in 

diesen Anti-Doping-Regeln festgelegten Sanktionen eine solche aufzuerlegen, 

k eine Weigerung oder die Unterlassung, auf Verlangen der IAAF wegen eines möglichen Verstoßes 

gegen diese Anti-Doping-Regeln eine Untersuchung einzuleiten oder einen schriftlichen Bericht über 

eine solche Untersuchung innerhalb der von der IAAF festgelegten Frist vorzulegen (siehe Regel 

37.12), 

l die Unterlassung, im Rahmen des jährlichen Berichtes an die IAAF, der innerhalb des ersten Quar-

tals eines jeden Jahres vorzulegen ist, eine Liste mit allen von diesem Mitgliedsverband oder in des-

sen Land oder Gebiet im vergangenen Jahr durchgeführten Dopingkontrollen vorzulegen (siehe Re-

gel 43.4). 

3. Wird einem Mitgliedsverband unterstellt, seinen Verpflichtungen gemäß diesen Anti-Doping-Regeln 

nicht nachgekommen zu sein, hat der IAAF-Rat die Befugnis, eine oder mehrere der folgenden Maß-

nahmen zu ergreifen: 

a den Mitgliedsverband bis zur nächsten Versammlung des Kongresses oder für einen kürzeren Zeit-

raum zu suspendieren, 

b den Mitgliedsverband zu verwarnen oder ihm eine Rüge auszusprechen, 

c Geldstrafen aufzuerlegen, 

d dem Mitgliedsverband Zuschüsse oder Beihilfen zu entziehen, 

e die Athleten des Mitgliedsverbandes von einer oder mehreren internationalen Wettkampfveranstal-

tungen auszuschließen, 

f den Funktionären oder anderen Vertretern des Mitgliedsverbandes die Akkreditierung zu entziehen 

oder zu verweigern, und 

g andere Sanktionen aufzuerlegen, die ihm angemessen erscheinen.  

Der IAAF-Rat kann von Zeit zu Zeit eine Aufstellung der Sanktionen fertigen, die aufgrund der Verlet-

zungen von Verpflichtungen laut Nr. 2 gegen Mitgliedsverbände zu verhängen sind. Diese Aufstellung 

bzw. Änderungen an dieser Aufstellung wird/werden den Mitgliedsverbänden mitgeteilt und auf der 

IAAF-Webseite veröffentlicht.  

4. In Fällen, in denen der IAAF-Rat wegen der Verletzung von Verpflichtungen gemäß diesen Anti-Doping-

Regeln eine Sanktion gegen ein Mitgliedsverband verhängt hat, wird eine solche Entscheidung auf der 

IAAF-Webseite veröffentlicht und beim nächsten Kongress vorgetragen. 

Regel 45 Anerkennung 

1. Alle endgültigen Entscheidungen, die gemäß diesen Anti-Doping-Regeln getroffen worden sind, werden 

von der IAAF und ihren Mitgliedsverbänden anerkannt, die alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, 

damit solche Entscheidungen wirksam werden. 

2. Vorbehaltlich des Rechts auf Einlegung von Rechtsmitteln gemäß Regel 42 werden Dopingkontrollen 

und medizinische Ausnahmegenehmigungen in der Leichtathletik eines jeden Unterzeichners, die mit 
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den Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften übereinstimmen und innerhalb der Befugnis des Unterzeich-

ners liegen, von der IAAF und ihren Mitgliedsverbänden anerkannt. 

3. Der IAAF-Rat kann im Namen aller Mitgliedsverbände die Ergebnisse von Dopingkontrollen in der 

Leichtathletik anerkennen, die von einer Sportorganisation, die kein Unterzeichner ist, und nach Regeln 

und Vorschriften durchgeführt wurden, die von diesen Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften abweichen, 

wenn sichergestellt ist, dass die Dopingkontrollen ordnungsgemäß durchgeführt wurden und die Regeln 

des Organs, das die Kontrolle durchgeführt hat, ansonsten mit den Anti-Doping-Regeln und -

Vorschriften übereinstimmen. 

4. Der IAAF-Rat kann seine Verantwortung für die Anerkennung der Ergebnisse von Dopingkontrollen ge-

mäß Regel 45.3 an das Gremium zur Überprüfung von Dopingfällen oder an eine andere Person oder 

ein Organ delegieren, die die ihm dafür geeignet erscheint. 

5. Entscheidet der IAAF-Rat (oder die von ihm gemäß Regel 45.4 ernannte Stelle), dass das Ergebnis ei-

ner Dopingkontrolle, die von einer Organisation in der Leichtathletik durchgeführt wurde, die kein Unter-

zeichner ist, anerkannt werden muss, dann wird davon ausgegangen, dass der Athlet gegen die ent-

sprechende IAAF-Regel verstoßen hat und den gleichen Disziplinarverfahren und Sanktionen unterliegt 

wie bei einem entsprechenden Verstoß gegen diese Anti-Doping-Regeln. Alle Mitgliedsverbände ergrei-

fen alle notwendigen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Entscheidungen bezüglich eines Versto-

ßes gegen eine Anti-Doping-Regel in einem solchen Fall wirksam werden. 

6. Dopingkontrollen, medizinische Ausnahmegenehmigungen und die Ergebnisse von Disziplinarverfahren 

und andere endgültige Entscheidungen eines Unterzeichners in einer anderen Sportart als Leichtathle-

tik, die mit den Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften übereinstimmen und innerhalb der Befugnis dieses 

Unterzeichners liegen, werden von der IAAF und ihren Mitgliedsverbänden anerkannt. 

7. Die IAAF und ihre Mitgliedsverbände erkennen dieselben Maßnahmen wie in Nr. 6 von Organisationen, 

die den Code nicht angenommen haben, in einer anderen Sportart als Leichtathletik an, wenn die Re-

gelwerke dieser Organisationen ansonsten mit den Anti-Doping-Regeln und -Vorschriften übereinstim-

men. 

Regel 46 Verjährung 

Ein Disziplinarverfahren gegen einen Athleten oder irgendeine andere Person wegen eines Versto-

ßes gegen eine in diesen Anti-Doping-Regeln enthaltene Anti-Doping-Regel kann nur dann eingelei-

tet werden, wenn ein solches Verfahren innerhalb von acht (8) Jahren ab dem Datum, an dem der 

Verstoß gegen die Anti-Doping-Regel erfolgte, eingeleitet wird. 

Regel 47 Auslegungsbestimmung 

1. Anti-Doping-Regeln sind ihrer Natur nach Wettkampfregeln, welche die Bedingungen regeln, unter de-

nen der Leichtathletiksport auszuüben ist. Sie sind nicht dazu erstellt, den auf Strafverfahren oder ar-

beitsrechtliche Angelegenheiten anwendbaren Anforderungen und Rechtsnormen unterworfen oder da-

rauf beschränkt zu sein. Die in diesem Code als Grundlage für den Kampf gegen Doping im Sport dar-

gelegten Ausführungsbestimmungen und Standards, die durch die IAAF in diesen Anti-Doping-Regeln 

akzeptiert werden, stellen eine umfassende Übereinstimmung derjenigen mit einem Interesse an fairem 

Sport dar und sollten von allen Gerichten und rechtsprechenden Organen respektiert werden. 

2. Diese Regeln sind als unabhängiger und eigenständiger Text auszulegen und nicht durch Bezug auf 

bestehendes Recht oder Gesetze der Unterzeichner oder Regierungen. 

3. Die in diesen Anti-Doping-Regeln verwendeten Überschriften und Zwischenüberschriften dienen nur der 

Übersichtlichkeit, sind nicht als wesentlicher Teil dieser Anti-Doping-Regeln anzusehen und berühren in 

keiner Weise den Wortlaut der Regeln, auf die sie sich beziehen. 

4. Die Begriffsbestimmungen in diesem Kapitel 3 gelten als wesentlicher Bestandteil dieser Anti-Doping-

Regeln. 

5. Diese Anti-Doping-Regeln gelten nicht rückwirkend für Angelegenheiten, die vor dem Tag des Inkrafttre-

tens der Anti-Doping-Regeln am 1. Januar 2009 anhängig waren. Jedoch gelten Verstöße gegen Anti-

Doping-Regeln nach den früheren IAAF-Regeln weiterhin als erster Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln 

oder als zweiter Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln im Rahmen der Festlegung von Sanktionen nach 

Regel 40 für spätere Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln gemäß diesen Anti-Doping-Regeln. 

6. Bei Konflikten zwischen diesen Anti-Doping-Regeln und dem Code haben diese Anti-Doping-Regeln 

Vorrang. 
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Kapitel 4 Streitigkeiten 

Regel 60 Streitigkeiten 

Allgemeines 

1 Sofern nicht anderweitig in Regel 60.2 oder einer anderen Regel oder Vorschrift festgelegt, werden alle 

Streitigkeiten, die gemäß diesen Regeln auftreten, nach den nachstehenden Vorschriften entschieden. 

2. Die folgenden Angelegenheiten sind von den Bestimmungen in dieser Regel ausgeschlossen: 

a alle Streitigkeiten aufgrund von Entscheidungen, die gemäß den Anti-Doping-Regeln in Kapitel 3 ge-

fällt wurden, darunter uneingeschränkt Streitigkeiten aufgrund von Verstößen gegen Anti-Doping-

Regeln. Diese Streitigkeiten werden gemäß den in Regel 42 dargelegten Verfahren geschlichtet, 

b alle Einsprüche, die vor einem Wettkampf erhoben werden und das Teilnahmerecht eines Athleten 

an dem Wettkampf betreffen. Gemäß Regel 146.1 kann in solchen Fällen gegen die Entscheidung 

des/der Technischen Delegierten Berufung zur Jury eingelegt werden. Die Entscheidung der Jury 

(oder des/der Technischen Delegierten, wenn keine Jury vorhanden ist oder wenn keine Berufung 

vor der Jury eingelegt wird) ist endgültig, und es besteht kein weiteres Recht auf Einlegung von 

Rechtsmitteln, auch nicht zum CAS. Kann die Angelegenheit vor dem Wettkampf nicht zufrieden stel-

lend beigelegt werden und der Athlet ñunter Vorbehaltñ teilnehmen darf, wird die Angelegenheit an 

den IAAF-Rat verwiesen, dessen Entscheidung endgültig ist, und es besteht kein weiteres Recht auf 

Einlegung von Rechtsmitteln, auch nicht zum CAS, und  

c alle Einsprüche oder sonstigen Streitigkeiten, die innerhalb und außerhalb einer Leichtathletikanlage 

entstehen, darunter uneingeschränkt auch Einsprüche gegen das Ergebnis oder die Durchführung 

einer Wettkampfveranstaltung. In solchen Fällen kann gemäß Regel 146.3 gegen die Entscheidung 

des Schiedsrichters Berufung zur Jury eingelegt werden. Die Entscheidung der Jury (oder des 

Schiedsrichters, wenn keine Jury vorhanden ist oder wenn keine Berufung zur Jury eingelegt wird) ist 

endgültig, und es besteht kein weiteres Recht auf Einlegung von Rechtsmitteln, auch nicht zum CAS.  

Streitigkeiten betreffend Athleten, Athletenbetreuer und andere Personen 

3. Jeder Mitglieds- und Gebietsverband nimmt in seine Satzung eine Vorschrift auf, dass, sofern nicht an-

derweitig in einer speziellen Regel oder Vorschrift festgelegt, alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

Athleten, Athletenbetreuern oder anderen Personen im rechtlichen Zuständigkeitsbereich des Mitglieds-

verband, dem jeweiligen Disziplinarorgan, das von dem Mitgliedsverband eingesetzt oder anderweitig 

bevollmächtigt wird, zur Anhörung vorgetragen werden. Eine solche Anhörung erfolgt unter Beachtung 

der folgenden Grundsätze: eine rechtzeitige Anhörung vor einem fairen und unparteiischen Disziplinar-

organ, das Recht des Betroffenen, rechtzeitig und auf faire Weise über die gegen ihn vorgebrachte Be-

schuldigung informiert zu werden, das Recht, Beweise vorzulegen, einschließlich des Rechts zur Be-

nennung und Befragung von Zeugen, das Recht, sich anwaltlich vertreten zu lassen und einen Dolmet-

scher beizuziehen (auf Kosten des Betroffenen), und das Recht auf eine rechtzeitige und mit Gründen 

versehene Entscheidung in Schriftform.  

4. Jeder Athlet, Athletenbetreuer oder andere Person kann nach dieser Regel für gesperrt erklärt werden, 

der/die: 

a an einem Leichtathletikwettkampf oder einer Leichtathletikveranstaltung teilnimmt, bei der einer der 

Konkurrenten nach seinem Wissen von der Teilnahme suspendiert oder nach diesen Regeln ge-

sperrt war, oder die in einem Land oder Gebiet eines suspendierten Mitgliedsverbandes stattfindet. 

Dies gilt nicht für Leichtathletikveranstaltungen, die auf die Altersklasse der Senioren (35 Jahre und 

älter) beschränkt ist, 

b an einem Leichtathletikwettkampf teilnimmt, der gemäß Regel 2 nicht genehmigt ist (Genehmigung 

für Etappenwettkämpfe), 

c gegen Regel 4 (Anforderungen für die Teilnahme an internationalen Wettkampfveranstaltungen) oder 

andere darin genannte Vorschriften verstößt, 

d gegen Regel 5 (Staatsangehörigkeit und Änderung der Staatsangehörigkeit) oder andere darin ge-

nannte Vorschriften verstößt, 

e gegen Regel 6 (Zahlungen an Athleten) oder andere darin genannte Vorschriften verstößt, 

f eine Handlung vornimmt, mündliche oder schriftliche Aussagen abgibt oder andere Handlungen vor-

nimmt oder ein Verhalten aufweist, das für die Interessen der Leichtathletik als beleidigend, unpas-

send und nachteilig angesehen wird oder anderweitig den Leichtathletiksport in Misskredit bringen 

könnte, 

g entweder direkt oder indirekt, an Wetten, Glücksspielen oder ähnlichen Ereignissen oder Transaktio-

nen im Zusammenhang mit Leichtathletikwettkämpfen teilnimmt oder versucht, daran teilzunehmen, 

die gemäß den Regeln der IAAF, ihren Gebiets- oder Mitgliedsverbänden veranstaltet werden, 

h gegen Regel 7 (Athletenvertreter) oder andere darin genannte Vorschriften verstößt, 

i gegen Regel 8 (Werbung und Anzeigetafeln während internationaler Wettkampfveranstaltungen) 

oder andere darin genannte Vorschriften verstößt, oder 

j eine andere Regel verletzt (abgesehen von den Ausführungen in Nr. 2). 

5. Im Falle einer angeblichen Verletzung von Nr. 4 gelten die folgenden Verfahrensweisen: 
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a Die Behauptung wird schriftlich niedergelegt und dem Mitgliedsverband zugestellt, dem der Athlet, 

der Athletenbetreuer oder eine andere Person angehört (oder mit dessen Regeln er/sie sich einver-

standen erklärt hat), das rechtzeitig die erforderlichen Schritte einleitet, um eine Untersuchung über 

die Tatbestände des Falles durchzuführen. 

b Ist der Mitgliedsverband nach einer solchen Untersuchung der Meinung, dass Beweise vorliegen, 

welche die Behauptung unterstützen, informiert der Mitgliedsverband umgehend den betroffenen 

Athleten, den Athletenbetreuer oder die andere Person über die Beschuldigung sowie über sein 

Recht auf eine Anhörung, bevor eine Entscheidung ergeht. Ist der Mitgliedsverband nach einer sol-

chen Untersuchung der Meinung, dass nicht genügend Beweise vorliegen, um den betroffenen Ath-

leten, den Athletenbetreuer oder die andere Person zu belasten, benachrichtigt der Mitgliedsverband 

unverzüglich die IAAF über die Tatsachen und legt ausreichende Begründungen für seine Entschei-

dung, kein Verfahren einzuleiten, vor. 

c Wird behauptet, dass eine Verletzung von Nr. 4 begangen wurde, muss der betroffene Athlet, 

Athletenbetreuer oder eine andere Person eine schriftliche Erklärung für die angebliche Verletzung 

vorlegen, unter normalen Umständen innerhalb von höchstens 7 Tagen ab dem Datum der Benach-

richtigung. Geht innerhalb dieser Frist keine Erklärung oder keine ausreichende Erklärung für den 

angeblichen Verstoß ein, kann der Athlet, Athletenbetreuer oder die andere betroffene Person von 

dem jeweiligen Mitgliedsverband vorläufig suspendiert werden, bis über den Fall entschieden wird 

und eine solche Suspendierung ist der IAAF unverzüglich mitzuteilen. Verhängt ein Mitgliedsverband 

keine vorläufige Suspendierung, kann die IAAF stattdessen dies tun. Gegen eine Entscheidung, dass 

eine vorläufige Suspendierung verhängt wird, ist kein Rechtsmittel möglich, aber der Athlet, 

Athletenbetreuer oder die andere betroffene Person hat Anspruch auf eine vollständige Eilanhörung 

vor dem jeweiligen Disziplinarorgan seines Mitgliedsverbandes gemäß Nr. 5e. 

d Bestätigt der Athlet, Athletenbetreuer oder die andere Person, dem Mitgliedsverband oder dem an-

deren zuständigen Organ nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Benachrichtigung über ei-

nen angeblichen Verstoß schriftlich, dass er eine Anhörung wünscht, wird davon ausgegangen, dass 

er auf sein Recht auf eine Anhörung verzichtet und akzeptiert, dass er die angebliche Verletzung der 

Nr. 4 begangen hat. 

e Bestätigt der Athlet, Athletenbetreuer oder die andere Person, dass er/sie eine Anhörung wünscht, 

werden alle diesbezüglichen Beweise der Person übergeben, die den Verstoß begangen haben soll, 

und innerhalb eines Zeitraums von maximal zwei Monaten nach erfolgter Mitteilung findet unter Ein-

haltung der in Nr. 3 dargelegten Grundsätze eine Anhörung statt. Der Mitgliedsverband informiert die 

IAAF, sobald das Datum der Anhörung festgelegt ist, und die IAAF hat das Recht, bei der Anhörung 

als Beobachter zugegen zu sein. Die Teilnahme der IAAF an der Anhörung in dieser Eigenschaft 

oder eine andere Beteiligung in dem Fall berührt jedoch nicht deren Recht Berufung gegen die Ent-

scheidung gemäß den Nr. 14 und Nr.16 + 17 zum CAS einzulegen. 

f Entscheidet das zuständige Disziplinarorgan des Mitgliedsverbandes nach Anhörung der Beweise, 

dass der betroffene Athlet, Athletenbetreuer oder die andere Person gegen die jeweilige Regel oder 

Vorschrift verstoßen hat, wird eine Sperre für die Person bei internationalen und inländischen Wett-

kampfveranstaltungen verhängt, deren Dauer in den vom IAAF-Rat aufgestellten Richtlinien festge-

legt ist. Hat der Athlet, Athletenbetreuer oder die andere Person auf sein/ihr Recht auf Anhörung ver-

zichtet, verhängt der Mitgliedsverband eine Sperre für die Person bei internationalen und inländi-

schen Wettkampfveranstaltungen, deren Dauer in den vom IAAF-Rat aufgestellten Richtlinien festge-

legt ist. In Ermangelung dieser Richtlinien legt das zuständige Disziplinarorgan oder der Mitglieds-

verband, je nachdem, die angemessene Dauer für die Sperre der Person fest. 

g Der Mitgliedsverband informiert die IAAF innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen nachdem die Entschei-

dung getroffen wurde schriftlich über die Entscheidung (und sendet der IAAF eine Kopie der schrift-

lich verfassten Begründung für die Entscheidung). 

6. Delegiert ein Mitgliedsverband die Durchführung einer Anhörung an ein Organ, einen Ausschuss oder 

ein Schiedsgericht (gleichgültig ob innerhalb oder außerhalb des Mitgliedsverbandes) oder wenn aus ei-

nem beliebigen anderen Grund ein nationales Organ, Ausschuss oder Schiedsgericht außerhalb des 

Mitgliedsverbandes dafür verantwortlich ist, einem Athleten, Athletenbetreuer oder einer anderen Per-

son eine Anhörung gemäß diesen Regeln zu gewähren, wird die Entscheidung dieses Organs, Aus-

schusses oder Schiedsgerichts, im Rahmen der Nr. 10, als Entscheidung des Mitgliedsverbandes ange-

sehen und das Wort ĂMitgliedsverbandñ wird in dieser Regel entsprechend ausgelegt. 

Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedsverband und der IAAF  

7. Jeder Mitgliedsverband nimmt in seine Satzung eine Vorschrift auf, dass alle Streitigkeiten zwischen ei-

nem Mitgliedsverband und der IAAF an den IAAF-Rat verwiesen werden, sofern nicht anderweitig in ei-

ner speziellen Regel oder Vorschrift festgelegt. Der IAAF-Rat legt abhängig von den Umständen des je-

weiligen Falles ein Verfahren für die endgültige Entscheidung der Streitigkeit, fest. 

8. Falls die IAAF verlangt, ein Mitgliedsverband wegen eines Verstoßes gegen die Regeln zu suspendie-

ren, muss dem Mitgliedsverband vorher eine schriftliche Mitteilung über die Gründe für die Suspendie-
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rung zugesandt worden sein, und es muss ihm ausreichend Gelegenheit gewährt worden sein, zu der 

Angelegenheit gemäß den in Artikel 14.10 der Satzung dargelegten Verfahren angehört zu werden. 

Streitigkeiten zwischen Mitgliedsverbänden 

9. Jeder Mitgliedsverband nimmt in seine Satzung eine Regel auf, dass alle Streitigkeiten mit einem ande-

ren Mitgliedsverband an den IAAF-Rat verwiesen werden. Der IAAF-Rat legt abhängig von den Um-

ständen des jeweiligen Falles ein rechtsstaatliches Verfahren für die endgültige Entscheidung der Strei-

tigkeit fest. 

Rechtsmittel gegen Entscheidungen nach Nr. 4 

10. Gegen alle Entscheidungen nach Nr. 4 kann gemäß den nachstehenden Vorschriften ein Rechtsmittel 

eingelegt werden. Alle derartigen Entscheidungen bleiben während des Rechtsmittelverfahrens in Kraft, 

sofern nicht anderweitig festgelegt (siehe Nr. 22). 

11. Nachstehend werden einige Beispiele von Entscheidungen aufgeführt, gegen die nach Nr. 4 ein 

Rechtsmittel eingelegt werden kann: 

a ein Mitgliedsverband hat eine Entscheidung gefällt, dass ein Athlet, Athletenbetreuer oder eine ande-

re Person einen Verstoß gegen Nr. 4 begangen hat, 

b ein Mitgliedsverband hat eine Entscheidung gefällt, dass ein Athlet, Athletenbetreuer oder eine ande-

re Person keinen Verstoß gegen Nr. 4 begangen hat, 

c ein Mitgliedsverband hat eine Entscheidung gefällt, dass ein Athlet, Athletenbetreuer oder eine ande-

re Person einen Verstoß gegen Nr. 4 begangen hat, es jedoch versäumt hat, eine Sanktion gemäß 

vom IAAF-Rat genehmigten Richtlinien aufzuerlegen, 

d ein Mitgliedsverband hat eine Entscheidung gefällt, dass unzureichende Beweise für eine Beschuldi-

gung nach Nr. 4 vorliegen (siehe Nr. 5b), 

e ein Mitgliedsverband hat eine Anhörung nach Nr. 5 abgehalten und der betroffene Athlet, 

Athletenbetreuer oder eine andere Person ist der Ansicht, dass sich der Mitgliedsverband bei der 

Durchführung oder den Schlussfolgerungen einer solchen Anhörung selbst irreführte oder in anderer 

Form zu einer fehlerhaften Schlussfolgerung gekommen ist, 

f ein Mitgliedsverband hat eine Anhörung nach Nr. 5 abgehalten und die IAAF ist der Ansicht, dass 

sich der Mitgliedsverband bei der Durchführung oder den Schlussfolgerungen einer solchen Anhö-

rung selbst irreführte oder in anderer Form zu einer fehlerhaften Schlussfolgerung gekommen ist. 

12. In Fällen, die internationale Spitzenathleten (oder deren Athletenbetreuer) betreffen, kann gegen die 

Entscheidung des jeweiligen Organs des Mitgliedverbandes gemäß den in den Nr. 23 - 28 dargelegten 

Vorschriften ausschließlich Berufung zum CAS eingelegt werden. 

13. In Fällen, die nicht internationale Spitzenathleten (oder deren Athletenbetreuer) betreffen, kann gegen 

die Entscheidung des jeweiligen Organs des Mitgliedverbandes (sofern nicht Nr. 17 Anwendung findet) 

gemäß den Regeln des Mitgliedverbandes vor einem nationalen Überprüfungsorgan Rechtsmittel einge-

legt werden. Jeder Mitgliedsverband verfügt über ein Rechtsmittelverfahren auf nationaler Ebene, das 

die folgenden Grundsätze einhält: eine rechtzeitige Anhörung vor einem fairen, unparteiischen und un-

abhängigen Disziplinarorgan, das Recht, sich anwaltlich vertreten zu lassen und einen Dolmetscher bei-

zuziehen (auf Kosten des Berufungsklägers), und das Recht auf eine rechtzeitige und mit Gründen ver-

sehene Entscheidung in Schriftform. Gegen die Entscheidung des nationalen Überprüfungsorgans kann 

gemäß Nr. 16 Berufung zum CAS eingelegt werden. 

Berechtigte Parteien zum Einlegen von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen  

14. In allen Fällen, die internationale Spitzenathleten (oder deren Athletenbetreuer) betreffen, haben die 

folgenden Parteien das Recht, gegen eine Entscheidung Berufung zum CAS einzulegen:  

a der Athlet oder die andere Person, der/die von der Entscheidung betroffen ist, gegen die Berufung 

eingelegt wird, 

b die Gegenpartei in dem Fall, in dem die Entscheidung gefällt wurde, 

c die IAAF, 

d das IOC (wenn die Entscheidung eine Auswirkung auf die Startberechtigung bei den Olympischen 

Spielen haben könnte). 

15. In allen Fällen, die nicht internationale Spitzenathleten (oder deren Athletenbetreuer) betreffen, haben 

diejenigen Parteien das Recht, gegen eine Entscheidung vor dem nationalen Überprüfungsorgan 

Rechtsmittel einzulegen, die in den Regeln des Mitgliedsverbandes vorgesehen sind, darunter fallen je-

doch mindestens:  

a der Athlet oder die andere Person, der/die von der Entscheidung betroffen ist, gegen die Rechtsmit-

tel eingelegt wird, 

b die Gegenpartei in dem Fall, in dem die Entscheidung gefällt wurde, 

c der Mitgliedsverband. 

Die IAAF hat kein Recht, gegen eine Entscheidung vor dem nationalen Überprüfungsorgan Rechtsmittel 

einzulegen, hat jedoch das Recht, bei einer Anhörung vor dem nationalen Überprüfungsorgan als Be-

obachter zugegen zu sein. Die Anwesenheit der IAAF bei der Anhörung in dieser Eigenschaft berührt 
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nicht deren Recht, gemäß Nr.16 gegen die Entscheidung des nationalen Überprüfungsorgans vor dem 

CAS Rechtsmittel einzulegen. 

16. In allen Fällen, die nicht internationale Spitzenathleten (oder deren Athletenbetreuer) betreffen, haben 

die folgenden Parteien das Recht, gegen die Entscheidung des nationalen Überprüfungsorgans Beru-

fung zum CAS einzulegen: 

a die IAAF, und 

b das IOC (wenn die Entscheidung eine Auswirkung auf die Startberechtigung bei den Olympischen 

Spielen haben könnte). 

17. In allen Fällen, die nicht internationale Spitzenathleten oder deren Athletenbetreuer betreffen, haben die 

IAAF und das IOC (wenn die Entscheidung eine Auswirkung auf die Startberechtigung bei den Olympi-

schen Spielen haben könnte) das Recht, gegen eine Entscheidung des jeweiligen Organs des Mit-

gliedsverbandes unter den folgenden Umständen Berufung direkt zum CAS einzulegen: 

a das Mitglied hat kein Rechtsmittelverfahren auf nationaler Ebene eingeleitet, 

b bei dem nationalen Überprüfungsorgan des Mitgliedsverbandes wurde von keiner der in Regel 60.15 

genannten Parteien Rechtsmittel eingelegt, 

c die Regeln des Mitgliedsverbandes schreiben dies vor. 

18. Die Parteien, die eine Berufung nach diesen Regeln einlegen, haben das Recht auf Unterstützung durch 

den CAS, um alle relevanten Informationen von dem Organ, gegen dessen Entscheidung Berufung ein-

gelegt wird, zu erhalten, und Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn der CAS dies anordnet. 

Berufungsbeklagte vor dem CAS 

19. Generell gilt, dass der Berufungsbeklagte vor dem CAS gemäß diesen Regeln diejenige Partei ist, wel-

che die Entscheidung gefällt hat, die Gegenstand des Berufungsverfahrens ist. Hat der Mitgliedsverband 

die Durchführung des Disziplinarverfahrens nach diesen Regeln an ein anderes Organ, einen Aus-

schuss oder ein Schiedsgericht übertragen, wie in Nr. 6 vorgesehen, ist der Mitgliedsverband der Beru-

fungsbeklagte bei einem Berufungsverfahren gegen eine solche Entscheidung. 

20. Tritt die IAAF vor dem CAS als Berufungskläger auf, ist sie berechtigt, bei Bedarf im Berufungsverfahren 

einer anderen Partei bzw. anderen Parteien, wie z.B. dem Athleten, dem/den Athletenbetreuer(n) oder 

einer anderen Person oder Organisation, die möglicherweise von der Entscheidung betroffen ist, als zu-

sätzlicher Berufungsbeklagter beizutreten. 

21. Auch wenn die IAAF in manchen Fällen keine Partei in einem Berufungsverfahren vor dem CAS ist, 

kann sie trotzdem entscheiden, sich als Partei an einem solchen Verfahren zu beteiligen, wobei sie ge-

mäß den CAS-Regeln in diesem Fall alle Rechte einer Partei hat. Entscheidet sich die IAAF dafür, und 

ist der Status der IAAF in diesem Verfahren der eines gemeinschaftlichen Berufungsbeklagten, hat die 

IAAF das Recht, gemeinsam mit dem Berufungsbeklagten einen Schlichter zu benennen. Wird keine Ei-

nigung über die Benennung des Schlichters erzielt, gilt die Wahl des Schlichters durch die IAAF. 

Einlegen von Berufungen zum CAS durch die IAAF 

22. Die Entscheidung der IAAF, ob gegen einen Fall Berufung zum CAS eingelegt wird (oder ob die IAAF 

nach Nr. 21 als Partei in einem Berufungsverfahren vor dem CAS auftreten sollte), wird vom IAAF-Rat 

oder seinem Bevollmächtigten getroffen. Der IAAF-Rat (oder sein Bevollmächtigter) legt gegebenenfalls 

gleichzeitig fest, ob der betroffene Athlet bis zur Entscheidung des CAS suspendiert wird. 

Berufungsverfahren vor dem CAS 

23. Sofern der IAAF-Rat nichts anderes festlegt, hat der Berufungskläger nach Zugang der Mitteilung mit 

der schriftlichen Begründung der Entscheidung, gegen die Brufung eingelegt wird, eine Frist von dreißig 

(30) Tagen, um seine Berufungsschrift beim CAS einzureichen (in Englisch oder Französisch, wenn die 

IAAF der voraussichtliche Berufungskläger ist) oder ab dem letzten Tag, an dem gegen die Entschei-

dung bei dem nationalen Rechtsmittelorgan gemäß Nr.15 Rechtsmittel hätte eingelegt werden können. 

Ist der Berufungskläger nicht die IAAF, schickt der Berufungskläger bei Einreichung der Berufungsschrift 

an den CAS eine Kopie der Berufungsschrift an die IAAF. Innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Ab-

lauf der Frist für die Einreichung der Berufungsbegründung reicht der Berufungskläger seine Berufungs-

begründung beim CAS ein, und innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Zugang der Berufungsbegründung 

reicht der Berufungsbeklagte seine Erwiderung beim CAS ein. 

24. Alle Berufungsverfahren vor dem CAS finden in Form einer Anhörung de novo der durch den Fall auf-

geworfenen Fragen statt und die CAS-Kammer kann durch ihre Entscheidung die Entscheidung des je-

weiligen Schiedsgerichts des Mitgliedsverbandes aufheben, wenn es dessen Entscheidung als fehler-

haft oder verfahrensrechtlich nicht korrekt erachtet. Die CAS-Kammer darf auf jeden Fall Konsequenzen 

hinzufügen oder die Konsequenzen ausweiten, die in der angefochtenen Entscheidung vorgesehen 

wurden. 

25. In allen Berufungsverfahren vor dem CAS, an denen die IAAF beteiligt ist, sind der CAS und die CAS-

Kammer durch die Satzung, Regeln und Vorschriften der IAAF gebunden. Im Falle eines Konflikts zwi-

schen den derzeit gültigen Regeln des CAS und der Satzung, den Regeln und den Vorschriften der 

IAAF haben letztere Vorrang. 
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26. In allen Berufungsverfahren vor dem CAS, an denen die IAAF beteiligt ist, gilt monegassisches Recht 

und die Schlichtungsverhandlungen werden in englischer Sprache geführt, sofern die Parteien nicht et-

was anderes vereinbaren. 

27. Die CAS-Kammer kann in bestimmten Fällen einer Partei ihre Kosten, oder eine Beteiligung an ihren 

Kosten auferlegen, die durch das Berufungsverfahren vor dem CAS entstanden sind.  

28. Die Entscheidung des CAS ist für alle Parteien und für alle Mitgliedsverbände endgültig und verbindlich 

und gegen die Entscheidung des CAS ist keine Einlegung von Rechtsmitteln zulässig. Die Entscheidung 

des CAS wird sofort rechtswirksam und alle Mitgliedsverbände ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, 

um zu gewährleisten, dass diese wirksam wird. Die Tatsache der Verweisung an den CAS und die Ent-

scheidung des CAS wird in der nächsten Mitteilung dargelegt, die vom Generalsekretär an alle Mit-

gliedsverbände versandt wird. 
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Kapitel 5 Technische Regeln 

Regel 100 Allgemeines 

Alle in Regel 1.1 aufgeführten internationalen Veranstaltungen müssen gemäß diesen Regeln durchgeführt 
werden. In den Ankündigungen, Ausschreibungen, Programmen und Drucksachen muss jeweils darauf hinge-
wiesen werden. 
In allen Veranstaltungen mit Ausnahme von Weltmeisterschaften (Freiluft und Halle) und Olympischen Spielen 
können Wettbewerbe in  von den Technischen Regeln der IAAF abweichendem Format durchgeführt werden.  
Diese Regelungen dürfen den Wettkämpfern nicht mehr Rechte geben als die aktuellen Regeln. Sie sind von 
den Organisationen zu treffen, unter deren Kontrolle die Veranstaltungen stattfinden. 

Anmerkung: Den Mitgliedern wird empfohlen, die IAAF-Regeln auch für ihre eigenen Leichtathletik-Wett-

kampfveranstaltungen zu übernehmen. 

Abschnitt 1 Offizielle 

Regel 110 Internationale Offizielle 

Für Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1. Nr. 1a, b, c und f sollen die folgenden Offiziellen internatio-

nal berufen werden: 

a Organisationsdelegierte(r), 
b Technische(r) Delegierte(r), 
c Medizinischer Delegierter, 
d Delegierter für Dopingkontrollen, 
e Internationale Technische Offizielle / Internationale Cross-, Straßen- und Berglauf-Offizielle /  

Gebiets-(Area) Technische Offizielle, 
f Internationale Gehrichter / Gebiets-(Area-) Gehrichter, 
g Internationaler Straßenstreckenvermesser, 
h Internationale(r) Starter, 
i Internationaler Kampfrichter für Zielbildverfahren, 
j Mitglieder der Jury. 

Die Zahl der für jede Kategorie zu berufenden Offiziellen ist in den aktuellen technischen Bestimmungen 

der IAAF(oder der Gebietsverbände) festzulegen. 

Für die Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a: 

Die Auswahl der Personen zu a, b, c, d und j trifft der IAAF Council. 

Die Auswahl der Personen zu e trifft der IAAF Council aus den Mitgliedern der Liste der Internationalen 

Technischen Offiziellen oder der entsprechenden Liste der Cross-, Straßen- und Berglauf-Offiziellen.  

Die Auswahl der Personen zu f trifft der IAAF Council aus der Liste der Internationalen Gehrichter. 

Die Auswahl der Person zu g treffen die Technischen Delegierten aus den Mitgliedern der Liste der  

internationalen Straßenstreckenvermesser der IAAF/AIMS. 

Die Auswahl der Personen zu h treffen die Technischen Delegierten aus den Mitgliedern der Liste der in-

ternationalen Starter. 

Die Auswahl der Person zu i treffen die Technischen Delegierten aus den Mitgliedern der Liste der inter-

nationalen Zielbildauswerter. 

Der IAAF Council bestimmt die Kriterien zur Qualifikation, zur Auswahl und zu den Pflichten der vorge-

nannten Offiziellen. Die Mitgliedsverbände können geeignete Personen zur Auswahl vorschlagen. 

Für die Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1c und f werden die jeweiligen Personen von dem je-

weiligen Gebietsverband ausgewählt. In diesem Fall trifft der jeweilige Gebietsverband die Auswahl der 

Technischen Offiziellen (ATO) und die der Gehrichter, und zwar aus den jeweils eigenen Listen der Techni-

schen Offiziellen und der Gebiets-Gehrichter. 

Die IAAF kann für Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a und e einen Werbebeauftragten berufen. 

Für die Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1c, f und j wird er vom jeweiligen  

Gebietsverband, für Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1b wird er von dem jeweiligen Gremium 

und für Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1d, h und i wird er von dem jeweiligen Mitgliedsverband 

berufen. 

Anmerkung: Die internationalen Offiziellen sollen kennzeichnende Kleidung oder Kennzeichen tragen. 

Die Reisekosten für jeden Einzelnen von der IAAF oder einem Gebietsverband nach dieser Regel  
oder Regel 3.2 Berufenen sind vom Veranstalter der Wettkampfveranstaltung zu bezahlen, und zwar nicht 
später als 14 Tage vor seiner Ankunft am Veranstaltungsort. Bei Flugreisen über 1500 Meilen ist für den 
Hin- und Rückflug die Business Klasse vorzusehen, wenn die Nominierung durch die IAAF erfolgte. Der 
Veranstalter hat auch die Unterkunftskosten zu zahlen, und zwar nicht später  als am letzten Tag der Meis-
terschaften oder dem Leichtathletikteil bei Spielen oder am Tag der Veranstaltung, wenn es eine 
Eintagesveranstaltung ist. 

 
Regel 111 Organisationsdelegierte 
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Die Organisationsdelegierten stehen jederzeit mit dem Organisationskomitee (Veranstalter) in Verbindung 
und berichten dem IAAF Council regelmäßig. Sie befassen sich, soweit notwendig, mit Angelegenheiten, 
die zu den Pflichten und zu der finanziellen Verantwortung des die Wettkampfveranstaltung organisieren-
den Mitgliedsverbandes und des Organisationskomitees (Veranstalter) gehören. Sie arbeiten mit den 
Technischen Delegierten zusammen. 

 
Regel 112 Technische Delegierte 

Die Technischen Delegierten sind zusammen mit dem Organisationskomitee (Veranstalter), das ihnen 

jede notwendige Hilfe gewährt, dafür verantwortlich, dass alle technischen Vorbereitungen mit den 

Technischen Regeln der IAAF und den Bestimmungen des »IAAF Track and Field Facilities Manual» 

vollständig übereinstimmen. 

Die Technischen Delegierten unterbreiten dem zuständigen Gremium Vorschläge für den Zeitplan der 

Wettbewerbe, für die Meldenormen und für die zu benutzenden Geräte. Sie bestimmen die Qualifi-

kationsnormen für die technischen Wettbewerbe und legen die Grundlage für die Durchführung von Vor-

runden in Bahnwettbewerben fest. 

Sie stellen sicher, dass die technischen Bestimmungen den teilnehmenden Mitgliedsverbänden recht-

zeitig vor der Wettkampfveranstaltung bekannt gegeben werden.  

Die Technischen Delegierten sind für alle anderen technischen Vorbereitungen verantwortlich, die zur 

Durchführung der Leichtathletikwettbewerbe notwendig sind. 

Sie kontrollieren die Meldungen und haben das Recht, sie aus technischen Gründen oder gemäß Regel 

146.1 abzulehnen (Ablehnungen aus anderen, nicht technischen Gründen müssen das Ergebnis einer 

Entscheidung des jeweiligen IAAF oder Area Councils sein.).  

Sie legen die Einteilung der Vorrunden sowie die Gruppen für die Mehrkämpfe fest. 

Entsprechend dem Fortschritt der Vorbereitung der Veranstaltung erstellen die Technischen Delegierten 

schriftliche Berichte. 

Sie arbeiten mit den Organisationsdelegierten zusammen. 

Bei Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b, c und f führen die Technischen Delegierten den Vor-
sitz bei der Technischen Besprechung und weisen die Technischen Offiziellen ein. 

 
Regel 113 Medizinischer Delegierter 

Der Medizinische Delegierte hat die endgültige Entscheidungsbefugnis in allen medizinischen Angelegen-
heiten. Er stellt sicher, dass geeignete Einrichtungen für eine medizinische Untersuchung, Behandlung und 
erste Hilfe an der Sportstätte zur Verfügung stehen und medizinische Versorgung in der gemeinsamen Un-
terkunft der Wettkämpfer möglich ist. Er ist auch berechtigt, eine Untersuchung zur Geschlechtsbestim-
mung eines Athleten anzuordnen, wenn er das für notwendig erachtet. 

 
Regel 114 Delegierter für Dopingkontrollen 

Der Delegierte für Dopingkontrollen stellt zusammen mit dem Organisationskomitee (Veranstalter) sicher, 
dass geeignete Einrichtungen für die Durchführung von Dopingkontrollen vorhanden sind. Er ist für alle 
Angelegenheiten verantwortlich, die sich auf die Dopingkontrollen beziehen. 

 
Regel 115 Internationale Technische Offizielle (ITO), Internationale Cross-, Straßen- und Berglauf-

Offizielle (ICRO) 

1. Wurden ITOs berufen, bestimmen die Technischen Delegierten aus dem Kreis der berufenen  ITOs ei-
nen Obmann, wenn dieser nicht schon vorher berufen wurde. Der Obmann teilt für jeden ausgeschrie-
benen Wettbewerb, soweit dies möglich ist, mindestens einen ITO ein. Dieser gewährt dem Schiedsrich-
ter des Wettbewerbs jede notwendige Unterstützung. 

Die ITOs müssen während des Wettkampfs, für den sie bestimmt wurden, ständig anwesend sein. Sie 

sollen sicherstellen, dass der Ablauf in voller Übereinstimmung mit den Technischen Regeln, den 

Durchführungsbestimmungen und den jeweils getroffenen Anordnungen der Technischen Delegierten 

geschieht. 

Tritt ein Problem auf oder beobachten sie etwas, das ihrer Meinung nach zu Kritik Anlass gibt, sollen sie 

dies zuerst dem Schiedsrichter des Wettbewerbs mitteilen, und falls erforderlich, ihm raten, was getan 

werden sollte. Wird der Rat nicht angenommen und es liegt ein klarer Verstoß gegen die Technischen 

Regeln oder die Veranstaltungsbestimmungen vor oder es wurde die Anordnung der Technischen Dele-

gierten nicht befolgt, entscheidet der ITO. Ist die Angelegenheit danach nicht erledigt, ist sie den Tech-

nischen Delegierten vorzutragen. 

Nach Abschluss des technischen Wettbewerbs unterzeichnet auch der ITO das Wettkampfprotokoll. 

Anmerkung 1: Bei Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1c und f gilt dies auch für den  

ATO. 

Anmerkung 2: Bei Abwesenheit des Schiedsrichters arbeitet der ITO mit dem Obmann des jeweiligen 
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Kampfgerichts zusammen. 

2. Bei Cross-, Straßen- und Berglauf-Veranstaltungen müssen die ICRO dem Veranstalter jede notwendi-
ge Unterstützung geben. Sie müssen während des Wettkampfs, für den sie bestimmt wurden, ständig 
anwesend sein. Sie sollen sicherstellen, dass der Ablauf in voller Übereinstimmung mit den Techni-
schen Regeln, den Durchführungsbestimmungen und den getroffenen Anordnungen der Technischen 
Delegierten geschieht. 

 
Regel 116 Internationale Gehrichter 

Das IAAF-Geherkomitee muss eine Liste der internationalen Gehrichter unter Berücksichtigung der vom  
IAAF Council erlassenen Kriterien erstellen. 
Bei Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a müssen alle berufenen Gehrichter Mitglieder dieser Liste 
sein. 

Anmerkung: Bei Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1b, c, e(ii), f, g und j müssen die zu berufenden 

Gehrichter entweder Mitglieder der Liste der internationalen Gehrichter oder Mitglieder der Liste der Gebiets- 

(Area-) Gehrichter sein. 

 

Regel 117 Internationaler Straßenstreckenvermesser 

Für Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1, bei denen Wettbewerbe ganz oder teilweise außerhalb des 
Stadions stattfinden, ist ein internationaler Straßenstreckenvermesser zu berufen, der die Strecke bestätigt.                                                                                                                                                               
Er muss Mitglied der IAAF-/AIMS-Liste der internationalen Straßenstreckenvermesser (Grad A oder B) sein. 
Die Strecke soll rechtzeitig vor der Wettkampfveranstaltung vermessen werden. 
Der Straßenstreckenvermesser überprüft die Strecke. Hält er sie gemäß den Bestimmungen für Straßenwett-
bewerbe (siehe Regel 240.3 nebst den Anmerkungen dazu) für in Ordnung, bescheinigt er dies. 
Er soll mit dem Organisationskomitee (Veranstalter) bezüglich der Festlegung der Strecke zusammenarbeiten 
und bei der Durchführung des Wettkampfs bezeugen, dass die von den Wettkämpfern zurückgelegte Strecke 
mit der vermessenen und genehmigten identisch ist. Den Technischen Delegierten übergibt er eine entspre-
chende Bescheinigung. 

Nationale Bestimmung DLV 

Für Wettkampfveranstaltungen, die der DLV oder ein LV genehmigt, kann die Strecke auch von einem 

Straßenstreckenvermesser Grad C vermessen werden (siehe auch Nationale Bestimmung zu Regel 

260.28a). 

 
Regel 118 Internationaler Starter und Internationaler Kampfrichter für Zielbildverfahren 

Bei allen Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b, c und f, die auf einer Leichtathletikanlage stattfin-
den, wird ein Internationaler Starter und ein Internationaler Kampfrichter für Zielbildverfahren von der IAAF  
beziehungsweise dem jeweiligen Gebietsverband berufen. Der Internationale Starter startet die Läufe (und  
übernimmt alle anderen Aufgaben), die ihm die Technischen Delegierten zugewiesen haben. Der Internationa-
le Kampfrichter für die Zielbildauswertung überwacht alle Aufgaben bei der Zielbilderfassung und -auswertung. 

 

Regel 119 Jury 

Für alle Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b, c und f muss eine Jury berufen werden, die übli-
cherweise aus drei, fünf oder sieben Personen bestehen soll. Ein Mitglied ist der Vorsitzende, ein anderes 
der Schriftführer. Der Schriftführer kann auch eine nicht der Jury angehörende Person sein, falls dies als 
zweckmäßig erachtet wird. 

In Fällen, in denen eine Berufung in Bezug auf Regel 230 zu behandeln ist, muss mindestens ein Mitglied 

der Jury ein aktuelles Mitglied aus der Liste der Internationalen (oder Area-) Gehrichter sein. 

Mitglieder der Jury dürfen nicht an einer Beratung der Jury teilnehmen, wenn die Berufung direkt oder indi-

rekt einen Athleten betrifft, der dessen Mitgliedsverband angehört. 

Der Vorsitzende soll jedes betroffene Mitglied bitten, sich im Hinblick auf diese Regel als Mitglied der Jury 

zurückzuziehen, sofern das Mitglied dies nicht schon selbst getan hat. 

Die IAAF oder eine andere für die Wettkampfveranstaltung verantwortliche Organisation beruft ein oder 

mehrere stellvertretende Mitglieder als Ersatz für Jurymitglieder, die nicht an der Berufungsverhandlung 

teilnehmen können. 
Ebenso soll für andere Wettkampfveranstaltungen eine Jury eingesetzt werden, wenn dies die Veranstalter im 
Interesse einer einwandfreien Durchführung der Wettkämpfe für wünschenswert oder für notwendig halten. 

Die Jury befasst sich hauptsächlich mit allen Berufungen gemäß Regel 146 und mit allen Angelegenheiten, 

die im Verlauf der Veranstaltung auftreten und ihr zur Entscheidung vorgelegt werden.  

 
Regel 120 Offizielle der Veranstaltung 

Das Organisationskomitee (Veranstalter) einer Leichtathletikveranstaltung beruft alle Offiziellen nach den  
Regeln des ausrichtenden Mitgliedsverbandes und für Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b, c und 
f nach den Regeln und Verfahren der entsprechenden internationalen Organisation. 
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Die folgende Aufzählung umfasst die Offiziellen, die für internationale Großveranstaltungen für erforderlich 

gehalten werden. Das Organisationskomitee (Veranstalter) kann je nach den örtlichen Verhältnissen davon 

abweichen. 

Offizielle der Veranstaltungsleitung 

- ein Wettkampfleiter, 

- ein Veranstaltungsmanager,  

- ein Leiter Wettkampfvorbereitung, 

- ein Leiter Veranstaltungspräsentation, 

Wettkampf-Offizielle 

- ein (oder mehrere) Schiedsrichter für den Callroom, 

- ein (oder mehrere) Schiedsrichter für Bahnwettbewerbe, 

- ein (oder mehrere) Schiedsrichter für technische Wettbewerbe, 

- ein (oder mehrere) Schiedsrichter für Mehrkämpfe, 

- ein (oder mehrere) Schiedsrichter für Wettbewerbe außerhalb des Stadions, 

- ein Obmann für Bahnwettbewerbe und eine ausreichende Zahl an Bahnrichtern, 

- ein Obmann für jeden technischen Wettbewerb und eine ausreichende Zahl an Kampfrichtern, 

- ein Obmann und fünf Gehrichter für jeden Gehwettbewerb innerhalb des Stadions, 

- ein Obmann und acht Gehrichter für jeden Gehwettbewerb auf der Straße,  

- weitere Gehrichteroffizielle - soweit erforderlich - einschließlich Protokollführer, Bediener der Anzeigetafel 

für Disqualifikationsanträge usw., 

- ein Obmann und eine ausreichende Zahl an Laufrichtern (für Straßenwettbewerbe), 

- ein Obmann und eine ausreichende Zahl an Zeitnehmern, 

- ein Startkoordinator, eine ausreichende Zahl an Startern und Rückstartern, 

- ein (oder mehrere) Startordner, 

- ein Obmann und eine ausreichende Zahl an Rundenzählern, 

- ein Wettkampfbüroleiter und eine ausreichende Zahl an Assistenten, 

- ein Obmann und eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern für die Innenraumaufsicht, 

- ein (oder mehrere) Bediener Windmessgerät, 

- ein Obmann und eine ausreichende Zahl an Assistenten für die Zielbildauswertung, 

- ein (oder mehrere) Messrichter (technische Messung),  

- ein Obmann und eine ausreichende Zahl an Callroom-Kampfrichtern. 

Weitere Offizielle 

- ein (oder mehrere) Sprecher, 

- ein (oder mehrere) Statistiker, 

- ein Werbebeauftragter, 

- ein offizieller Vermessungstechniker, 

- ein Arzt (oder mehrere), 

- Betreuer für Athleten, Offizielle und Presseleute. 

Die Schiedsrichter und die Obleute sollen Kleidung oder Kennzeichen tragen, durch die sie deutlich erkennbar 
sind. 
Falls es für erforderlich gehalten wird, können weitere Helfer berufen werden. Dennoch sollte dafür Sorge ge-
tragen werden, dass der Wettkampfbereich soweit wie möglich von Offiziellen freigehalten wird. 
Finden Frauenwettbewerbe statt, wird eine Ärztin berufen, wenn dies möglich ist.  

Nationale Bestimmungen 

Bei größeren Wettkampfveranstaltungen sind nachstehende Positionen zu besetzen, dabei sind die Bedeu-

tung der Veranstaltung, die Anzahl der Wettbewerbe und der Zeitplan angemessen zu berücksichtigen. 

Wettkampfleitung: Wettkampfleiter 

Veranstaltungsmanager 

Leiter Wettkampfvorbereitung 

Einsatzleiter 

Jury: 3 Mitglieder (und ggf. Ersatzmitglieder) 

Organisationsmitarbeiter/ Leiter Veranstaltungspräsentation 

Kampfrichter: Wettkampfbüroleiter, Obmann EDV 

 Obmann Sprecher (Informationsleiter) 

Obmann Stellplatz 

Obmann Platz- und Streckenordner 

Obmann Läufer- und Kleiderdienst 

Arzt, Dopingkontrollbeauftragter 

Schiedsrichter Callroom 

Schiedsrichter für Wettbewerbe außerhalb der LA-Anlage 

Schiedsrichter für Bahnwettbewerbe 

Schiedsrichter für Sprungwettbewerbe 

Schiedsrichter für Stoß-/Wurfwettbewerbe 
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Schiedsrichter für Mehrkampfwettbewerbe (nur ÖLV) 

Starterteam Startkoordinator, Starter, Rückstarter, Startordner 

Obmann für Bahnwettbewerbe 

Obmann für Zielbildauswertung (Zeitnahme) 

Obmann für Geräteprüfung 

Gehrichterobmann, Bahn-, Straßenlauf-, Gehrichter, Zielbildauswerter, Ziel-

richter, Zeitnehmer, Rundenzähler, Kampfrichter für Sprung-, Stoß-, Wurfwett-

bewerbe, Bediener Windmessgerät, Geräteprüfer, Messrichter, Protokollfüh-

rer. 

Die Schiedsrichter sind mit folgenden farbigen Armbändern oder farbigen Kopfbedeckungen zu kennzeichnen: 

rot - für Bahnwettbewerbe, blau - für Wettbewerbe außerhalb des Stadions,  

gelb - für Sprungwettbewerbe, grün - für Stoß-/Wurfwettbewerbe,  

grau - für Callroom. 

 
Regel 121 Wettkampfleiter 

Der Wettkampfleiter plant in Zusammenarbeit mit den Technischen Delegierten den Ablauf der Veranstaltung. 
Soweit wie möglich stellt er sicher, dass der Plan umgesetzt wird, und löst zusammen mit den Technischen 
Delegierten alle sporttechnischen Probleme. 
Er leitet die Zusammenarbeit aller Beteiligten an der Wettkampfveranstaltung und steht mit allen Offiziellen in 
Verbindung. 

Erläuterung: Der Wettkampfleiter ist verantwortlich für die einwandfreie Durchführung der Wettkämpfe, leitet 

die Technische Besprechung und ist zuständig für: 

- die Prüfung der Teilnahmeberechtigung der Wettkämpfer, 

- die Festlegung der Wettkampfanlagen, 

- den zeitlichen Ablauf der Wettbewerbe, 

- das Setzen der Läufe, 

- die Vorbereitung und Bereitstellung der Wettkampflisten. 

Er prüft insbesondere: 

- den Zustand aller Wettkampfanlagen und die Straßen-/Crossstrecken sowie deren Kennzeichnung, 

- den Zustand der Wettkampfeinrichtungen innerhalb der Leichtathletikanlage einschließlich der Wettkampf-

geräte und deren Bereitstellung. 

Für diese und weitere Aufgaben kann er die folgenden Mitarbeiter berufen, die ihm direkt unterstehen: 

- Veranstaltungsmanager, 

- Leiter Wettkampfvorbereitung, 

- Einsatzleiter (Kampfrichter), 

- Wettkampfbüroleiter / Obmann EDV, 

- Leiter Veranstaltungspräsentation,  

- Obmann Stellplatz,  

- Obmann Innenraumaufsicht / Streckenordner, 

- Obmann Siegerehrung. 

 

Regel 122 Veranstaltungsmanager 

Der Veranstaltungsmanager ist für die organisatorische Durchführung der Wettkampfveranstaltung verantwort-
lich. Er kontrolliert die Anwesenheit aller Offiziellen und benennt, wenn nötig, Ersatzleute. Er ist berechtigt,  
jeden sich nicht an die Regeln haltenden Offiziellen von seiner Aufgabe zu entbinden. In Zusammenarbeit mit 
dem Obmann Innenraumaufsicht sorgt er dafür, dass sich nur Berechtigte im Innenraum aufhalten. 

Anmerkung: Bei Wettkampfveranstaltungen von länger als vier Stunden oder mehr als einem Tag wird emp-

fohlen, dem Veranstaltungsmanager eine ausreichende Zahl Assistenten zur Seite zu stellen. 

Nationale Bestimmungen DLV und ÖLV 

Bei nationalen Wettkampfveranstaltungen wird der Veranstaltungsmanager mit der administrativen Abwicklung 

der Veranstaltung betraut. Die Berufung von Ersatzkräften ist, soweit sich diese auf den Leiter Veranstaltungs-

präsentation und die weiteren Offiziellen gemäß Regel 120 bezieht, im Einvernehmen mit dem Wettkampfleiter 

vorzunehmen. 

 

Regel 123 Leiter Wettkampfvorbereitung 

Der Leiter Wettkampfvorbereitung ist dafür verantwortlich, dass die Laufbahn, die Anlaufbahnen, die Wett-
kampfanlagen für die technischen Wettbewerbe sowie alle Anlagenausstattungen und Wettkampfgeräte den 
Regeln entsprechen. 

Erläuterung: Bei nationalen Wettkampfveranstaltungen fallen darunter auch die Vorbereitung der Straßen-/ 

Crossstrecken und die sonst üblichen organisatorischen Vorbereitungsaufgaben. 

Nationale Bestimmungen DLV und ÖLV zum Einsatzleiter 
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Der Einsatzleiter hat folgende Aufgaben: 

- Planung des personellen Einsatzes der Mitarbeiter in den Kampfgerichten in Abstimmung mit dem Wett-

kampfleiter und Führung des Gesamtkampfgerichts, 

- Unterstützung des Wettkampfleiters und des Leiters Wettkampfvorbereitung bei der Prüfung der Wettkampf-

anlagen, Straßen-, Crossstrecken, Geräte usw. 

Darüber hinaus kann der Einsatzleiter mit den Aufgaben des Leiters Wettkampfvorbereitung betraut werden. 

 

Regel 124 Leiter Veranstaltungspräsentation 

Der Leiter Veranstaltungspräsentation plant zusammen mit dem Wettkampfleiter und soweit zutreffend in Zu-
sammenarbeit mit den Organisationsdelegierten und den Technischen Delegierten die Gestaltung der Veran-
staltungspräsentation. Er stellt sicher, dass der Plan erfüllt wird, löst jedes auftretende Problem zusammen mit 
dem Wettkampfleiter und den jeweiligen Delegierten. Er leitet auch das Zusammenwirken der Mitglieder des 
Veranstaltungspräsentationsteams. Er benutzt ein Kommunikationssystem, um mit jedem von ihnen in Verbin-
dung zu stehen. 

Erläuterung: Der Leiter Veranstaltungspräsentation sorgt für die Sicherstellung bestmöglicher Arbeitsbedin-

gungen für das Informationsteam und koordiniert die Arbeit der Obleute Ansage, Siegerehrung und gegebe-

nenfalls der Anzeigetafel. Er gibt die Mitteilungen der Wettkampfleitung während der Veranstaltung an die 

Sprecher weiter. 

Bei Wettkampfveranstaltungen in Leichtathletikanlagen ohne Großanzeigetafel nimmt der Obmann Ansage die 

Aufgaben des Leiters Veranstaltungspräsentation wahr. Dieser regelt auch die Aufgaben der Sprecher und 

den Einsatz der Redakteure.  

 

Regel 125 Schiedsrichter 

1. Ein oder mehrere Schiedsrichter sind - soweit erforderlich -  für den Callroom, für Bahnwettbewerbe, für 
technische Wettbewerbe, für Mehrkampfwettbewerbe und für Lauf-/ Gehwettbewerbe außerhalb des Stadi-
ons zu berufen. 

Die Schiedsrichter für Bahnwettbewerbe und für Wettbewerbe außerhalb des Stadions haben keine Ent-

scheidungsbefugnis in Angelegenheiten, die zum Zuständigkeitsbereich des Gehrichterobmanns gehören. 

2. Die Schiedsrichter stellen sicher, dass die Wettkampfregeln (und die anzuwendenden Durchführungsbe-
stimmungen) eingehalten werden und entscheiden alle Angelegenheiten, die während der Veranstaltung 
(einschließlich im Callroom) auftreten und für die es in diesen Regeln (oder in den anzuwendenden Durch-
führungsbestimmungen) keine Regelung gibt. 

Erläuterung: Der Schiedsrichter kann eine Entscheidung des Kampfgerichts ändern. 

Im Fall einer disziplinarischen Angelegenheit besitzt der Schiedsrichter Callroom die Entscheidungsbefug-

nis vom ersten Callroom bis zur Wettkampfstätte. 

Der jeweilige Schiedsrichter für Bahnwettbewerbe und für Wettbewerbe außerhalb des Stadions darf nur 

dann über Platzierungen in einem Wettbewerb entscheiden, wenn sich die betreffenden Zielrichter nicht da-

rüber einigen können. 

Der entsprechende Schiedsrichter für Bahnwettbewerbe hat das Recht, über alle Tatsachen zu entschei-

den, die sich auf den Start beziehen, wenn er mit der Entscheidung des Starterteams nicht einverstanden 

ist, ausgenommen in den Fällen, in denen ein Fehlstart durch ein von der IAAF anerkanntes Fehlstartkont-

rollgerät angezeigt worden ist, es sei denn, er stellt aus irgendeinem Grund fest, dass die von dem Gerät 

gelieferte Information offensichtlich falsch ist. 

Ein zur Überwachung der Starts bestimmter Schiedsrichter für Bahnwettbewerbe wird als Schiedsrichter 

Start bezeichnet. 

Der Schiedsrichter darf nicht als Kampf- oder Bahnrichter amtieren. 
3. Der zuständige Schiedsrichter überprüft alle Endergebnisse und befasst sich mit allen Streitpunkten. Er 

überwacht die Messung von Rekordleistungen zusammen mit dem Messrichter, wenn dieser eingesetzt ist. 
Nach Abschluss jeden Wettbewerbs ist das Wettkampfprotokoll unverzüglich fertig zu stellen, durch den 
zuständigen Schiedsrichter zu unterschreiben und dem Wettkampfbüroleiter zu übergeben. 

4. Der zuständige Schiedsrichter entscheidet über jeden Einspruch oder Einwand, der sich auf die Durchfüh-
rung des Wettkampfs bezieht, einschließlich jeder Angelegenheit, die im Callroom auftritt.  

5. Er hat das Recht, jeden Wettkämpfer zu verwarnen oder vom Wettkampf auszuschließen, wenn dieser sich 
unsportlich oder ungebührlich verhält. Verwarnungen mögen dem Wettkämpfer mit einer gelben, der Aus-
schluss mit einer roten Karte sichtbar angezeigt werden. Verwarnungen und Ausschlüsse sind in das Wett-
kampfprotokoll einzutragen. 
Solche vom Schiedsrichter ausgesprochenen Verwarnungen und Ausschlüsse müssen dem Wettkampfbü-
roleiter und den anderen Schiedsrichtern mitgeteilt werden. 

6. Treten während einer Veranstaltung Umstände ein, die nach Meinung des zuständigen Schiedsrichters  
gerechterweise verlangen, dass ein Wettbewerb oder irgendein Teil davon wiederholt werden sollte, hat er 
das Recht, ihn für ungültig zu erklären und ihn wiederholen zu lassen, entweder am selben Tag oder zu  
einem späteren Zeitpunkt. (Siehe Regel 180.19) 
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Erläuterung: Leistungen, die bis zum Zeitpunkt des Abbruchs erzielt wurden, werden nicht für den 

Wettkampf gewertet, können jedoch in die Bestenlisten aufgenommen oder als Rekorde anerkannt wer-

den. Wird eine Unterbrechung während eines Durchgangs notwendig, bleiben die in den abgeschlosse-

nen Durchgängen erzielten Leistungen bestehen, und es ist nur der unterbrochene Durchgang zu wie-

derholen. Bzgl. der im unterbrochenen Durchgang erzielten Leistungen gilt das in Satz 1 Ausgeführte 

entsprechend. 

Nationale Bestimmungen 

Die Entscheidung ist im Einvernehmen mit dem Wettkampfleiter zu treffen. 

7. Der Schiedsrichter Mehrkampf hat das Recht, sowohl über die Durchführung des Mehrkampfs als auch  
über die Durchführung der jeweiligen Einzeldisziplinen innerhalb des Mehrkampfes, zu entscheiden.  

Nationale Bestimmungen DLV und SLV 

Diese Aufgabe wird vom Wettkampfleiter wahrgenommen. 

Nationale Bestimmung 

Je nach Größe und Bedeutung nationaler Wettkampfveranstaltungen kann ein Schiedsrichter auch für 

mehrere verschiedene Wettbewerbe berufen werden. 

8. Der Schiedsrichter für Straßenwettbewerbe spricht, soweit dies möglich ist ( z.B. gemäß Regel 144 oder 

240.8), vor einer Disqualifikation erst eine Verwarnung aus. Wird die Disqualifikation angefochten, ist 

Regel 146  anzuwenden. 

 
Regel 126 Kampfrichter 

Allgemeines 

1. Die Obleute für Bahnwettbewerbe und für technische Wettbewerbe koordinieren die Arbeit der Kampfrichter 

innerhalb des jeweiligen Wettbewerbs. Sofern dies nicht schon vorher durch das jeweilige Organ (Einsatz-

leiter/Schiedsrichter) geschehen ist, weisen sie die Kampfrichter in ihre Aufgaben ein. 

Erläuterung: Für jeden Wettbewerb ist ein Protokollführer zu berufen, der die Ergebnisse der Versuche, die 

festgestellten Werte der Windmessung, die Platzierungen und die Entscheidungen des Schiedsrichters, unter 

Angabe der zutreffenden Regel, in das Wettkampfprotokoll einträgt (siehe auch R.125.5). Soweit nicht die 

konkreten Leistungen und Werte eingetragen werden, sind die folgenden Zeichen und Abkürzungen zu ver-

wenden: 

ī für einen Verzicht auf einen Versuch bei den technischen Wettbewerben bzw. den entsprechenden 

Disziplinen im Mehrkampf (siehe R.142.3 , R180. 5 Erl.  und R181.2), 

 ̍ für einen gültigen Versuch beim Hoch-/Stabhochsprung bzw. diesen Disziplinen im Mehrkampf,  

X für einen ungültigen Versuch bei den technischen Wettbewerben bzw. den entsprechenden Diszip-

linen im Mehrkampf, 

ab. für die Abmeldung von einem Wettkampf vor dessen Beginn (siehe R.142.4 + Nat. Best.), 

aufg. für die Aufgabe in einem Lauf-/Gehwettbewerb oder in einer Laufdisziplin im Mehrkampf, d.h., 

wenn der Wettkämpfer nicht ins Ziel kommt (siehe auch R.142.3 letzter Satz),  

disq. für eine Disqualifikation - Ausschluss - (dabei ist die Regel anzugeben, gegen die der Wettkämpfer 

verstoßen hat, z.B. R.125.5 oder R.145). 

n.a. für das Nichtantreten zu einem Wettkampf, wenn vorher die Teilnahme am Stellplatz bestätigt war, 

der Wettkämpfer aber zum Wettkampf oder zu einer Disziplin im Mehrkampf nicht antritt (siehe Re-

gel 142.4a, b und 200.11), 

o.g.V. wenn ein Wettkämpfer in einem Wettkampf oder in einer Disziplin des Mehrkampfes keinen gülti-

gen Versuch hat, 

verz. bei einem Wettkämpfer, der auf das Weiterkommen verzichtet (z.B.: bei Laufwettbewerben auf die 

nächste Runde oder bei Qualifikations-/Ausscheidungswettkämpfen auf das Finale), 

verw. für eine Verwarnung eines Wettkämpfers wegen unsportlichen oder ungebührlichen Verhaltens. 

Die Abkürzungen "n.a." + "ab." haben im Mehrkampf zur Folge, dass der Wettkämpfer im Gesamtergebnis 
nicht mit einer Gesamtpunktzahl erscheint (siehe Regel 200.11), d.h. ihm wird nicht die Punktzahl zuer-
kannt, die er bis zum "Nichtantreten" bzw. bis zur "Abmeldung" erreicht hat. In der Ergebnisliste werden le-
diglich die bis dahin erzielten Einzelleistungen berücksichtigt. 
Bahnwettbewerbe und Wettbewerbe auf der Straße 
2. Die Zielrichter, die ihre Aufgabe alle auf derselben Laufbahn-(Straßen-)seite wahrnehmen müssen, ent-

scheiden über die Reihenfolge der im Ziel eintreffenden Läufer/Geher. Können sie zu keiner Entscheidung 
gelangen, übergeben sie die Angelegenheit dem Schiedsrichter, der dann entscheidet (siehe Regel 125.2, 
Abs. 3). 

Anmerkung: Die Zielrichter sollen auf der Höhe der Ziellinie, mindestens 5 m von der Laufbahn entfernt, 

auf einem erhöhten Podest platziert sein. 

Technische Wettbewerbe 
3. In allen technischen Wettbewerben bewerten und protokollieren die Kampfrichter alle Versuche der Wett-

kämpfer und messen jeden gültigen Versuch. Wird beim Hoch- und Stabhochsprung die Sprunglatte auf ei-
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ne neue Höhe gelegt, soll diese genau eingemessen werden, insbesondere, wenn die neue Sprunghöhe 
Rekord bedeuten würde. Mindestens zwei Kampfrichter sollen die Ergebnisse der Versuche protokollieren 
und die Ergebnisse nach jedem Durchgang überprüfen. 

Der Obmann zeigt durch Heben einer weißen Fahne die Gültigkeit oder mit einer roten Fahne die Ungültig-

keit eines Versuches an. 

Nationale Bestimmungen 

Werden die Ergebnisse an der Wettkampfanlage nicht mit Hilfe eines EDV-Systems erfasst, genügt ein 

Kampfrichter für die Protokollierung. 

 

Regel 127 Bahnrichter (Lauf- und Gehwettbewerbe) 

1. Die Bahnrichter sind Assistenten des Schiedsrichters ohne endgültige Entscheidungsbefugnis. 

2. Die Bahnrichter müssen vom Schiedsrichter so aufgestellt werden, dass sie den Wettkampf genau be-
obachten können. Begeht ein Läufer oder eine andere Person einen Regelverstoß, haben sie dies dem 
Schiedsrichter unverzüglich schriftlich zu melden (ausgenommen solche gemäß Regel 230.1). 

3. Jeder Regelverstoß soll dem jeweiligen Schiedsrichter durch Heben einer gelben Fahne oder durch andere 
zulässige Mittel, die die Technischen Delegierten genehmigt haben, angezeigt werden. 

4. Bei Staffelläufen muss zur Überwachung der Wechselräume ebenfalls eine ausreichende Zahl von Bahn-
richtern eingesetzt werden. 

Anmerkung 1: Beobachtet ein Bahnrichter, dass ein Läufer außerhalb seiner Einzelbahn (siehe Regel 

163.3 und 4) läuft oder die Stabübergabe außerhalb des Wechselraums erfolgt (siehe Regel 170.14), soll 

er die Stelle, an der die Regelwidrigkeit stattfand, unverzüglich mit geeignetem Material auf der Laufbahn 

markieren. 

Anmerkung 2: Die Bahnrichter haben dem Schiedsrichter über jeden Regelverstoß zu berichten, auch 

wenn der Wettkämpfer (oder die Mannschaft bei Staffel) den Wettkampf nicht beendet. 

 
Regel 128 Zeitnehmer und Zielbildauswerter 

1. Bei Handzeitnahme müssen entsprechend der Zahl der gemeldeten Wettkämpfer ausreichend viele 

Zeitnehmer eingesetzt werden. Einer von ihnen ist als Obmann zu bestimmen. Er weist die Zeitnehmer 

in ihre jeweiligen Aufgaben ein. Wird ein vollautomatisches Zielbildsystem benutzt, handeln die Zeit-

nehmer zur Absicherung bei Ausfall des Zielbildsystems. 

2. Die Zeitnehmer handeln gemäß den Bestimmungen in Regel 165. 

3. Wird ein vollautomatisches Zielbildsystem benutzt, sind ein Obmann und mindestens zwei Assistenten für 
die Zielbildauswertung einzusetzen. 

 
Regel 129 Startkoordinator, Starter und Rückstarter 

1. Der Startkoordinator  

a weist das Starterteam in seine Aufgaben ein; bei Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a und 

Gebietsmeisterschaften und Spielen liegt die Entscheidung, welche Wettbewerbe dem Internationalen 

Starter übertragen werden, in der Verantwortung der Technischen Delegierten, 

b überwacht die von jedem Mitglied des Starterteams zu erfüllenden Aufgaben, 

c informiert den Starter, wenn er vom Wettkampfleiter informiert wird, dass alles bereit ist, um mit dem 

Startvorgang zu beginnen (z. B.: Zeitnehmer, Kampfrichter und ggf. Obmann Zielbildauswertung und 

Windmesser), 

d ist der Verbindungsmann zwischen  dem technischen Personal der Zeitmessfirma und den Kampfrich-

tern, 

e sammelt alle während des Startvorgangs anfallenden Unterlagen einschließlich der Dokumente mit den 

ausgedruckten Reaktionszeiten und, soweit vorhanden, auch die der Kurvenverläufe eines Fehlstarts, 
f stellt sicher, dass die in Regel 162.8 bestimmten Aufgaben ausgeführt werden.  

2. Der Starter hat die uneingeschränkte Kontrolle über die am Start befindlichen Läufer/Geher. Wird ein Fehl-
startkontrollgerät benutzt, trägt der Starter und/oder ein dazu bestimmter Rückstarter Kopfhörer, um das bei 
einem Fehlstart ausgesandte akustische Signal (siehe Regel 161.2) deutlich zu hören. 

3. Der Starter stellt sich so, dass er während des Startvorgangs alle Läufer/Geher vollständig im Blickfeld hat.  

Insbesondere bei Starts an versetzten Startlinien ist es zur Übertragung der Kommandos empfehlenswert, 

Lautsprecher auf den Einzelbahnen aufzustellen. 

Anmerkung: Der Starter stellt sich so, dass er das gesamte Feld der Läufer/Geher unter einem möglichst 

kleinen Winkel im Blickfeld hat. Bei Läufen mit Tiefstart stellt er sich gebotenerweise so auf, dass er vor 

dem Startsignal feststellen kann, ob sich alle Läufer beständig ruhig in ihrer endgültigen Startstellung befin-

den, bevor er den Schuss mit dem Startrevolver abgibt oder das anerkannte Startgerät ausgelöst wird. (Alle 

diese Startgeräte werden im Sinne dieser Regeln als Startrevolver bezeichnet.) Stehen Lautsprecher bei 

Starts an versetzten Startlinien nicht zur Verfügung, stellt sich der Starter so auf, dass er von den einzelnen 

Läufern/Gehern ungefähr gleich weit entfernt ist. Ist dies nicht möglich, ist der Startrevolver an dieser Stelle 
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zu positionieren und durch einen elektrischen Kontakt auszulösen. 

4. Zur Unterstützung des Starters sind ein oder mehrere Rückstarter einzusetzen. 

Anmerkung: Bei Läufen von 200 m, 400 m, 400 m-Hürden, 4x100 m, 4x200 m und 4x400 m sind es min-

destens zwei Rückstarter. 

5. Jeder Rückstarter stellt sich so auf, dass er die ihm zugewiesenen Läufer gut sehen kann. 

6. Die Verwarnung und die Disqualifikation gemäß Regel 162.7 spricht nur der Starter aus. 

Erläuterung: Siehe jedoch R.162.5. 

7. Der Startkoordinator weist jedem Rückstarter eine bestimmte Aufgabe und Position zu. Jeder Rückstarter 
ist verpflichtet den Lauf zurückzuschießen, wenn er irgendeinen Regelverstoß beobachtet. Nach einem zu-
rückgeschossenen oder abgebrochenen Start meldet der Rückstarter seine Beobachtungen dem Starter, 
der dann entscheidet, ob und wem eine Verwarnung oder Disqualifikation zu erteilen ist. (siehe Regel 161. 
2 und 162.9) 

8. Bei Läufen mit Tiefstart soll zur Unterstützung ein von der IAAF anerkanntes Fehlstartkontrollgerät, wie in 
Regel 161.2 beschrieben, benutzt werden. 

 
Regel 130 Startordner 

1. Die Startordner kontrollieren, ob die Läufer im richtigen Lauf starten und ihre Startnummern korrekt tragen. 

Erläuterung: Auch die Hosennummern sind zu kontrollieren. 

2. Die Startordner müssen allen Läufern ihre richtigen Einzelbahnen oder Startplätze zuweisen und sie unge-
fähr 3 m hinter der Startlinie aufstellen. Bei Starts von versetzten Startlinien erfolgt dies entsprechend hinter 
jeder Startlinie. Ist dies geschehen, melden sie dem Starter die Startbereitschaft. Ist ein Start zu wiederho-
len, stellen sie die Läufer erneut auf. 

Erläuterung: Hinter der Startlinie bedeutet außerhalb der Laufstrecke. Die Startplätze dürfen nicht  

getauscht werden. 

3. Bei Staffelläufen sind die Startordner für die Bereitstellung der Staffelstäbe für die ersten Läufer verantwort-
lich. 

4.  Wenn der Starter die Läufer zum Start gerufen hat (auf die Plätze), überwachen die Startordner die Einhal-
tung der Regel 162.3 und 4. 

5. Im Fall eines Fehlstarts handeln die Startordner entsprechend der Regel 162.8. 

 

Regel 131 Rundenzähler 

1. Bei Läufen länger als 1 500 m führen Rundenzähler einen lückenlosen Nachweis über die von jedem Läu-
fer zurückgelegten Runden. Bei Läufen von 5 000 m und länger sowie bei Gehwettbewerben müssen unter 
Leitung des Schiedsrichters Rundenzähler eingesetzt und mit Rundenzählblättern ausgestattet werden. Da-
rin tragen sie nach jeder Runde die (von einem offiziellen Zeitnehmer bekannt gegebenen) Rundenzeiten in 
das Rundenzählblatt ein. Wird dies so praktiziert, sollen einem Rundenzähler höchstens 4 Läufer (bei 
Gehwettbewerben 6 Geher) zugeteilt werden. Anstelle von manuellem Rundenzählen kann ein computer-
gestütztes System benutzt werden, das von einen vom Läufer/Geher mitgeführten Transponder ange-
steuert wird. 

Erläuterung: Anstelle der Zeiten des offiziellen Zeitnehmers können die Rundenzeiten auch von der offizi-
ellen Uhr des eingesetzten Zeitmesssystems abgelesen werden. 

2. Ein Rundenzähler ist für die Anzeige der restlichen Runden an der Ziellinie verantwortlich. Die Anzeige ist 

in jeder Runde dann zu ändern, wenn der Führende in die Zielgerade einbiegt. Zusätzlich müssen den 

überrundeten oder zu überrundenden Läufern händische Hinweise in geeigneter Weise gegeben werden. 

Jedem Läufer ist seine letzte Runde mit einem Glockenzeichen anzuzeigen. 

Erläuterung: Die noch verbleibenden Runden für überrundete oder zu überrundende Läufer sind sichtbar 

anzuzeigen, z.B. durch Tafeln oder entsprechende Finger. 

 

Regel 132 Wettkampfbüroleiter 

Der Wettkampfbüroleiter sammelt die vollständigen Ergebnisse von jedem Wettbewerb, deren Einzelheiten 
ihm vom Schiedsrichter, Obmann Zeitnehmer oder Obmann Zielbildauswertung und Bediener Windmesser 
mitgeteilt werden. Er leitet diese Ergebnisse umgehend an den Stadionsprecher weiter, erstellt eine Ergebnis-
liste und leitet diese an den Wettkampfleiter weiter. 
Wird ein computergestütztes System benutzt, stellt der jeweilige Bediener des Computers an den Wettkampf-
anlagen sicher, dass die vollständigen Ergebnisse von jedem technischen Wettbewerb in das Computersys-
tem eingegeben werden. Bei Wettbewerben auf der Laufbahn müssen die Ergebnisse unter der Aufsicht des 
Obmanns Zielbildauswertung eingegeben werden. Der Sprecher und der Wettkampfleiter sollen über einen 
Computer Zugriff auf die Ergebnisse haben. 

Erläuterung: Der Wettkampfbüroleiter sortiert die Startunterlagen und stellt die Startnummern zusammen. Er 

bearbeitet die Meldelisten, erstellt die Vordrucke für die Wettkampfprotokolle, wertet, soweit nicht geschehen, 

die Wettkampfergebnisse aus bzw. vergleicht die manuellen Protokolle mit den elektronisch erfassten Ergeb-
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nissen, berechnet die Punkte bei Mehrkämpfen, fertigt die Ergebnislisten und die Urkunden aus und sorgt ge-

gebenenfalls für das ordnungsgemäße Ausfüllen des Antragvordrucks für einen Rekord. Werden diese Aufga-

ben oder Teile davon mit Hilfe der EDV erledigt, kann dafür ein Obmann eingesetzt werden. Der Wettkampfbü-

roleiter gehört dem Ausschuss Sporttechnik an. 

Ein technisches Informationszentrum (TIC) soll für Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b. c, f und g 

eingerichtet werden und wird für andere Veranstaltungen, die an mehr als einem Tag stattfinden, empfohlen. 

Die Hauptaufgabe des TIC ist eine reibungslose Kommunikation zwischen den Mannschaftsdelegationen, den 

Organisatoren, den Technischen Delegierten und dem Veranstalter bezüglich sporttechnischer und anderer 

Angelegenheiten in Bezug auf die Veranstaltung sicherzustellen. 

 

Regel 133 Platzordner 

Der Platzordner überwacht den Wettkampfbereich und erlaubt keinem, diesen zu betreten und dort zu verblei-
ben, außer den zur Teilnahme zum Wettkampf versammelten Offiziellen und Wettkämpfern oder anderen au-
torisierten Personen mit gültiger Akkreditierung. 

 
Regel 134 Sprecher 

Der Sprecher informiert die Zuschauer über Namen und Startnummern der an den einzelnen Wettbewerben 
teilnehmenden Wettkämpfer und gibt alle wesentlichen Informationen bekannt, wie Zusammenstellung der 
Läufe, Bahnverteilung, Startreihenfolge und Zwischenzeiten. Das Ergebnis von jedem Wettkampf (Platzierun-
gen, Zeiten, Höhen, Weiten und Punkte) soll zum frühest möglichen Zeitpunkt nach Erhalt der Informationen 
bekannt gegeben werden. 
Bei Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a werden die Sprecher für englische und französische Ansa-
gen von der IAAF berufen. In Verbindung mit dem Leiter Veranstaltungspräsentation und nach allgemeiner 
Weisung des Organisationsdelegierten und/oder der Technischen Delegierten sind die Sprecher auch für alle 
protokollarischen Ansagen verantwortlich. 

 

Regel 135 Offizieller Vermesser 

Der offizielle Vermesser prüft die Genauigkeit der Markierungen und Einrichtungen und bescheinigt dies vor 
dem Wettkampf in geeigneter Form dem Leiter Wettkampfvorbereitung. 
Für diese Überprüfung ist ihm voller Zugriff auf die Stadionpläne, Zeichnungen und das neueste Vermes-
sungsprotokoll der Leichtathletikanlage zu gewähren. 

 
Regel 136 Bediener Windmessgerät 

Der Bediener Windmessgerät stellt sicher, dass das Windmessgerät gemäß Regel 163.9 (Laufwettbewerbe) 
und 184.5 (Technische Wettbewerbe) aufgestellt ist. Er erfasst bei den entsprechenden Wettbewerben die in 
Laufrichtung gemessene Windgeschwindigkeit in einer Liste, unterschreibt und leitet sie an den Wettkampfbü-
roleiter weiter. 

Erläuterung: Wird das Windmessgerät bei Laufwettbewerben nicht vom Ziel aus bedient, sind die jeweils er-

fassten Windmessergebnisse sofort dem Protokollführer des Zielgerichts in geeigneter Weise zu übermitteln. 

 

Regel 137 Messrichter (technische Weitenmessung) 

Ein oder mehrere Messrichter müssen berufen werden, wenn elektronische oder Video-Messung  oder ande-
res wissenschaftliches Messgerät eingesetzt wird. 
Vor Beginn der Wettkampfveranstaltung trifft sich der Messrichter mit dem sachkundigen Techniker und macht 
sich mit der Messeinrichtung vertraut. 
Vor Beginn eines jeden Wettbewerbs überwacht er die Aufstellung der Messgeräte unter Berücksichtigung der 
vom Techniker gemachten Vorgaben. 
Vor und nach dem Wettbewerb kontrolliert er zusammen mit den Kampfrichtern und unter Aufsicht des 
Schiedsrichters (und wenn möglich mit den für den Wettbewerb eingeteilten ITO) eine Anzahl von Messungen, 
die mit einem kalibrierten und  zertifizierten Stahlmessband nachzumessen sind, um zu bestätigen, dass die 
Messergebnisse  übereinstimmen. Dies ist schriftlich festzuhalten, von allen Beteiligten zu unterzeichnen und 
der Ergebnisliste beizufügen. 
Während der Wettkampfveranstaltung trägt der Messrichter die Gesamtverantwortung für die Messungen. Er 
bestätigt dem Schiedsrichter für den technischen Wettbewerb, dass das Messgerät in Ordnung ist. 

 
Regel 138 Callroom-Kampfrichter  

Der Obmann Callroom überwacht die Wettkämpfer auf ihrem Weg  vom Aufwärmgelände bis zur Wettkampf-
stätte um sicherzustellen, dass sie nach ihrer Überprüfung im Callroom zeitplangerecht zum Start ihres Wett-
kampfes in den Innenraum kommen. 
Die Callroom Kampfrichter stellen sicher, dass 
- die Wettkämpfer die offizielle Kleidung ihres Nationalen Verbandes oder die von diesem offiziell genehmig-

te Vereinskleidung tragen,  
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- die Startnummern korrekt getragen werden und mit denen in der Wettkampfliste übereinstimmen,  
- die Schuhe, die Zahl und die Maße der Spikes,  
- die Werbung auf Kleidung und Taschen des Wettkämpfers den Regeln und den Bestimmungen entspre-

chen und  
- keine unzulässigen Sachen mit in den Wettkampfbereich genommen werden. 

Die Kampfrichter verweisen alle aufgetretenen ungelösten Probleme oder Angelegenheiten an den Schieds-
richter Callroom. 

 
Regel 139 Werbebeauftragter 

Der Werbebeauftragte (falls berufen) überwacht die Einhaltung der geltenden Werberegeln nebst den Ausfüh-
rungsbestimmungen und entscheidet gemeinsam mit dem Schiedsrichter Callroom  über alle im Callroom auf-
tretenden ungelösten Probleme oder Angelegenheiten, die die Werbung betreffen. 
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Abschnitt 2 Allgemeine Bestimmungen 

Regel 140 Leichtathletikanlage 

Für die Leichtathletik kann jeder feste, gleichmäßige Belag verwendet werden, der den Spezifikationen im  
»IAAF Track and Field Facilities Manual« entspricht. Leichtathletikwettbewerbe gemäß Regel 1.1a dürfen nur 
auf Anlagen mit Kunststoffbelag ausgetragen werden, die ein aktuell gültiges »IAAF Class 1 Athletics Facility 
Certificate« haben. 
Stehen solche Anlagen zur Verfügung, wird empfohlen, auch Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1b, c, 
d, e, f, g, h, i und j darauf auszutragen. 
In jedem Fall ist für alle Anlagen, die für Wettbewerbe gemäß Regel 1.1b, c, d, e, f, g, h, i und j vorgesehen 
sind, ein »Class 2 Athletics Facility Certificate« erforderlich. 

Anmerkung 1: Das »IAAF Track and Field Facilities Manual«, das beim IAAF-Büro erhältlich ist (Anschrift sie-

he Vorwort) oder von der IAAF-Webseite heruntergeladen werden kann, enthält detailliertere und genauere 

Angaben zur Planung und zur Konstruktion von Leichtathletikanlagen sowie Pläne für die Laufbahnvermes-

sung und -markierung. 

Anmerkung 2: Standardvordrucke für Zertifizierungsanträge für Wettkampfanlagen (Facility Certification App-

lication) und für Vermessungsprotokolle (Facility Measurement Report) sind ebenso wie die Vorschriften des 

Zertifizierungssystems (Certification System Procedures) beim IAAF-Büro erhältlich oder können von der 

IAAF-Webseite (siehe Anmerkung 1) heruntergeladen werden. 

Anmerkung 3: Diese Regel findet keine Anwendung auf Lauf- und Gehwettbewerbe, die auf der Straße oder 

auf Crossstrecken ausgetragen werden (siehe Regeln 230.10, 240.2 und 3, 250. 3, 4 und 5). 

Hinweis: Detaillierte Angaben zur Markierung von 400m-Bahnen sind in der Broschüre  »Die 400m-

Kreisbogenbahn« zu finden. Diese ist bei der Druckerei G. Hornberger GmbH, D 67714 Waldfischbach zu be-

ziehen. 

 

Regel 141 Altersklassen 

Altersklasseneinteilung bei den IAAF-Wettkampfveranstaltungen: 
Männl./Weibl. Jgd. (U 18): jeder Athlet, der am 31.12. des Wettkampfjahres 16 oder 17 Jahre alt ist, 
Junioren/Juniorinnen (U 20): jeder Athlet, der am 31.12. des Wettkampfjahres 18 oder 19 Jahre alt ist, 
Senioren/Seniorinnen: für Stadionwettbewerbe: jeder Athlet, der seinen 35. Geburtstag erreicht hat, 
 für Wettbewerbe außerhalb des Stadions: jeder Athlet, der seinen 40. Geburts-

tag erreicht hat. 

Anmerkung 1: Alle anderen Angelegenheiten, die Seniorenwettkämpfe betreffen, sind in dem vom IAAF- und 

WMA-Rat genehmigten IAAF/WMA-Handbuch nachzulesen. 

Anmerkung 2: Die Teilnahmeberechtigung einschließlich des Mindestalters für die Teilnahme an IAAF-

Wettkämpfen muss in den jeweiligen Durchführungsbestimmungen festgelegt sein. 

Erläuterung: Die nationale Altersklasseneinteilung ist in den Ordnungen der Verbände festgelegt. 

Nationale Bestimmungen DLV und ÖLV: 

Anzuwendende abweichende Wettkampfregeln der WMA für die Seniorenklassen M/W 35 u.ä 

Laufwettbewerbe: Die Wettkämpfer sind beim Start zu allen Läufen bis einschließlich 400 m nicht zur Be-

nutzung von Startblöcken, zum Tiefstart oder zur Bodenberührung mit den Händen verpflichtet. 

Hürdenlauf: Beim Überqueren der Hürde müssen für mindestens einen Moment beide Füße gleichzeitig 

den Boden verlassen haben. 

Hindernislauf: Die Hindernisse müssen in ununterbrochener Bewegung entweder überlaufen oder über-

sprungen und dürfen nicht überklettert werden. Nur Hände und Füße dürfen die obere Fläche des Hinder-

nisbalkens berühren, andere Körperteile dürfen nicht mit ihm in Berührung kommen. 

Hammerwurf, Gewichtwurf: Während des Versuchs muss das Gerät mit beiden Händen gefasst und ge-

worfen werden. 

 

Regel 142 Meldungen 

1. An Wettkämpfen gemäß dieser Regeln dürfen nur dazu berechtigte Athleten teilnehmen. (siehe Kapitel 2). 

2. Die Berechtigung eines Athleten außerhalb seines eigenen Landes zu starten ist in Regel 4.2 festgelegt. 
Von einer solchen Berechtigung ist auszugehen, es sei denn, es wird ein Einspruch gegen seinen Status 
bei den Technischen Delegierten eingelegt (siehe auch Regel 146.1). 

Meldungen für gleichzeitig stattfindende Wettbewerbe 
3. Ist ein Wettkämpfer für einen Laufbahnwettbewerb und einen technischen Wettbewerb oder für mehrere 

technische Wettbewerbe gemeldet, die gleichzeitig stattfinden, kann der zuständige Schiedsrichter ihm für 
einzelne Durchgänge oder einzelne Versuche im Hoch- oder Stabhochsprung erlauben, seinen Versuch in 
einer anderen Reihenfolge auszuführen als der, die vor Beginn des Wettkampfs ausgelost worden ist. Ist er 
dann zu seinem Versuch nicht anwesend, ist dies, sobald der dafür festgelegte Zeitraum (siehe Regel 
180.17) abgelaufen ist, als Verzicht zu betrachten. Ist ein Wettkämpfer beim Hoch- und Stabhochsprung 
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nicht anwesend und haben alle anderen aufgeführten Wettkämpfer den Wettkampf abgeschlossen,  
betrachtet der Schiedsrichter dies als Aufgabe des Wettkämpfers, sobald die Zeit für seinen weiteren Ver-
such abgelaufen ist. 

Nichtteilnehmen am Wettkampf 
4. Außer in Fällen, die weiter unten beschrieben sind, ist  ein Wettkämpfer bei Wettkampfveranstaltungen 

gemäß Regel 1.1a, b, c und f von der Teilnahme an allen weiteren Wettbewerben der Veranstaltung ein-
schließlich Staffelwettbewerben auszuschließen, wenn 

a seine Teilnahme an einem Wettbewerb endgültig bestätigt wurde, er dann aber daran nicht teilnimmt, 
b er sich in Vorrunden oder bei Qualifikationen für die weitere Teilnahme am Wettbewerb qualifizierte, 

aber dann nicht weiter daran teilnimmt. 
Ein ärztliches Attest, in dem bescheinigt wird, dass der Wettkämpfer nach dem Schlusstermin für die Teil-
nahmebestätigung oder nach der Teilnahme an einer vorhergehenden Runde außerstande ist, am Wettbe-
werb teilzunehmen oder weiter teilzunehmen, aber im Stande sein wird, an nachfolgenden Tagen an weite-
ren Wettbewerben teilzunehmen, ist zu akzeptieren. Das Attest ist  von einem von der IAAF und/oder dem 
Organisationskomitee (Veranstalter) berufenen oder eingesetzten medizinischen Offiziellen zu bestätigen. 
Andere vertretbare Gründe (z.B. Umstände unabhängig vom Einfluss des Wettkämpfers, wie Probleme mit 
dem offiziellen Transportsystem), können nach der erfolgten Teilnahmebestätigung ebenfalls von den 
Technischen Delegierten akzeptiert werden. 

Anmerkung 1: Die festgelegte Zeit für die endgültige Teilnahmebestätigung ist im Voraus bekannt zu  

geben. 

Anmerkung 2: Eine Teilnahme ohne redliches und ernsthaftes Bemühen wird als Nichtteilnahme gewertet. 
Der jeweilige Schiedsrichter entscheidet darüber. Ein entsprechender Vermerk ist in die offizielle Ergebnis-
liste aufzunehmen. Dies gilt nicht für Einzeldisziplinen im Mehrkampf. 

Nationale Bestimmungen 

Ein Wettkämpfer ist bei einer Veranstaltung vom laufenden und weiteren Wettbewerben einschließlich  

Staffelwettbewerben auszuschließen (zu disqualifizieren), wenn er an einem Wettbewerb, zu dem er seine 

Stellplatzkarte abgegeben hat, nicht teilnimmt und seinen Verzicht nicht vor Beginn des ersten Laufs einer 

Runde oder eines technischen Wettbewerbs beim Stellplatz oder am Wettkampfplatz bekannt gegeben hat. 

 

Regel 143 Kleidung, Schuhe und Startnummern 

Kleidung 
1. Die Wettkämpfer müssen bei allen Wettkämpfen saubere Kleidung tragen, die im Schnitt und in der Art, in 

der sie getragen wird, nicht anstößig ist. Sie muss aus einem Material gefertigt sein, das auch in nassem 
Zustand nicht durchsichtig ist. Ein Wettkämpfer darf keine Kleidung tragen, die die Sicht der Kampfrichter 
erschweren würde. Trikots der Wettkämpfer sollen auf der Vorder- und der Rückseite die gleiche Farbe ha-
ben. 

Wettkämpfer, die bei Wettkampfveranstaltungen gemäß Regel 1.1a, b, c, f, g teilnehmen oder die bei Ver-

anstaltungen gemäß Regel 1.1d und h ihren Nationalen Verband repräsentieren, müssen  die einheitliche 

und zugelassene Kleidung ihres Nationalen Dachverbands tragen. Die Siegerehrung und die Ehrenrunde 

gelten insoweit als Teil des Wettkampfs. 

Schuhe 
2. Die Wettkämpfer dürfen an allen Wettkämpfen barfuss oder mit Schuhwerk an einem oder beiden Füßen 

teilnehmen. Zweck von Wettkampfschuhen ist es, den Füßen Schutz und Stabilität sowie festen Halt auf 
dem Boden zu geben. Sie dürfen jedoch nicht so beschaffen sein, dass sie einem Wettkämpfer irgendeine 
zusätzliche unfaire Unterstützung geben. Dies schließt den Einbau irgendeiner technischen Vorrichtung 
ein, die dem Träger einen unfairen Vorteil gewährt. Ein Band über den Rist ist erlaubt. Alle Modelle von 
Wettkampfschuhen müssen von der IAAF genehmigt werden. 

Zahl der Spikes 
3. Die Sohle und der Absatz der Schuhe müssen so gefertigt sein, dass bei Bedarf an ihnen maximal elf 

Spikes angebracht werden können (d.h. maximal 11 Aufnahmebuchsen je Schuh). Es dürfen bis zu 11 
Spikes je Schuh benutzt werden.  

Maße der Spikes 
4. Bei Wettkämpfen auf Kunststoffbelag darf der aus Sohle und Absatz herausragende Teil der Spikes nicht 

länger als 9 mm, beim Hochsprung und Speerwurf nicht länger als 12 mm sein. Der Spike muss so  
beschaffen sein, dass er mindestens bis zur Hälfte seiner Länge von der Spitze weg durch eine quadra-
tische Messlehre mit 4 mm Kantenlänge passt (siehe Zeichnung). 
Nationale Bestimmung ÖLV: Der Veranstalter kann bei Hoch- und Speerwurfanlagen mit Kunststoffbelä-
gen die Länge der zu benutzenden Spikes auf 9 mm und bei allen anderen Wettkampfanlagen auf 6 mm 
beschränken. In der Ausschreibung der Wettbewerbe ist darauf deutlich hinzuweisen. 

Sohle und Absatz 
5. Die Sohle und/oder der Absatz können Rillen, Einkerbungen und Ausbuchtungen haben, vorausgesetzt sie 

sind aus dem gleichen oder ähnlichem Material wie die Grundsohle gefertigt. 

In Hoch- und Weitsprungwettbewerben dürfen die Sohle maximal 13 mm und der Absatz beim Hoch-

sprungwettbewerb maximal 19 mm dick sein. Bei allen anderen Wettbewerben können die Sohle und/oder 
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der Absatz beliebig dick sein. 

 

Spikes-Prüfung auf Länge und Form

½ L

Quadratische 

Lochlehre

gültig

noch 

gültig

ungültig

½ L

4 x 4 mm

zu 

prüfende 

Länge

½ L

½ L

 
 
 

Anmerkung: Das Maß der Dicke der Sohle und des Absatzes ist die Distanz zwischen der inneren Ober-

seite und der äußeren Unterseite der Sohle, einschließlich der oben erwähnten Merkmale und einschließ-

lich jeder Art oder Form einer inneren losen Sohle. 

Einlagen und Zusätze bei Schuhen 
6. Die Wettkämpfer dürfen weder innerhalb noch außerhalb der Schuhe irgendein Hilfsmittel benutzen, das 

die Sohlendicke über das zulässige Maß erhöht oder dem Träger einen Vorteil verschafft, den er bei der 
zuvor beschriebenen Art der Schuhe nicht hätte. 

Startnummer 

Erläuterung���� �,�P�� �6�L�Q�Q�H�� �G�H�U�� �5�H�J�H�O�Q�� �Z�L�U�G�� �X�Q�W�H�U�� �Ä�6�W�D�U�W�Q�X�P�P�H�U�³�� �G�L�H�� �V�L�F�K�W�E�D�U�H�� �,�G�H�Q�W�L�I�L�N�D�W�L�R�Q�� �V�R�Z�R�K�O�� �•�E�H�U�� �H�L�Q�H��
Nummer als auch über den Athletennamen verstanden.   

7. Jeder Wettkämpfer ist mit zwei Startnummern auszustatten, die während des Wettkampfs gut sichtbar auf 
der Brust und dem Rücken zu tragen sind, ausgenommen beim Hoch- und Stabhochsprung, wo auch nur 
eine Startnummer entweder auf der Brust oder auf dem Rücken getragen werden kann. Die Angaben auf 
der Startnummer zeigen normalerweise die Nummer, die dem Athleten in der Startliste oder im Programm 
zugewiesenen wurde. Wird während des Wettkampfs ein Trainingsanzug getragen, sind darauf die Start-
nummern in gleicher Weise anzubringen. Es ist erlaubt, auf einzelnen oder allen Startnummern an Stelle 
der Nummer den Athletennamen oder andere geeignete Kennzeichnungen anzubringen.   

8. Die Startnummern müssen wie ausgegeben getragen werden. Sie dürfen in keiner Weise beschnitten, ge-
faltet oder abgedeckt werden. Bei Langstreckenläufen dürfen die Startnummern zur Unterstützung der Luft-
zirkulation perforiert sein, jedoch nicht die Buchstaben oder die Ziffern. 

9. Wird ein vollautomatisches Zielbildsystem benutzt, kann das Organisationskomitee (Veranstalter) von den 
Wettkämpfern verlangen, zusätzlich aufklebbare Identifikationsnummern an der Seite ihrer Hose zu tragen. 
Ein Wettkämpfer darf am Wettkampf nicht teilnehmen, wenn er die ausgegebene(n) Startnummer(n) 
und/oder Kennzeichnungen nicht sichtbar trägt. 

Nationale Bestimmung DLV 

Ist bei Laufwettbewerben nur eine Startnummer ausgegeben, ist diese grundsätzlich auf der Brust zu tra-

gen; bei Wettbewerben mit Handzeitnahme bis einschließlich 400 m auf dem Rücken. 

 

Regel 144 Unterstützung der Wettkämpfer 

Angabe von Zwischenzeiten 
Zwischenzeiten und vorläufige Siegerzeiten können offiziell angesagt und/oder angezeigt werden. Im Übri-
gen dürfen diese Zeiten den Wettkämpfern von Personen aus dem Wettkampfbereich (Innenraum) heraus 
nur mitgeteilt werden, wenn der entsprechende Schiedsrichter dies vorher erlaubt hat. Diese Genehmigung 
darf nur erteilt werden, wenn für die Athleten keine Zeitanzeigen an den entsprechenden Punkten einseh-
bar sind und diese Zeiten allen am Lauf teilnehmenden Wettkämpfern mitgeteilt werden. 
















































































































































































